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1 Zusammenfassung

Die wichtigsten Ergebnisse zu den Risikomerkmalen jun-
ger, 18- bis 25-jähriger Frauen in der Sozialhilfe in zehn 
Punkten zusammengefasst: 

1. Junge Frauen werden mit einer Sozialhilfequote von 
4,3% besonders häufig von der Sozialhilfe unter-
stützt.
Junge Frauen tragen damit ein höheres Risiko als 
junge Männer (3,8%), auf Sozialhilfe angewiesen zu 
sein. Die Sozialhilfequote junger Frauen ist zugleich 
höher als bei den 26- bis 30-jährigen Frauen (3,7%) 
und den 41- bis 50-jährigen Frauen (3,1%).

2. 46,5% der jungen Sozialhilfebezügerinnen werden 
vollumfänglich, die andern 53,5% teilweise durch 
die Sozialhilfe unterstützt.
Junge Frauen weisen im Vergleich zu älteren Frauen 
einen relativ hohen Unterstützungsgrad auf. In den 
Gruppen der 26- bis 30-jährigen und 41- bis 50-jäh-
rigen Frauen nimmt die Sozialhilfe stärker eine ein-
kommensergänzende Funktion ein, der finanzielle
Bedarf wird seltener vollständig durch die Sozialhilfe 
gedeckt. Junge Männer sichern ihr Einkommen je-
doch noch häufiger ausschliesslich über die Sozialhilfe 
(54,1%) als junge Frauen.

3. Knapp ein Drittel der jungen unterstützten Frauen 
sind Langzeitbezügerinnen (Bezug dauert länger als 
ein Jahr).
Fast jede dritte junge Frau, deren Sozialhilfeunter-
stützung abgeschlossen ist, bezog über ein Jahr lang 
Sozialhilfe (31,8%). Dies entspricht dem Profil der 
Bezugsdauer junger Männer. Gegenüber den 26- bis 
30-jährigen Frauen liegt der Anteil der Langzeitbe-
züge bei den jungen Frauen leicht, im Vergleich zu 
den 41- bis 50-jährigen Frauen erheblich tiefer.

4. Besondere Risikofaktoren sind fehlende Erwerbs-
tätigkeit, Teilzeitbeschäftigung und eine fehlende 
Ausbildung.
Im Vergleich mit der gleichaltrigen Wohnbevölkerung 
fällt auf, dass der Anteil der Erwerbslosen (39,6%) 
und der Nichterwerbspersonen (29,9%) an den jun-
gen Sozialhilfebezügerinnen überdurchschnittlich gross 
ist. Die fehlende Erwerbstätigkeit erweist sich somit 
bei jungen Frauen wie auch bei jungen Männern an-
gesichts limitierter alternativer Möglichkeiten der Exis-
tenzsicherung als zentraler Risikofaktor für einen Sozi-
alhilfebezug. Unter den erwerbstätigen jungen Frauen 
müssen Teilzeitbeschäftigte ebenfalls als besonders ge-
fährdet gelten. Fast zwei Drittel der jungen Frauen mit 
Sozialhilfebezug (62,9%) weisen keine abgeschlossene 
Berufsausbildung auf (junge Männer: 61,9%) und 
sind damit im Vergleich zu den jungen Frauen in der 
Wohnbevölkerung deutlich überrepräsentiert. Bei den 
Sozialhilfebezügerinnen in den Altersgruppen der 26- 
bis 30-Jährigen bzw. 41- bis 50-Jährigen ist der Anteil 
jener ohne Berufsausbildung zwar rückläufig, gleich-
wohl erhöht ein Bildungsdefizit das Sozialhilferisiko. 
Dies gilt ebenso für eine mangelnde Integration im 
Arbeitsmarkt, die auch bei älteren Frauen überdurch-
schnittlich häufig in die Sozialhilfe mündet.

5. Ein besonders hohes Sozialhilferisiko tragen junge 
allein erziehende Frauen: Ihre Erwerbssituation ist 
häufig prekär, wenngleich ihr Bildungsniveau etwa 
gleich hoch ist wie das der anderen jungen Sozial-
hilfebezügerinnen.
Tragen junge Frauen allein die Verantwortung für 
ein oder mehrere Kind(er), sind sie besonders häu-
fig in der Sozialhilfeklientel zu finden. Junge Alleiner-
ziehende mit Sozialhilfebezug sind zu 99% weiblich 
und bilden unter den jungen Sozialhilfebezügerinnen 
nach den Ein-Personen-Fällen die grösste Teilgruppe. 
Allein erziehende junge Frauen unterscheiden sich 
nicht im Bildungsniveau von den übrigen Sozialhilf-
ebezügerinnen, sondern vor allem durch die Teilzeit-
beschäftigung als praktisch ausschliessliche Form der 
Erwerbsbeteiligung.

ZUSAMMENFASSUNG
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6. Die Hälfte der jungen allein erziehenden Frauen 
bezieht länger als ein Jahr Sozialhilfe, allerdings 
werden weniger als vier von zehn vollumfänglich 
durch die Sozialhilfe unterstützt.
Bei jungen Alleinerziehenden ist die Dauer der Sozial-
hilfeunterstützung überdurchschnittlich hoch: Fast in 
jedem zweiten Fall (48,5%) erstreckt sich die Unter-
stützung über zwölf Monate (Langzeitbezug), bevor 
eine Sozialhilfeunterstützung in der jeweiligen Un-
terstützungsgemeinde endet. Zugleich ist bei Allein-
erziehenden die Sozialhilfe seltener als bei Einzelper-
sonen oder Paaren mit Kind(ern) für die vollständige 
Deckung des finanziellen Bedarfs verantwortlich, da 
in dieser Gruppe relativ häufig eine Teilzeitbeschäfti-
gung zur Existenzsicherung beiträgt. 

7. Junge Ausländerinnen beziehen doppelt so häufig 
Sozialhilfe wie junge Schweizerinnen. 
Das Risiko, Sozialhilfe zu beziehen, ist bei jungen 
Ausländerinnen doppelt so hoch wie bei jungen 
Schweizerinnen (Sozialhilfequote: 6,6% gegenüber 
3,3%; Männer: 5,9% zu 2,9%). Mit zunehmendem 
Alter, also bei Frauen im Alter von 26 bis 30 und 
41 bis 50 Jahren, steigt diese Diskrepanz zu Lasten 
der Ausländerinnen noch an. Gegenüber Schwei-
zerinnen weisen Ausländerinnen – junge und äl-
tere – vor allem einen schlechteren Bildungsstand 
auf. Zudem werden junge Ausländerinnen häufiger 
in Paarkonstellationen unterstützt, hingegen deutlich 
seltener als Alleinerziehende oder Einzelpersonen.

8. In den Städten ist das Sozialhilferisiko junger Frauen 
doppelt so hoch wie in den Agglomerationen und 
fast drei Mal so hoch wie in ländlichen Gemeinden.
Eine Differenzierung nach Stadt-Land zeigt erheb-
liche Unterschiede: Es sind 7,1% der jungen Frauen 
in Städten, die Sozialhilfe beziehen. In Agglomera-
tionen sind es 3,5% und in ländlichen Gemeinden 
noch 2,4%. Junge Frauen haben in allen drei Ge-
meindetypen ein höheres Risiko für einen Sozialhilfe-
bezug als junge Männer. Sowohl bei den jungen 
Männern wie auch bei den 26- bis 30-jährigen und 
den 41- bis 50-jährigen Frauen ist das Sozialhilferisiko
zwischen den Gemeindetypen vergleichbar abgestuft. 
Ein Blick auf die Zusammensetzung der jungen Frauen 
zeigt, dass vor allem der Anteil junger Ausländerinnen
unter den unterstützten jungen Frauen in Städten 
deutlich höher ist als etwa in ländlichen Gemeinden. 

9. Bei jeder dritten jungen Frau ist der Ablösegrund 
von der Sozialhilfe eine Verbesserung der 
Erwerbssituation.
Findet eine Sozialhilfeunterstützung in einer Ge-
meinde ihren Abschluss, so ist dies bei jeder dritten 
jungen Frau auf eine Verbesserung der Erwerbssitu-
ation innerhalb der Unterstützungseinheit zurückzu-
führen (32,2%). Bei einem weiteren Drittel (32,1%) 
ist ein Wohnortswechsel oder Kontaktabbruch fest-
zustellen, was die Zuständigkeit der jeweiligen Unter-
stützungsgemeinde beendet. Der dritthäufigste Weg 
aus der Sozialhilfe, ein anderweitiger Bezug von Sozi-
alversicherungs- oder bedarfsabhängigen Leistungen, 
trifft auf 22,4% der jungen Frauen zu. Im Vergleich 
dazu sind solche Transferleistungen bei jungen Män-
nern wie auch bei 26- bis 30-jährigen Frauen leicht 
und bei 41- bis 50-jährigen Frauen markant häufiger 
der Grund für Einkommensverbesserungen, die zu 
einer Ablösung von der Sozialhilfe führen. 

10. Eine Verbesserung der Bildung sowie ein bessere 
berufliche Integration sind die zentralen Ansatz-
punkte für eine Vermeidung der Sozialhilfeunter-
stützung junger Frauen. Bedeutsam ist aber auch 
eine bessere Absicherung besonderer Risikolagen
– zum Beispiel durch bessere Bedingungen der 
Kinderbetreuung.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, wie wichtig es ist, 
jungen Frauen und Männern einen Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die berufliche In-
tegration kann jedoch erst nachhaltig erfolgreich 
sein, wenn die Sozialhilfeunterstützung nicht nur 
vorübergehend zu Gunsten eines prekären Beschäf-
tigungsverhältnisses abgelöst wird. Dies verweist auf 
den Faktor der Bildung, die eine Voraussetzung für 
eine nachhaltige und selbständige Existenzsicherung 
darstellt und deren Verbesserung auch in der Sozial-
hilfe selbst anzustreben ist. Wo diese Optionen ein-
geschränkt sind, etwa durch Verpflichtungen in der 
Kinderbetreuung, sind Regelungen und die Funkti-
onalität vorgelagerter Sicherungssystemen zu über-
denken, die offensichtlich jungen Menschen nur be-
dingt einen Weg aus der Sozialhilfe weisen können. 

ZUSAMMENFASSUNG
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EINLEITUNG

Die Soziale Sicherheit in der Schweiz basiert auf verschie-
denen Sicherungssystemen, welche die materielle Sicher-
heit der Bevölkerung gewährleisten. Das Spektrum reicht 
von den eidgenössischen Sozialversicherungen wie etwa 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung bis hin zu kan-
tonalen bedarfsabhängigen Leistungen wie der Alimenten-
bevorschussung. Gleichsam am Schluss dieser Sicherungs-
kette agiert in der Schweiz die Sozialhilfe. Als Aufgabe der 
Kantone und Gemeinden ist die Sozialhilfe seit jeher in 
erster Linie für vorübergehende und individuelle Notlagen 
konzipiert. Wächst die Zahl der Inanspruchnehmenden 
stark an oder verändert sich deren Zusammensetzung, so 
sind dies Indizien für gesellschaftliche Veränderungen, 
neue Integrationsprobleme der Gesellschaft und Lücken in 
vorgelagerten Systemen der Sozialen Sicherheit. 

Aus diesem Grund ist es von hoher sozialpolitischer 
Bedeutung, wenn junge Frauen und Männer überdurch-
schnittlich auf Sozialhilfe angewiesen sind. Gemäss den 
ersten gesamtschweizerischen Ergebnissen der Schweize-
rischen Sozialhilfestatistik sind junge Erwachsene, d.h.
18- bis 25-Jährige, nach Kindern und Jugendlichen am 
stärksten dem Risiko ausgesetzt, zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts Sozialhilfe zu beanspruchen (vgl. Bun-
desamt für Statistik 2006b, 17). Diese Tatsache ist in 
fachlichen und sozialpolitischen Diskussionen nicht ohne 
Widerhall geblieben und hat die Forderung nach adä-
quaten Massnahmen nach sich gezogen (z.B. Schweize-
rische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 2006).

Die ersten gesamtschweizerischen Zahlen zu Sozialhilfe-
beziehenden (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 26) lie-
fern den Hinweis, dass innerhalb der jungen Erwachsenen 
die jungen Frauen als besonders gefährdet gelten. Deren 
leicht erhöhter Anteil gegenüber den gleichaltrigen Män-
nern ist möglicherweise auf geschlechtsspezifische Risiko-
konstellationen zurückzuführen, die letztlich besondere 
Massnahmen erfordern würden. Ob junge Frauen tatsäch-
lich einem erhöhten Sozialhilferisiko (siehe Glossar) ausge-
setzt sind, welches Profil junge Sozialhilfebezügerinnen 
aufweisen und ob sich geschlechtsbezogene Gründe für 
den Bezug von Sozialhilfe ermitteln lassen, diesen Fragen 
geht die vorliegende Studie nach.

Als Basis dient die Schweizerische Sozialhilfestatistik 
des Jahres 2004, die erstmals gesamtschweizerische 
Daten über die Sozialhilfebeziehenden bereitstellen kann. 
Im Rahmen einer vertieften Analyse werden die Infor-
mationen zu den jungen Frauen mit Sozialhilfebezug in 
Relation zu den jungen Männern sowie zu weiteren 
Altersgruppen (26- bis 30-Jährige und 41- bis 50-Jäh-
rige) gesetzt, um mögliche Besonderheiten bei jungen 
Frauen bestimmen zu können.

Der Bericht führt zunächst in die Grundlagen dieser 
Analyse ein. In Kapitel 3 wird die Sozialhilfe als Siche-
rungssystem einführend vorgestellt und auf den bishe-
rigen Kenntnisstand zu jungen Frauen in der Sozialhilfe 
Bezug genommen. Der Fokus der Studie und die Kern-
fragestellungen werden in einem weiteren Abschnitt er-
läutert.

Die zentrale Datenquelle – die Schweizerische Sozial-
hilfestatistik – wird im Kapitel 4 beschrieben. Die Dar-
stellung umfasst einige zentrale Konzepte und Begriffe, 
welche der Analyse zugrunde liegen und Voraussetzung 
für das Verständnis der Ergebnisse bilden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt der teilweise eingeschränkten Daten-
qualität, die besondere Auswertungsprinzipien erforder-
lich macht. Die methodischen Ausführungen orientieren 
des Weiteren darüber, wie viele Personen die Datenbasis 
bilden.

Die Resultate der Studie werden in drei Ergebnis-
kapiteln dargestellt. Kapitel 5 zeichnet ein soziodemo-
graphisches Profil und ein Bild der sozialen Lagen der 
jungen Frauen und setzt dieses in Beziehung zu jungen 
Männern und den weiteren Altersgruppen. Der Blick 
richtet sich auf die Merkmale Fallstruktur, Zivilstand,
Erwerbsstatus, Bildungsstand und Nationalität. Um 
besondere Risiken des Sozialhilfebezugs sichtbar zu ma-
chen, werden auch Relationen zu den entsprechenden 
Gruppen der Gesamtbevölkerung berechnet. 

Wie viele junge Frauen in einzelnen Kantonen sowie 
in Städten, Agglomerationen oder ländlichen Gemeinden 
auf Sozialhilfe angewiesen sind, zeigt Kapitel 6. Es orien-
tiert über räumlich gegliederte Sozialhilfequoten und 
bezieht auch die räumliche Mobilität ein.

2 Einleitung
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Die Dynamik des Sozialhilfebezugs in Kapitel 7 um-
fasst drei Teilthemen. Zunächst steht die Bezugsdauer im 
Zentrum und dabei insbesondere die Frage von Langzeit-
bezügen. Die Deckungsquote orientiert darüber, welchen 
Anteil die Sozialhilfe zur Existenzsicherung beiträgt. Mög-
liche Gründe, welche zu einer Beendigung der Sozialhilfe-
unterstützung führen, sind ein dritter Aspekt, der im 
Hinblick auf Wege aus der Sozialhilfe von Interesse ist.

Folgerungen aus der Analyse werden in Form eines 
Fazits in Kapitel 8 thematisiert. Es nennt mögliche An-
satzpunkte, wie dem Sozialhilfebezug junger Frauen ent-
gegen zu wirken ist, und prüft ergänzend, wie weit sich 
Risikokonstellationen bei einer weiteren Altersgruppe – 
den 31- bis 40-Jährigen – bestätigen oder im Lebenslauf 
verschieben.

Zur besseren Orientierung und Verständlichkeit wird 
jedes Ergebniskapitel mit einer zusammenfassenden 
Kurzübersicht abgeschlossen. Zudem finden sich im 
Glossar Definitionen und Beschreibungen der Begriffe 
und Konzepte, die sich auf die Sozialhilfestatistik 2004 
beziehen.

EINLEITUNG
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Für das Verständnis der Ergebnisse ist es hilfreich, zu-
nächst die Sozialhilfe als Sicherungssystem kurz zu skiz-
zieren (Abschnitt 3.1). Deren Inanspruchnahme durch 
junge Frauen und durch junge Erwachsene insgesamt 
und die Frage der Armutsbetroffenheit dieser Alters-
gruppe ist bislang in einigen Studien thematisiert 
worden. Der Kenntnisstand hierüber wird im Abschnitt 
3.2 zusammengefasst. Welcher Fokus sich daraus für die 
vorliegende Studie ergibt und welche Fragestellungen in 
den Vordergrund rücken, wird im letzten Abschnitt 
dieses Kapitels (3.3) erläutert.

3.1 Das System der Sozialhilfe

Das System der Sozialhilfe gilt als letztes Netz der sozialen 
Sicherheit in der Schweiz (vgl. Bundesamt für Statistik 
2006a, 11). Es gewährleistet die Existenzsicherung, wenn 
Hilfe über andere Wege nicht oder nicht rechtzeitig 
zugänglich ist. Als subsidiäres Sicherungssystem ist die 
Sozialhilfe Sozialversicherungsleistungen oder weiteren 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen nachgelagert. Die 
kantonale Sozialgesetzgebung regelt damit nicht nur den 
Zugang zur Sozialhilfe, sondern bietet in unterschiedlicher 
Weise mit spezifischen bedarfsabhängigen Sozialleistun-
gen – wie z.B. Alimentenbevorschussung, Unterhalts-
zuschüsse für Familien, Arbeitslosenhilfe (vgl. Bundesamt 
für Statistik 2004) – auch der Sozialhilfe vorgelagerte Un-
terstützungsmöglichkeiten an. Da diese Bedarfsleistungen 
begrifflich auch unter Sozialhilfe gefasst werden (vgl. 
Bundesamt für Statistik 2006a), gilt es den in diesem Be-
richt verwendeten Begriff von Sozialhilfe zu präzisieren.

Unter Sozialhilfe wird in dieser Studie die direkte 
finanzielle Hilfe verstanden, wie sie in den kantonalen 
Sozialhilfe- und Fürsorgegesetzen normiert ist.1 Die 
Kantone und die einzelnen Gemeinden regeln die Aus-
gestaltung und die Umsetzung der Sozialhilfe. 

1 Die direkte finanzielle Sozialhilfe ist Teil der Sozialhilfe im engeren Sinn, 
welche neben den finanziellen Transferzahlungen auch persönliche Hilfe 
(Beratungen), Sachleistungen oder Massnahmen kollektiver Art wie 
präventive Massnahmen, Betriebsbeiträge usw. umfasst (vgl. Bundesamt 
für Statistik 2003b, 8).

Grundsätzlich besteht jedoch auf die so eingegrenzte 
Sozialhilfe ein Anspruch, wenn jemand für den eigenen 
Lebensunterhalt oder den von Familienangehörigen mit 
gleichem Wohnsitz nicht ausreichend oder nicht recht-
zeitig aufkommen kann (vgl. Bundesamt für Statistik 
2004, 9). Die finanzielle Unterstützung ist dabei unab-
hängig von den Ursachen der Notlagen auszurichten, 
wenngleich im Grundsatz nur subsidiär zu anderen 
Sozialleistungen. Die Höhe der Leistungen ist grundsätz-
lich im Einzelfall abzuklären und die örtlichen Verhält-
nisse sind zu berücksichtigen. Orientierung und in vielen 
Kantonen eine verbindliche Grundlage bieten die Richtli-
nien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS). Gemäss den Richtlinien für 2004 lassen sich die 
benötigten Mittel für ein soziales Existenzminimum 
bemessen, welche sich in einen Grundbedarf I für den 
Lebensunterhalt und einen variablen Grundbedarf II zur 
Erleichterung der Teilhabe am sozialen und gesellschaft-
lichen Leben und für andere haushaltsabhängige Kosten 
unterteilen (vgl. Bundesamt für Statistik 2004, 9).

Die Sozialhilfe unterliegt grundsätzlich einer Rücker-
stattungspflicht. So kann bei Änderung der finanziellen 
Situation oder auch bei unrechtmässig bezogener Unter-
stützung die Rückzahlung der Hilfe geltend gemacht 
werden. Zudem können auch im Rahmen der Verwand-
tenunterstützungspflicht Angehörige und Familienmit-
glieder zur Beteiligung an den Sozialhilfeleistungen her-
angezogen werden. Diese Charakteristika unter-
streichen, dass die Sozialhilfe grundsätzlich für die Be-
wältigung vorübergehender Notlagen konzipiert ist. In 
dem Masse wie sich jedoch die Möglichkeiten für ein ei-
genverantwortliches Aufkommen für den Lebensunter-
halt wandeln und vorgeschaltete Sicherungssysteme 
veränderte Risikolagen ungenügend auffangen können, 
ergeben sich andere Muster der Inanspruchnahme. Län-
gere Perioden oder wiederkehrende Phasen der Unter-
stützung und neue Personengruppen in der Sozialhilfe 
können die Folge sein. Vor diesem Hintergrund ist die 
Auseinandersetzung mit jungen Frauen in der Sozialhilfe 
zu sehen, die auch Fragen nach dahinter liegenden 
Risiken stellt. 

HINTERGRUND UND FOKUS DER STUDIE

3 Hintergrund und Fokus der Studie
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3.2 Kenntnisstand zu jungen Frauen 
in der Sozialhilfe

Die ersten gesamtschweizerischen Ergebnisse zum Sozi-
alhilfebezug in der Schweiz zeigen, dass die jungen Er-
wachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren in der Schweiz 
ein erhöhtes Sozialhilferisiko aufweisen: Die Sozialhilfe-
quote dieser Altersgruppe entspricht 3,9% (vgl. Bundes-
amt für Statistik 2006b, 17), während in der Gesamtbe-
völkerung die Sozialhilfequote 3,0% beträgt (vgl. 
Bundesamt für Statistik 2006b, 12). Die Auswertung der 
Schweizerischen Sozialhilfestatistik spricht von einem be-
sorgniserregenden Sozialhilferisiko, dem junge Erwach-
sene ausgesetzt sind (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 
17), und zeigt eine räumliche Konzentration von jungen 
erwachsenen Sozialhilfebeziehenden in den Städten.2

Zudem sind Frauen unter den 18- bis 25-jährigen Sozial-
hilfebeziehenden übervertreten: sie machen gesamt-
schweizerisch 52,5% der Bezüger/innen dieser Alters-
klasse aus (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 26).

Es stellt sich zunächst die Frage, wie weit sich bei der 
Zahl der Sozialhilfebeziehenden unter den jungen Er-
wachsenen in den letzten Jahren ein Phänomen verstärkt 
hat, qualitativ neu ist oder ob vielmehr die verbesserte 
Datenlage, insbesondere die nationalen, städtischen und 
kantonalen Sozialhilfestatistiken, eine bereits länger be-
stehende Risikogruppe (erstmals) in den Blick nehmen 
kann. Die Antwort kann hier nicht differenziert nach jun-
gen Frauen und Männern erfolgen, da mögliche ge-
schlechtsspezifische Unterschiede bislang kaum themati-
siert wurden. Der im Folgenden vorgestellte 
Kenntnisstand bezieht sich daher zusammenfassend auf 
junge Erwachsene.

Die erste nationale Armutsstudie in der Schweiz, die re-
präsentative Ergebnisse über das Ausmass und die Struk-
tur der Armut für das Jahr 1982 lieferte, lokalisierte neben 
den geschiedenen Frauen auch bei der Altersgruppe der 
20- bis 29-Jährigen ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko 
(vgl. Buhmann 1988). Fast 10 Jahre später hat die zweite 
nationale Armutsstudie die überdurchschnittliche Armuts-
betroffenheit dieser Altersgruppe auch für das Jahr 1992 
bestätigt (vgl. Leu, Burri & Priester 1997). Darüber hinaus 
verweisen beide Studien darauf, dass die 20- bis 29-Jäh-
rigen sogar innerhalb der Armutspopulation zu den wirt-
schaftlich schlechter gestellten Personen gehören.

2 Die Sozialhilfequote junger Erwachsener ist in Städten gesamtschweize-
risch überdurchschnittlich hoch und beträgt 6,9% (vgl. Bundesamt für 
Statistik 2006b, 27). Ein Befund, den die Auswertungen von Sozialhilfe-
daten durch die Städteinitiative (vgl. Salzgeber 2006), die Studie von 
Drilling (2004a) oder der Zürcher Sozialbericht (vgl. Bundesamt für Sta-
tistik & Sozialamt des Kantons Zürich 2005) bestätigen. 

Dagegen zeichnen die in den 1980er und 1990er Jah-
ren erstellten kantonalen Studien kein einheitliches Bild3:
einige bestätigen das erhöhte Armutsrisiko der jungen 
Erwachsenen, andere lokalisieren in dieser Altersgruppe 
kein spezifisches Armutsrisiko. Dies ist mit ein Grund da-
für, dass sich die Thematisierung der jungen Erwachse-
nen als armutsgefährdete Bevölkerungsgruppe verzögert 
hat.4 Erst in den letzten Jahren, mit der starken Zunahme
der jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe und bei der 
Arbeitslosigkeit, ist eine verstärkte Auseinandersetzung 
mit dieser Problematik feststellbar.

Auch über die möglichen Ursachen dieser Zunahme
liegen inzwischen verschiedene Studien vor. Die Armuts-
studie von Rey (2000) für den Kanton Zürich berechnet 
bei den 20- bis 24-Jährigen ein überdurchschnittliches 
Armutsrisiko. In dieser Altersklasse wird das Armutsrisiko 
in Verbindung mit Arbeitslosigkeit und tiefen Löhnen, 
aber auch mit «Working Poor», gebracht (vgl. Rey 2000, 
27). Die Studie von Regamey (2001) zu jungen Erwach-
senen mit Sozialhilfebezug im Kanton Waadt zeigt, dass 
in fast der Hälfte der Unterstützungsfälle der wichtigste 
Unterstützungsgrund in der Arbeitslosigkeit liegt. Auch 
Fragnière, Hutmacher & Pichler (2001) und Drilling 
(2003) verorten hierin eine Problematik, die eine spezi-
fische Konstellation des Sozialhilfebezugs begründet. 
Darin manifestieren sich Probleme beim Übergang in die 
Arbeitswelt, der für die 18- bis 25-Jährigen eine zentrale 
Herausforderung darstellt. Die erfolgreiche berufliche In-
tegration beinhaltet jedoch zwei Schwellen, jene des 
Übergangs von der obligatorischen Schulzeit in die Be-
rufsbildung und von der Berufsbildung in den Arbeits-
markt (vgl. Drilling 2003, 18; Montani 2006). Mehrere 
Analysen zeigen, dass die jungen Erwachsenen in der 
Sozialhilfe eine unterdurchschnittliche Bildung und sehr 
häufig keinen Berufsabschluss aufweisen (vgl. Bundes-
amt für Statistik 2006b, 17; Bundesamt für Statistik & 
Sozialamt des Kantons Zürich 2005, 102) und sich in der 
Erwerbssituation Bildungsdefizite widerspiegeln. 

3 Für den Kanton Tessin, vgl. Marazzi 1986; für den Kanton Neuenburg, 
vgl. Hainard, Nolde, Memminger & Micheloni 1990; für den Kanton 
Bern, vgl. Ulrich & Binder 1992; für den Kanton Wallis, vgl. Perruchoud-
Massy 1991; für den Kanton Zürich, vgl. Farago & Füglistaler 1992; für 
den Kanton Thurgau, vgl. Wyss 1993; für den Kanton St. Gallen, vgl. 
Füglistaler & Hohl 1992; für einen Überblick, vgl. Drilling 2004b und 
Drilling 2004a.

4 Diese Entwicklung lässt sich in den Auswertungen der Städteinitiative für 
Schweizer Städte nachzeichnen (vgl. Salzgeber 2006; Salzgeber 2005; 
con_sens 2004; con_sens 2003; con_sens 2002) und wird im Einzelnen 
auch in Zürich und Basel sichtbar (vgl. Bundesamt für Statistik & Sozial-
amt des Kantons Zürich 2005; Maegli 2004; vgl. auch Gerber & Rehberg 
2003).

HINTERGRUND UND FOKUS DER STUDIE
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Diese Ausbildungsdefizite können von Schwierig-
keiten beim Eintritt in die nachobligatorische Ausbil-
dungsphase zeugen oder Folge von Ausbildungsabbrü-
chen sein (vgl. Gerber & Rehberg 2006, 15; Maegli 
2004, 2; Gloor, Meier & Nef 2001). Doch die Sozialhilfe 
unterstützt nicht nur junge Erwachsene, die ausserhalb 
des Arbeitsmarktes stehen. Vielmehr ist zu konstatieren, 
dass aufgrund von geringen Anfangslöhnen kein ausrei-
chendes Einkommen erzielt wird (vgl. Rey 2000, 27) und 
über die Sozialhilfe ein geringes Erwerbseinkommen auf-
gestockt wird (vgl. Drilling 2003, 11f.; Gerber & Rehberg 
2006, 15). 

Die Gründe für den Sozialhilfebezug können mit wei-
teren Schwierigkeiten jenseits von Ausbildung und Er-
werbstätigkeit verbunden sein. Verschuldung, gesund-
heitliche Probleme – insbesondere Suchtproblematiken 
(vgl. Regamey 2001; Fragnière et al. 2001) – oder 
Wohnprobleme spielen in dieser Altersgruppe ebenfalls 
eine Rolle, wenngleich hier möglicherweise nicht spezi-
fische altersphasenbezogene Risikofaktoren zu verorten 
sind (vgl. Bundesamt für Statistik & Sozialamt des Kan-
tons Zürich 2005, 101). Die Sozialhilfe kann jedoch die 
Bedeutung einer längerfristigen und einkommenserset-
zenden Hilfe annehmen, wenn Alkohol- oder Drogen-
probleme dominieren («les zonards», vgl. Fragnière et al. 
2001) oder wenn Kinderbetreuungsaufgaben die Er-
werbstätigkeit erschweren.

Die Forderung, junge Erwachsene als spezifische 
Gruppe innerhalb der Sozialhilfe zu betrachten (vgl. Dril-
ling 2003, 18), darf heute als anerkannt gelten. Doch 
weitgehend unberücksichtigt bleibt bislang, wie weit in-
nerhalb dieser Altersgruppe junge Männer und Frauen 
unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Auch wenn 
einzelne Studien punktuell auf eine Übervertretung von 
jungen Frauen hinweisen (vgl. Bundesamt für Statistik & 
Sozialamt des Kantons Zürich 2005, 101; Salzgeber 
2005, 27; Baur 2003, 33; Gerber & Rehberg 2003; Re-
gamey 2001), so ist bislang nicht beantwortet, welche 
besonderen Konstellationen diese zu erklären vermögen. 
Es ist davon auszugehen, dass sich bei jungen Frauen al-
tersphasenbedingte und geschlechtsbezogene Faktoren 
eines Sozialhilfebezugs überlagern bzw. kombiniert aus-
wirken und dass damit womöglich andere Gründe als bei 
jungen Männern den Sozialhilfebezug verursachen.

Bezüglich der Geschlechterproblematik ist festzuhal-
ten, dass in der Schweiz verschiedene Studien auf ein 
höheres Armutsrisiko von Frauen im Vergleich zu Män-
nern in der Gesamtbevölkerung hinweisen: Budowski, 
Tillmann & Bergman (2002) berechnen für Frauen ein 
signifikant höheres Armutsrisiko, auch die Studie von 

Dupuis & Rey (2002, 14) kommt zum gleichen Schluss, 
und der Befund wird auch unter Berücksichtigung der 
Dynamik von Armut bestätigt (vgl. Bundesamt für Statis-
tik 2003a, 191ff.). Gemäss der nationalen Armutsstudie 
von 1992 weisen Frauen ebenfalls eine höhere Armuts-
quote (5,7%; Männer: 5,4%) auf, was jedoch keinen 
signifikanten Unterschied markiert (vgl. Leu et al. 1997, 
129). Auch eine neuere Studie des BFS (vgl. Bundesamt 
für Statistik 2002, 13) weist für Frauen eine leicht häu-
figere Einkommensschwäche aus, die geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede im Haushaltseinkommen werden 
aber als minim bezeichnet. Das einstige Schlagwort der – 
wesentlich auch durch die Altersarmut verursachten – 
«Feminisierung der Armut» dürfte somit für die Schweiz 
insgesamt kaum noch zutreffen (vgl. Nadai 2004, 10). 
Vor diesem Hintergrund dürfte wenig erstaunen, dass in 
der Schweiz Frauen zu gleichen Anteilen wie Männer So-
zialhilfe beziehen (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 
16). Allerdings verteilen sich für Frauen die Armutsrisiken 
und damit auch das Risiko, Sozialhilfe zu beziehen, an-
ders, und je nach Lebenslauf und Lebenslage sind die 
Geschlechterdifferenzen grösser (vgl. Niemann 2002, 
52f.). Ein kritisches Lebensereignis im weiblichen Lebens-
lauf stellt die Scheidung dar, die sich für Frauen viel stär-
ker als für Männer als Armutsrisiko präsentiert (vgl. für 
den Kanton Solothurn: Baumgartner, Baur & Sommerfeld 
2005, 215; Leu et al. 1997, 129; zur Ungleichverteilung 
der Scheidungslasten, vgl. Freivogel 2007; Andress, 
Borgloh, Güllner & Wilking 2003). Vor allem wenn 
Frauen alleine für betreuungsbedürftige Kinder zuständig 
sind, verschärft sich die Situation (vgl. Nadai 2004, 10). 
Die Gruppe der Alleinerziehenden, in der Frauen deutlich 
häufiger vertreten sind (vgl. Bühler & Heye 2005, 63), 
weist ein stark erhöhtes Sozialhilferisiko (vgl. Bundesamt 
für Statistik 2006b, 24; vgl. für Deutschland: Ott & 
Strohmeier 2003, 60; Güther, Milenovic’-Rüchardt, Picot, 
Riedmüller, Schneekloth & Willert 2004; Brand 2002) 
und Armutsrisiko auf (vgl. Budowski & Suter 2002; Suter, 
Budowski & Meyer 1996; vgl. für einen Ländervergleich 
in der OECD: Casper, McLanahan & Garfinkel 1994). 
Den Hintergrund hierfür bilden die eingeschränkten 
Möglichkeiten der Erwerbsbeteiligung, die sich in einer 
stark verschärften «Working Poor»-Problematik nieder-
schlagen (vgl. Streuli & Bauer 2002, 54).

Die traditionelle Arbeitsteilung, welche für Frauen die 
Einbindung in den häuslichen und familiären Bereich 
vorsieht, bildet für Frauen ein strukturelles Armutsrisiko 
(vgl. Bundesamt für Statistik 2003a, 191). Denn trotz 
vermehrtem Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt (vgl. 
Bühler & Heye 2005, 24) und dem besseren Zugang zu 
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Bildung (vgl. Baumgartner et al. 2005, 370ff.) hat sich 
die Verteilung der Haushaltsarbeit und der Betreuungs-
aufgaben kaum verändert (vgl. Strub & Stutz 2004). Die 
Arbeitsteilung strukturiert damit die Arbeitsmarktchan-
cen von Frauen, die sich in geringerem Erwerbsumfang 
(Teilzeitarbeit), Erwerbsunterbrüchen und stärkerer Ver-
tretung in prekären Arbeitsverhältnissen (zeitlich befris-
tete Anstellungen, Arbeit auf Abruf, Gelegenheitsar-
beiten) niederschlagen (vgl. Strub & Stutz 2004). Die 
Folgen sind häufig eine prekäre Einkommenssituation 
(vgl. Brunner, Farago, Hutter Király & Suter 2005, 44) 
und ein im Vergleich zu den Männern höheres Armuts-
risiko (vgl. Streuli & Bauer 2002, 96).

Wie weit geschlechtsspezifische Armutsrisiken inner-
halb der Gruppe der jungen Erwachsenen eine Rolle 
spielen und junge Frauen damit eine eigenständige, be-
sondere Risikogruppe in der Sozialhilfe darstellen, dieser 
Frage wird in diesem Bericht nachgegangen.

3.3 Fragestellungen der Studie

Die vorliegende Studie realisiert eine Analyse der ge-
samtschweizerischen Sozialhilfedaten des Jahres 2004. 
Gegenüber den bisher veröffentlichten gesamtschweize-
rischen Ergebnissen (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b) 
steht die besondere Situation junger Frauen mit Sozialhil-
febezug im Vordergrund. Die übergreifende Fragestel-
lung richtet sich auf Risikomerkmale junger Frauen in der 
Sozialhilfe. In dieser Studie erschliessen sich Risikomerk-
male auf doppelte Weise: zum einen über personenbe-
zogene Merkmale, die unter den 18- bis 25-jährigen So-
zialhilfebezügerinnen häufiger anzutreffen sind als unter 
den Gleichaltrigen in der Gesamtbevölkerung. Zum an-
dern kann auch auf ein Risikomerkmal geschlossen wer-
den, wenn ein personenbezogenes Merkmal unter den 
jungen Frauen deutlich häufiger als in anderen Alters-
gruppen bzw. bei jungen Männern ist. Risikomerkmale 
sind im Hinblick auf den Bezug von Sozialhilfe zu analy-
sieren, zugleich sind sie auch auf weitere Merkmale des 
Sozialhilfebezugs – wie etwa Bezugsdauer oder Ablö-
sungen von der Sozialhilfe – zu beziehen. Diese thema-
tische Ausrichtung der Untersuchung umfasst die fol-
genden drei Auswertungsschwerpunkte: 

1. Profil der Sozialhilfebezügerinnen

Eine wichtige Information zum Sozialhilfebezug junger 
Frauen erschliesst sich aus deren Zusammensetzung.
Was charakterisiert junge Frauen, die von der Sozialhilfe 

unterstützt werden? Der Fokus ist hierbei auf jene Merk-
male gerichtet, die im Rahmen der Sozialhilfestatistik 
erfasst werden:

Welche Haushaltstruktur und welchen Zivilstand weisen 
18- bis 25-jährige Sozialhilfebezügerinnen auf?

Welchen Erwerbsstatus und welche Bildung weisen 
18- bis 25-jährige Sozialhilfebezügerinnen auf?

Wie setzen sich die 18- bis 25-jährigen Sozialhilfebezü-
gerinnen nach Nationalität zusammen (unterschieden 
nach Schweizer/innen und Ausländer/innen)?

Die Beschreibung der Zusammensetzung und damit des 
Profils der jungen Frauen mit Sozialhilfebezug lässt zu-
nächst offen, ob sich diese Gruppe anders als die gleich-
altrige Bevölkerungsgruppe zusammensetzt. Mögliche 
Unterschiede weisen daraufhin, welche personenbe-
zogenen Merkmale besondere Risiken des Sozialhilfe-
bezugs begründen. 

Wie weit unterscheidet sich die Wahrscheinlichkeit 
Sozialhilfe zu beziehen nach Fallstruktur, Zivilstand,
Erwerbsstatus, Bildung und Nationalität? 

2. Räumliche Verteilung der Sozialhilfebezügerinnen

Der Blick auf die räumliche Verteilung der jungen Frauen 
mit Sozialhilfebezug ist bedeutsam, da unterschiedliche 
Rahmenbedingungen den Gang zur Sozialhilfe notwendig 
machen können. Zu diesen Rahmenbedingungen zählen 
einerseits die unterschiedlichen kantonalen Ausgestaltun-
gen bedarfsabhängiger Sozialleistungen, anderseits kön-
nen auch die wirtschaftlichen Bedingungen oder das Inte-
grationsangebot erheblich variieren. Zu den räumlichen 
Kategorien zählen die Kantone als politisch-rechtlich un-
terschiedlich gestaltete Einheiten sowie die Gliederung der 
Gemeinden nach Stadt, Land und Agglomeration. Letzte-
res ist die zentrale räumliche Gliederung, die in unter-
schiedlichen Themen Verwendung findet, während nach 
Kantonen differenzierte Ergebnisse nur punktuell Bestand-
teil der Analyse bilden (zur Begründung, siehe Kapitel 4). 
Die zentralen Fragestellungen sind:

Wie unterscheidet sich die Sozialhilfequote der 18- bis 
25-jährigen Frauen nach Kanton sowie nach Stadt-Land?

Wie weit zeigen sich Stadt-Land-Unterschiede beim 
Wohnortswechsel (Zuzüge und Wegzüge) der jungen 
Frauen mit Sozialhilfebezug?

HINTERGRUND UND FOKUS DER STUDIE
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3. Dynamik des Sozialhilfebezugs

Unter dem Begriff der Dynamik des Sozialhilfebezugs 
sind die Dauer der Unterstützung und die Gründe für 
eine Beendigung der Unterstützung der jungen Frauen 
zu thematisieren. Zusätzlich ist auch die Funktion der 
Sozialhilfe eingeschlossen, da über die Deckungsquote 
ermittelt werden kann, ob der Lebensunterhalt vollstän-
dig oder teilweise durch dieses Sicherungssystem über-
nommen wird. Die Fragestellungen hierzu lauten:

Wie lange beziehen junge Frauen Sozialhilfe?

Welcher Anteil des Lebensunterhalts wird bei 
jungen Frauen durch die Sozialhilfe übernommen
(Deckungsquote)?

Aus welchen Gründen wird der Sozialhilfebezug 
junger Frauen beendet?

Vergleichsgruppen

Die Beantwortung der Fragestellungen dieser drei Aus-
wertungsschwerpunkte erfolgt in erster Linie für junge 
Frauen. Mögliche geschlechts- und altersspezifische Be-
sonderheiten dieser Gruppe erschliessen sich primär aus 
dem Vergleich mit den 18- bis 25-jährigen Männern 
sowie den 26- bis 30-jährigen und 41- bis 50-jährigen 
Frauen in der Sozialhilfe. Die Auswahl dieser beiden 
Altersgruppen erfolgte gemeinsam mit der Auftragge-
berschaft – dem Bundesamt für Statistik (BFS) und dem 
Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann (EBG) – unter Berücksichtigung erster Aus-
wertungen der Sozialhilfestatistik, da bei diesen Gruppen 
im Vergleich zu den jungen Frauen und jungen Erwach-
senen insgesamt besondere lebenslaufbezogene Risiko-
konstellationen und Einflussfaktoren vermutet werden.

HINTERGRUND UND FOKUS DER STUDIE
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Es ist das Ziel der Sozialhilfestatistik, über eine zuverläs-
sige Informationsbasis (vgl. Bundesamt für Statistik 
2006b, 5) Aussagen zu den von der Sozialhilfe unterstütz-
ten Personen bzw. Unterstützungseinheiten in der 
Schweiz zu machen. Die erste flächendeckende Datener-
fassung im Jahr 2004 deckt mit etwa 2300 erfassten Ge-
meinden über  drei Viertel der Bevölkerung in der Schweiz 
ab (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 6). Eine Vollerhe-
bung findet sich in 17 Kantonen, während die Daten aus 
9 Kantonen diese Voraussetzung nicht erfüllen:

Kanton Neuenburg: Aus technischen Gründen liegen 
zum Kanton Neuenburg keine Angaben zu einzelnen 
Sozialhilfefällen vor. Bei Analysen zu jungen Frauen wie 
auch zu weiteren Gruppen ist dieser Kanton immer aus-
geschlossen.

Kantone Aargau, Freiburg und Solothurn: Zu diesen 
drei Kantonen liegen nur Angaben zum zweiten Halbjahr 
2004 vor (Halbjahresstatistik). 

Kantone Bern, Graubünden, Solothurn, Thurgau und 
Zürich: In diesen Kantonen basieren die kantonalen An-
gaben auf einer Stichprobe von Gemeinden (Gemein-
destichprobe).

Die Angaben der Kantone mit einer Halbjahresstatistik 
und mit einer Gemeindestichprobe wurden gewichtet 
(vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 7). Damit wird ge-
währleistet, dass mittels Hochrechnung kantonale Ergeb-
nisse möglich sind und deren Zusammenzug die natio-
nale Situation zu erfassen vermag. Zusätzlich ist eine 
Gewichtung auch beim Kanton St. Gallen notwendig, da 
die Angaben aus 20 Gemeinden fehlen (vgl. Kanton St. 
Gallen 2006, 15). Alle Auswertungen in dieser Studie 
beruhen auf gewichteten Daten. Dennoch wird auf die 
Darstellung kantonaler Ergebnisse, mit Ausnahme der 
kantonalen Sozialhilfequoten, verzichtet, da u.a. auf-
grund geringer Fallzahlen und unterschiedlichen Anteilen 
an fehlenden Werten die Vergleichbarkeit als problema-
tisch eingestuft wird. 

Die Vollständigkeit der fall- und personenbezogenen 
Angaben ist jedoch auch über kantonale Einschrän-
kungen hinaus teilweise begrenzt. Fehlende Werte sind 
einerseits darauf zurückzuführen, dass Datensätze un-

vollständig ausgefüllt worden sind. Andererseits ermit-
telten umfangreiche Daten- und Plausibilitätsprüfungen 
seitens des BFS verschiedentlich Falscheingaben. Nicht 
plausible oder auch offensichtlich falsche Angaben sind 
nachträglich zu fehlenden Werten umkodiert worden. 
Probleme mit der Datenqualität sind je nach Thema un-
terschiedlich ausgeprägt.5

Bei der Datenqualität ist zu berücksichtigen, dass viele 
Kantone im Jahr 2004 erstmals Daten zu ihrer Sozialhilfe-
klientel erfasst haben. Entsprechend sind Einschränkungen 
in der Datenqualität wenig erstaunlich. Diese verschie-
denen genannten Dateneinschränkungen erfordern 
bestimmte Auswertungsstrategien, die im Abschnitt 4.2 
beschrieben werden. Vorgängig sind einige zentrale 
Definitionen und Konzepte zu erläutern, die in der Erhe-
bung der Daten wie auch in deren Auswertung eine 
Rolle spielen (Abschnitt 4.1). Abschliessend wird im Ab-
schnitt 4.3 aufgezeigt, wie viele Personen und Fälle letzt-
lich für die untersuchte Gruppe der jungen Frauen und 
die Vergleichsgruppen die Datenbasis bilden.

4.1 Wichtige Konzepte und Definitionen

Die Schweizerische Sozialhilfestatistik ist ein Zusammen-
zug von Daten, die in den einzelnen kommunalen oder 
regionalen Sozialdiensten in der Schweiz erhoben wer-
den.6 Als Jahresstatistik konzipiert umfasst sie alle Per-
sonen, die innerhalb eines Kalenderjahres eine finanzielle 
Leistung7 der Sozialhilfe im engeren Sinn bezogen haben 
(siehe Abschnitt 3.1). 

5 Bei den soziodemographischen Angaben liegt der Anteil an fehlenden 
Angaben über alle Altersklassen gesamtschweizerisch unter 5% (vgl. 
Bundesamt für Statistik 2006b, 6), bei anderen Themen wie z.B. zur 
höchsten abgeschlossenen Ausbildung der Antrag stellenden Personen 
resultiert ein Anteil von über 20%. Dabei können Angaben sowohl im 
Einzelfall als auch systematisch auf der Ebene einzelner Gemeinden oder 
Kantone fehlen.

6 Weiterführende Informationen zur Sozialhilfestatistik, vgl. Bundesamt
für Statistik 2006b; Bundesamt für Statistik 2003b.

7 Damit werden weitere Leistungsformen wie Beratung oder Sach-
leistungen ausgeschlossen, sofern sie nicht zusätzlich zu finanziellen 
Leistungen erfolgen.

4 Die Datenbasis

DIE DATENBASIS
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Die Sozialhilfestatistik verwendet verschiedene Kon-
zepte und Definitionen. Die wichtigsten Begrifflichkeiten 
werden im Folgenden eingeführt. Im Übrigen wird auf 
das Glossar am Schluss dieses Berichts verwiesen (vgl. 
auch Bundesamt für Statistik 2007b).

Auswertungseinheiten

Der Sozialhilfestatistik liegen zwei Erhebungseinheiten 
zugrunde: Informationen beziehen sich zum einen auf so 
genannte Fälle bzw. Unterstützungseinheiten. Eine Un-
terstützungseinheit besteht aus allen Personen, deren 
Anspruch und Unterstützung gemeinsam bemessen 
wird. Zum anderen beziehen sich die Angaben auf alle 
von der Sozialhilfe unterstützten Personen. Einen wei-
teren Bezugspunkt stellen Antragstellende dar, womit 
insgesamt drei unterschiedliche Auswertungseinheiten 
zur Verfügung stehen:

Fall oder Unterstützungseinheit: Neben allein leben-
den Einzelpersonen gelten verwandte und mitunter-
stützte Personen, die im gleichen Haushalt wohnen, als 
ein Fall bzw. eine Unterstützungseinheit. Dies gilt insbe-
sondere für Ehepaare, Ehepaare oder Elternteile mit un-
mündigen Kindern oder auch Konkubinate, sofern die 
Partner/innen mindestens seit fünf Jahren im gleichen 
Haushalt leben (vgl. Bundesamt für Statistik 2003b, 9f.). 
Ab dem 18. Altersjahr begründen junge Erwachsene in 
der Regel einen eigenen Anspruch auf Sozialhilfe, wes-
halb sie auch dann neu als eine eigene Unterstützungs-
einheit gelten können, wenn sie vorher mit ihren Eltern 
von der Sozialhilfe unterstützt worden sind. Diese Rege-
lung findet vor allem Anwendung, wenn junge Erwach-
sene nicht mehr im Haushalt der Eltern oder eines Eltern-
teils wohnhaft sind (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 
12). Bilden junge Erwachsene mit einem Elternteil oder 
den Eltern einen gemeinsamen Haushalt, können sie je-
doch als mitunterstützte Personen in einer Mehrperso-
nenkonstellation gelten.8 Fremdplatzierte Kinder hinge-
gen bilden unabhängig vom Alter in der Regel eine 
eigene Unterstützungseinheit.

Antragstellende: Pro Fall bzw. Unterstützungseinheit ist 
eine Person Antragstellerin oder Antragsteller. Diese beson-
dere Funktion ist von Bedeutung, wenn mehrere Personen 
gemeinsam unterstützt werden. Es gilt jene Person als 
Antrag stellende Person, die in der Praxis der Sozialhilfe als 
solche registriert wird. Die Sozialhilfestatistik übernimmt 
die Angaben aus den einzelnen Gemeinden.

8 Bei der Analyse der Struktur der Unterstützungseinheiten (Fallstruktur) 
werden diese möglichen Konstellationen eingehender diskutiert (siehe 
Abschnitt 5.2).

Unterstützte Personen: Zu den unterstützten Per-
sonen zählen die Antragstellenden sowie alle weiteren 
Personen, die im Rahmen eines Falls mitunterstützt 
werden.

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind diese drei 
Auswertungseinheiten strikte zu unterscheiden. Insbe-
sondere kann die Anzahl der Fälle wie auch der Antrag 
stellenden Personen erheblich geringer sein als jene der 
unterstützten Personen. Aufgrund der Gliederung der 
Datenerhebung sind alle drei Auswertungseinheiten von 
Relevanz, da gewisse Merkmale nur fall- oder personen-
bezogen erfasst sind. 

Die Erhebung fall- und personenbezogener Angaben9

erfolgt kombiniert, so dass systematisch die beiden Erhe-
bungsteile verknüpft werden können. So kann z.B. für 
jede unterstützte Person ermittelt werden, wie hoch die 
zugesprochene Sozialhilfeleistung für die zugehörige 
Unterstützungseinheit ist. Einschränkend ist anzumerken, 
dass bei einzelnen Leistungstypen nicht alle fall- und 
personenbezogenen Merkmale erfasst sind.

Leistungsbezug und Leistungstypen

In die Auswertungen eingeschlossen sind in der Regel 
Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode. Da-
mit werden nur direkte finanzielle Leistungen berücksich-
tigt, die nach fünf Leistungstypen unterschieden werden 
(vgl. Bundesamt für Statistik 2003b, 12f.): 1. Sozialhilfe 
regulärer Fall ohne Eingliederungsvertrag, 2. Sozialhilfe 
regulärer Fall mit Eingliederungsvertrag, 3. Sozialhilfe 
einmalige Zahlung ohne Budget, 4. Sozialhilfe einmalige 
Zahlung mit Budget, 5. Bevorschussung Arbeitslosen-
versicherung.

Falls nicht anders vermerkt, sind alle fünf Leistungs-
typen in den Auswertungen eingeschlossen. Mit dem 
Begriff «reguläre Fälle der Sozialhilfe» sind die beiden 
ersten der genannten Leistungstypen eingeschlossen. 

Laufende Fälle und abgeschlossene Fälle, 
Sozialhilfebezüger/innen

Die Sozialhilfestatistik 2004 umfasst die Erhebungsperi-
ode des Kalenderjahres 2004. Der Status eines Falls kann 
in diesem Zeitraum zwei Ausprägungen aufweisen: ab-
geschlossen oder mit Leistungsbezug. Abgeschlossene 
Fälle sind Dossiers, die seit mindestens sechs Monaten 
keine finanzielle Hilfe mehr erhalten haben. 

9 Der Fragebogen und weiterführende Angaben finden sich unter 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen_
quellen/blank/blank/ssh/03.html.

DIE DATENBASIS
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Beendigungsgründe oder die Dauer des Sozialhilfebe-
zugs werden ausschliesslich über die abgeschlossenen 
Fälle ermittelt. Bei den Dossiers mit Leistungsbezug sind 
in den sechs Monaten vor Erhebung finanzielle Leistun-
gen ausbezahlt worden. Die Personen der Dossiers mit 
Leistungsbezug im Jahr 2004 werden in der vorlie-
genden Studie als Sozialhilfebezüger/innen bezeichnet.

4.2 Prinzipien in der Auswertung

Für die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sind nicht nur 
die im Einzelnen verwendeten Konzepte und Definiti-
onen bedeutsam, sondern auch die bei der Auswertung 
angewandten Prinzipien. Dabei ist auf folgende Punkte 
hinzuweisen:

Selektion von Personen und Fällen: Die ersten Ergeb-
nisse zu den Sozialhilfedaten des Jahres 2004 liegen in 
einer Publikation von 2006 vor (vgl. Bundesamt für 
Statistik 2006b). Dies ist für die vorliegende Studie eine 
Referenzpublikation, da Konzepte und Definitionen, die 
Volkszählung als Referenzquelle für Bevölkerungsanga-
ben und die damit verbundene Selektion berücksichtiger 
Fälle und Personen bei den jeweiligen Themen übernom-
men werden.10

Umgang mit fehlenden Werten: Da je nach Thema 
und Variable erhebliche Anteile an fehlenden Werten zu 
verzeichnen sind, bedarf es einiger Prinzipien zur Siche-
rung der Zuverlässigkeit der Ergebnisse: 

a) Prüfung der Anteile fehlender Werte: Eine systemati-
sche Prüfung der Datenqualität für die (Alters-)Grup-
pen, die in der vorliegenden Studie im Vordergrund 
stehen, ist notwendige Voraussetzung. Sie umfasst 
die Berechnung des Anteils an fehlenden Werten für 
jedes untersuchte Merkmal pro Kanton.

b) Einbezug von Kantonen: Es werden nur zu einzelnen
Themen Kantone in die Auswertung einbezogen, 
die bezüglich des untersuchten Merkmals (einer be-
stimmten Gruppe) weniger als 40% fehlende Werte 
ausweisen. Welche Kantone ausgeschlossen sind, 
wird für jedes untersuchte Merkmal jeweils vermerkt. 
Trotz dem Ausschluss von Kantonen mit mässiger 
Datenqualität (also 40% oder mehr fehlende Werte) 
können erhebliche Anteile an fehlenden Werten in 
den einbezogenen Kantonen resultieren. 

10 Auch die Darstellung von Prozentangaben mit einer Dezimalstelle wird 
übernommen, womit allenfalls eine höhere Genauigkeit der Werte ver-
mittelt wird, als sie dem Thema und der Datenlage entsprechen würde. 

Im vorliegenden Bericht wird dieser Anteil der fehlen-
den Werte der ausgewerteten Kantone ausgewiesen.

c) Anteil fehlender Werte bei Vergleichsgruppen: Der 
Fokus der Studie liegt auf der Altersgruppe der jun-
gen Erwachsenen. Wenn diese Altersklasse in einem 
Kanton bei einem untersuchten Merkmal einen An-
teil fehlender Werte von 40% oder mehr aufweist, 
wird der Kanton ausgeschlossen. Bei den mitberück-
sichtigten anderen Altersklassen wird als Grenze defi-
niert, dass maximal bei zwei Personengruppen11 An-
teile fehlender Werte von 40% oder mehr resultieren 
dürfen, sonst wird der Kanton ausgeschlossen.

4.3 Datenbasis zu jungen Frauen

Die Datenbasis zu den jungen Frauen ist Bestandteil der 
Sozialhilfestatistik 2004. Letztere umfasst, ohne Ein-
schränkungen bezüglich Leistungstypen oder Doppel-
zählungen, über alle Altersklassen hinweg insgesamt 
121’572 Fälle mit insgesamt 212’208 von der Sozialhilfe 
unterstützten Personen. Auf Basis gewichteter Daten 
und damit der Korrektur von Erhebungsausfällen ist ge-
samtschweizerisch (ohne den Kanton Neuenburg) im 
Jahr 2004 von insgesamt 119’782 Unterstützungsein-
heiten (mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode) 
und 209’263 Sozialhilfebezüger/innen auszugehen.

Nach Altersklassen aufgeschlüsselt machen die jungen 
Frauen und Männer 13,0% der Sozialhilfebezüger/innen 
aus (siehe Tabelle T112). Unter den Antragstellenden ist 
deren Anteil mit 17,0% leicht höher. Die beiden Ver-
gleichsgruppen, im Alter von 26 bis 30 und 41 bis
50 Jahren, umfassen unterschiedliche Altersspannen. 
Entsprechend sind die unterstützten Personen aus diesen 
beiden Altersklassen mit 8,3% leicht seltener bzw. mit 
15,4% leicht häufiger unter den erfassten Sozialhilfe-
bezüger/innen vertreten. Die durchschnittliche Zahl der 
Sozialhilfebezüger/innen pro Unterstützungseinheit ist 
bei den 18- bis 25-jährigen mit 1,33 höher als bei den 
älteren Personen. So werden bei den 41- bis 50-Jährigen
noch 1,20 Personen pro Fall unterstützt.

11 Bei zwei Vergleichsaltersklassen und einer Analyse nach Geschlecht resul-
tieren vier Personengruppen, deren fehlende Werte kontrolliert wurden.

12 Davon abweichende Fallzahlen in den nachfolgenden Tabellen sind auf 
fehlende Werte bei den Angaben zum Alter, Geschlecht oder zu weiteren 
Merkmalen zurückzuführen. Ausserdem können die Summen einzelner 
Werte aufgrund von Rundungen der gewichteten Häufigkeiten von den 
aufgeführten Zahlen abweichen.

DIE DATENBASIS
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Ausgehend von der gesamten Sozialhilfestatistik 2004 
lassen sich die Grundgesamtheiten jener jungen Frauen 
aufführen, die gewichtet die Datenbasis für diesen 
Bericht bilden (siehe Tabelle T2). Insgesamt ist auf dieser 
Grundlage von 14’079 jungen Frauen auszugehen, die in 
der Erhebungsperiode 2004 einen Leistungsbezug ver-
zeichnen, womit junge Frauen einen Anteil von 52,5% 
unter den jungen Erwachsenen mit Sozialhilfebezug auf-
weisen. Die knapp 27’000 jungen Sozialhilfebeziehenden 
verteilen sich gleichmässig auf die Jahrgänge 1979 bis 
1986.

Erheblich geringer ist die Zahl der Personen, deren 
Dossiers abgeschlossen sind. Es sind knapp 3300 junge 
Frauen, deren Unterstützung als abgeschlossen gilt. Bei 
den jungen Männern ist hier die Zahl mit rund 3100 
erfassten Personen leicht geringer. 

Von den jungen Sozialhilfebezügerinnen sind rund 
10’200 zugleich auch Antragstellende, was einem Anteil 
von 50,2% der Frauen an den jungen Antragstellenden 
entspricht.13 Frauen bilden unter den Antragstellenden 
zwischen 18 und 21 Jahren die Mehrheit14, bei den 
22-Jährigen sind es gleichviel Frauen wie Männer, wäh-
rend bei den 23- bis 25-Jährigen mehr Männer als 
Frauen Antragstellende sind.15

13 Die Antragstellenden bilden eine Teilmenge der Sozialhilfebezüger/innen, 
während dies auf die Gruppe der Personen mit abgeschlossenen Dossiers 
nicht zutrifft. Letztere umfasst auch Fälle ohne Leistungsbezug in der 
Erhebungsperiode sowie Doppelzählungen auf der Ebene Kanton.

14 Frauenanteile zwischen 55,0% (18-Jährige) und 51,8% (21-Jährige).

15 Frauenanteile zwischen 46,3% (23-Jährige) und 48,3% (25-Jährige).

T1 Verteilung und Anzahl der Sozialhilfebezüger/innen und der Antragstellenden nach Altersklasse

Altersklasse Anteil Anzahl

Sozialhilfebezüger/innen Antragstellende Sozialhilfebezüger/innen Antragstellende

unter 18-Jährige 31,6% 2,5% 66 100 2 971

18- bis 25-Jährige 13,0% 17,0% 27 112 20 387

26- bis 30-Jährige 8,3% 11,6% 17 315 13 862

31- bis 40-Jährige 19,7% 28,3% 41 124 33 859

41- bis 50-Jährige 15,4% 22,4% 32 196 26 811

über 50-Jährige 12,1% 18,3% 25 417 21 893

Total 100,0% 100,0% 209 263 119 782

Basis: Ohne Kanton NE. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.

Anmerkung: Inbegriffen sind auch Personen ohne Angaben zum Geschlecht.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004

T2 Anzahl und Anteil der 18- bis 25-jährigen Sozialhilfebezüger/innen, 
      Personen mit abgeschlossenem Dossier und Antragstellenden nach Geschlecht

Geschlecht Sozialhilfebezüger/innen Personen, deren Dossier abgeschlossen ist Antragstellende

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Frauen 14 079 52,5% 3298 51,4% 10 236 50,2%

Männer 12 744 47,5% 3113 48,6% 10 146 49,8%

Total 26 823 100,0% 6411 100,0% 20 381 100,0%

Basis für die Sozialhilfebezüger/innen: Ohne Kanton NE. Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Basis für die Personen, deren Dossier abgeschlossen ist: Ohne Kanton NE. Abgeschlossene Fälle, mit und ohne Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, inkl. Doppelzählungen 
auf Ebene Kanton.
Basis für die Antragstellenden: Ohne Kanton NE. Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.

Anmerkung: Nur Fälle und Personen mit Angaben zum Geschlecht.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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5 Profil der Sozialhilfebezügerinnen

setzt sind. Diese beiden Quoten junger Frauen und 
Männer sind höher als bei den beiden Vergleichsalters-
gruppen. Geschlechtsspezifische Unterschiede, nämlich 
eine höhere Sozialhilfequote bei Frauen als bei Männern, 
finden sich auch bei den 26- bis 30-Jährigen. Die Quo-
ten der 41- bis 50-Jährigen unterscheiden sich hingegen 
nicht nach Geschlecht.

Die Sozialhilfequoten junger Frauen werden in Kapitel 
6 nach Kantonen differenziert ausgewiesen. Im Folgen-
den steht die Zusammensetzung der jungen Sozialhilfe-
bezügerinnen im Vordergrund.

5.2 Zusammensetzung der 
Unterstützungseinheiten

Die Fallstruktur liefert Informationen zur Zusammenset-
zung des Personenkreises, der gemeinsam eine Unter-
stützungseinheit bildet und in Privathaushalten wohnt. 
Der folgende Abschnitt 5.2.1 orientiert in einem Über-
blick, welchen Typen der Fallstruktur junge Sozialhilfebe-
zügerinnen angehören. In einem zweiten Schritt ist zu 
erläutern, welches Sozialhilferisiko sich für junge Sozial-
hilfebezügerinnen mit diesen Zugehörigkeiten verbindet 
(Abschnitt 5.2.2). 

5.2.1 Verteilung nach Fallstruktur

Die ersten gesamtschweizerischen Ergebnisse zur Sozial-
hilfestatistik 2004 (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 16) 
zeigen auf, welchen Haushaltstypen Sozialhilfebeziehende 
angehören. Die hierbei verwendete haushaltsbezogene 
Fallstruktur wird problematisch, wenn sie auf die Alters-
gruppe der jungen Erwachsenen angewendet wird.16

16 Die haushaltsbezogene Fallstruktur basiert auf der Zusammensetzung
der Unterstützungseinheiten, indem auf die (verwandtschaftlichen) Be-
ziehungstypen zwischen unterstützten Personen und Antrag stellender 
Person Bezug genommen wird. Allerdings werden insbesondere bei den 
beiden Strukturtypen, die Kinder als unterstützte Personen einschliessen 
– Alleinerziehende, Paar mit Kind(ern) –, keine adäquaten Altersgrenzen 
verwendet. Dies hat zur Folge, dass z.B. eine 18- bis 25-jährige Frau 
in der Fallstruktur  «allein erziehend» mit einem Elternteil zusammen-
wohnen kann oder selbst als Mutter für ein Kind oder mehrere Kinder 
alleine die Verantwortung trägt.

In diesem Kapitel wird anhand mehrerer Merkmale ein 
Profil der jungen 18- bis 25-jährigen Sozialhilfebezüge-
rinnen erstellt. Ziel ist es, ein Bild der sozialen Lagen jun-
ger Sozialhilfebezügerinnen im Vergleich zu jungen Män-
nern und den beiden weiteren Altersklassen – 26- bis 
30-Jährige und 41- bis 50-Jährige – zu vermitteln. Hierzu 
dient zunächst ein Überblick anhand der Sozialhilfequo-
ten der einzelnen Altersklassen (Abschnitt 5.1). Die Be-
schreibung der Sozialhilfebeziehenden anhand der Fall-
struktur zeigt auf, in welchen unterschiedlichen 
Lebens- und Haushaltssituationen Sozialhilfebeziehende 
leben und wie weit damit unterschiedliche Sozialhilferi-
siken verbunden sind (Abschnitt 5.2). Auch mit dem Zivil-
stand wird ein Aspekt der Lebenssituation beschrieben 
(Abschnitt 5.3). Weitere relevante Merkmale im Hinblick 
auf das Risiko eines Sozialhilfebezugs werden anhand 
der Ausbildungssituation und des Erwerbsstatus (Ab-
schnitte 5.4 und 5.5) in den Blick genommen, während 
mit der Nationalität die Situation einer ganzen Gruppe 
von Personen, nämlich die ausländischen Sozialhilfe-
bezügerinnen, beschrieben wird (Abschnitt 5.6). 

5.1 Überblick zur Sozialhilfequote junger
Frauen

Im Jahr 2004 werden insgesamt rund 30’000 junge Er-
wachsene von der Sozialhilfe unterstützt. In Relation zur 
Bevölkerung dieser Altersklasse entspricht dies einer 
Sozialhilfequote von 3,9% (vgl. Bundesamt für Statistik 
2006b, 17). Junge Frauen bilden insgesamt eine leicht 
grössere Gruppe, da sie einen Anteil von 52,5% an den 
jungen Erwachsenen mit Sozialhilfebezug aufweisen.

Junge Frauen tragen ein erhöhtes Sozialhilferisiko
Gesamtschweizerisch (ohne den Kanton Neuenburg) re-
sultiert eine Sozialhilfequote von 4,3% der jungen Frauen 
und 3,8% der jungen Männer (siehe Grafik G1). Damit 
wird deutlich, dass junge Frauen nicht nur eine grössere 
Gruppe unter den jungen erwachsenen Sozialhilfebezie-
henden bilden, sondern gegenüber den gleichaltrigen 
Männern auch einem erhöhten Sozialhilferisiko ausge-
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Aus diesem Grund wird in diesem Bericht die Zusam-
mensetzung der Unterstützungseinheiten junger Frauen 
und Männer nach einer revidierten, rollenbezogenen 
Fallstruktur berechnet.17 Für die übrigen Altersgruppen 
der 26- bis 30-Jährigen und 41- bis 50-Jährigen findet 
die haushaltsbezogene Fallstruktur Verwendung.18

Fast die Hälfte der jungen Frauen wird als Einzel-
personen unterstützt 
Wie Tabelle T3 dokumentiert, wird fast die Hälfte der 
jungen Sozialhilfebezügerinnen als Einzelpersonen unter-
stützt (Ein-Personen-Fälle). Dies ist damit die dominie-
rende Fallstruktur unter den jungen Frauen. 

17 Die «rollenbezogene» Fallstruktur revidiert die beiden Fallstrukturen  
«allein erziehend» und «Paar mit Kind(ern)». Für die jungen Frauen und 
Männer wird nur von «Alleinerziehenden» ausgegangen, wenn diese
tatsächlich mit einem oder mehreren Kindern zusammenleben und nur 
mit ihnen gemeinsam eine Unterstützungseinheit bilden. «Paaren mit 
Kind(ern)» werden junge Frauen und Männer nur dann zugeordnet, 
wenn sie tatsächlich im Rahmen einer Partnerschaft oder Ehe gemeinsam 
mit einem Partner sowie einem minderjährigen Kind unterstützt werden, 
also wiederum von einer Sorgepflicht auszugehen ist. Die rollenbezogene 
Fallstruktur bedingt somit einschränkende Bedingungen bei diesen beiden 
Typen der Fallstruktur. Die gegenüber der haushaltsbezogenen Fallstruk-
tur ausgeschlossenen Fälle (bzw. unterstützten Personen) in diesen bei-
den Falltypen werden der Fallstruktur «andere» zugeordnet. Die rollenbe-
zogene Fallstruktur operiert damit ebenfalls mit den gleichen Falltypen – 
Ein-Personen-Fälle, Paar ohne Kind, Paar mit Kind(ern), Alleinerziehende, 
andere – wobei bei den letzten drei Falltypen andere Definitionen und da-
mit eine andere Anzahl von Fällen und unterstützten Personen resultieren. 

18 Dies mit der Begründung, dass Angehörige dieser Altersgruppen prak-
tisch nicht als «Kinder» in Unterstützungskonstellationen «allein erzie-
hend» oder «Paare mit Kind(ern)» eingehen und daher haushalts- und 
rollenbezogene Fallstruktur nahezu zusammenfallen.  

Fast jede fünfte junge Frau wird als Alleinerziehende 
von der Sozialhilfe unterstützt, womit diese Gruppe das 
zweitgrösste Segment bildet. Seltener gehören junge 
Sozialhilfebezügerinnen Paarkonstellationen – mit und 
ohne Kind(er) – an. 

Im Vergleich zu den Sozialhilfe beziehenden 18- bis 
25-jährigen Männern werden die jungen Frauen mit 
Sozialhilfebezug seltener alleine und in viel stärkerem 
Masse gemeinsam mit Kindern, für welche sie die Sorge-
pflicht tragen, von der Sozialhilfe unterstützt. Letzteres 
gilt insbesondere für die Alleinerziehenden unter den 
jungen Sozialhilfebeziehenden, die zu 98,9% junge 
Frauen sind. Im Vergleich mit den Sozialhilfe bezie-
henden Frauen der weiteren Altersgruppen werden die 
jungen Frauen häufiger alleine, hingegen seltener in 
einer Fallstruktur unterstützt, zu der auch Kinder zählen. 
Insbesondere ist jenseits der Altersgrenze von 25 Jahren 
ein deutlich höherer Anteil an Alleinerziehenden zu 
konstatieren, die sowohl unter den 26- bis 30-jährigen 
wie auch den 41- bis 50-jährigen Frauen die grösste 
Teilgruppe bilden.
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Basis: Ohne Kanton NE. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.

Anmerkung: Fehlende Angaben zum Geschlecht wurden proportional zur Verteilung der vorhandenen Angaben korrigiert.
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5.2.2 Sozialhilferisiko nach Fallstruktur

Die Berechnung des Sozialhilferisikos aufgrund der Zu-
gehörigkeit zu einem bestimmten Falltyp stösst auf er-
hebliche methodische Schwierigkeiten. Diese sind darin 
begründet, dass die Zusammensetzung der Unterstüt-
zungseinheiten nicht deckungsgleich mit der jeweiligen 
Haushaltszusammensetzung ist.19 Letztere ist hingegen 
die Referenzkategorie, die es erlaubt, aus der Volkszäh-
lung 2000 die Grösse der jeweiligen Personengruppe zu 
berechnen. 

Aufgrund dieser Problematik werden im Folgenden nur 
annäherungsweise Relationen zwischen jungen Sozialhilfe-
beziehenden und der Wohnbevölkerung hergestellt. 

Alleinerziehende Frauen tragen ein hohes 
Sozialhilferisiko
Es stellt sich die Frage, wie weit die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Fallstruktur mit einer erhöhten Sozial-
hilfegefährdung einhergeht. Die Antwort lässt sich zwar 
nicht mit eigentlichen Sozialhilfequoten abbilden, aber 
durchaus in plausible Grössenordnungen bringen.

Das grösste Sozialhilferisiko dürfte bei den allein erzie-
henden jungen Frauen zu lokalisieren sein. Es ist plausi-
bel zu vermuten, dass ein grosser Anteil der jungen allein 
erziehenden Frauen auf Sozialhilfe angewiesen ist: die 
jungen Elternteile haben aufgrund ihres Alters weniger 
Berufserfahrung20 und ein geringeres Einkommen vorzu-
weisen im Vergleich zu älteren Alleinerziehenden. 

19 Es liegen keine Informationen zu möglichen weiteren im gleichen 
Haushalt lebenden, nicht unterstützten Personen vor. Diese Problematik 
ist gleichermassen bei «haushaltsbezogener» und «rollenbezogener» 
Fallstruktur gegeben.

20 Detailliertere Angaben zur Erwerbssituation finden sich in Abschnitt 5.5.

Zudem verfügen sie wahrscheinlich, wenn überhaupt, 
über ein geringes Vermögen und sind wegen der Kinder-
betreuung möglicherweise in der Erwerbstätigkeit einge-
schränkt, umso mehr als sie vermutlich Kinder jüngeren 
Alters haben. Wenn in dieser Situation die Unterstützung 
durch die eigenen Eltern fehlt oder nicht genügend ist 
und zudem ein eigener Haushalt (eigene Wohnung) zu 
finanzieren ist, ist ein Angewiesensein auf finanzielle 
Unterstützung durch die Sozialhilfe eine wenig überra-
schende Folge. Ein hohes vermutetes Sozialhilferisiko der 
jungen Alleinerziehenden lässt sich auch im Vergleich mit 
älteren allein erziehenden Frauen belegen. Denn auf 
Basis der haushaltsbezogenen Fallstruktur zeigt sich, dass 
die 26- bis 30-jährigen allein erziehenden Frauen mit 
24,5% und die 41- bis 50-jährigen mit 10,0% ein über-
durchschnittliches Sozialhilferisiko aufweisen.21

21 Berechnet auf Basis des Haushaltstyps «allein erziehend» gemäss Volks-
zählung 2000, der hier übernommen wird. Für die Gruppe der 18-
bis 25-Jährigen lässt sich dieser Haushaltstyp aufgrund von zu vielen
Konstellationen, zu denen weitere Haushaltsmitglieder gehören, nicht 
verwenden. Die zwei wesentlichsten Einschränkungen betreffen die 
Stellung im Haushalt sowie die damit verbundenen Haushaltstypen. 
Bei der Angabe zur Stellung im Haushalt im Rahmen der Volkszählung 
handelt es sich um eine Selbstdeklaration der antwortenden Personen, 
deren zugrunde liegende Kriterien nicht in jedem Fall eruierbar sind. Ins-
besondere ist neben den Haushaltsstellungen «Haushaltsvorstand» und 
«Sohn/Tochter» die Kategorie der «übrigen» zu thematisieren, welche
neben Eltern des Haushaltsvorstands z.B. auch Brüder oder Schwes-
tern des Haushaltsvorstands umfassen kann. Eine so berechnete Quote 
variiert bereits stark, je nachdem, ob nur auf «Haushaltsvorstand» oder 
auch auf die «übrigen» abgestützt wird. Bei den «Alleinerziehenden» 
gemäss Volkszählung ist weiter zu berücksichtigen, dass ein Partner oder 
eine Partnerin des Elternteils auch im Haushalt leben kann, ohne sich 
als «Partner/in» oder «Ehemann, Ehefrau» zu bezeichnen (sondern z.B. 
als «anderer Haushaltsvorstand»), womit auch zwei Haushaltsvorstände 
unter dem Haushaltstypus «allein erziehend» figurieren können.

T3 Verteilung der Sozialhilfebezüger/innen nach Fallstruktur, Altersklasse und Geschlecht

Fallstruktur 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n =) 8083 6516 5563 4299 9715 9470

Ein-Personen-Fälle 46,7% 66,6% 26,2% 64,9% 31,2% 55,7%

allein erziehend 18,7% 0,3% 37,7% 1,0% 35,2% 3,0%

Paar mit Kind(ern) 13,1% 7,6% 27,0% 23,2% 23,0% 32,8%

Paar ohne Kind 8,3% 6,2% 7,9% 10,0% 10,3% 8,1%

Andere 13,1% 19,3% 1,2% 0,9% 0,3% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton. Nur Privathaushalte.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,5%.
Zuordnung bei 18- bis 25-Jährigen nach «rollenbezogener» Fallstruktur, bei den übrigen beiden Altersgruppen nach «haushaltsbezogener» Fallstruktur (siehe Fussnoten 16 und 17).
Junge Frauen und Männer, die gemeinsam mit einem Elternteil oder den Eltern (bzw. Elternteil mit Partner/in) unterstützt werden, sind der Kategorie «andere» zugeordnet.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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Bei den jungen Frauen, die allein erziehend für ein 
Kind verantwortlich sind, ist von einem noch höheren 
Sozialhilferisiko auszugehen.22

Besonders gefährdet, auf Sozialhilfe angewiesen zu 
sein, sind junge Frauen auch dann, wenn sie als Ein-Per-
sonen-Fälle unterstützt werden. Die Unterstützung als 
Einzelperson ist jedoch nicht zwingend mit einem Ein-
Personen-Haushalt gleichzusetzen, da von den einzeln 
unterstützten Personen in der Sozialhilfe nur 58,6% 
tatsächlich auch alleine in einem Haushalt wohnen.23

Angesichts der dominierenden Stellung von Ein-Personen-
Fällen in der Sozialhilfe, die – wie erwähnt – 46,7% der 
jungen Sozialhilfebezügerinnen ausmachen, ist von einer 
deutlichen Übervertretung auszugehen, da gemäss Volks-
zählung im Jahr 2000 nur 13,0% der jungen Frauen alleine 
in einem Haushalt leben.24 Auch bei den jungen Männern 
trägt diese Gruppe ein erhöhtes Sozialhilferisiko, das sich 
wesentlich mit der Herausforderung, einen eigenen Haus-
halt (eigene Wohnung) zu finanzieren, begründen lässt.

Gehören junge Frauen einer Unterstützungseinheit an, 
die eine Paarkonstellation ohne Kinder umfasst, ist von 
einem unterdurchschnittlichen Sozialhilferisiko auszuge-
hen. Denn gemäss Volkszählung leben 15,9% der jungen 
Frauen im Haushaltstyp «Paare ohne Kind(er)»25, wäh-
rend deren Anteil unter der Sozialhilfeklientel 8,3% 
beträgt. Auch bei den Männern weist dieser Typ der 
Unterstützungseinheit ein unterdurchschnittliches Sozial-
hilferisiko auf.26

Bei «Paaren mit Kind(ern)» kann nur geschätzt wer-
den, dass diese Fallstruktur für junge Frauen ein erhöhtes 
Sozialhilferisiko mit sich bringt.27

22 Ein Vergleich mit den jungen Männern ist bei den Alleinerziehenden 
aufgrund der zu geringen Fallzahlen nicht möglich. Denn in den ausge-
werteten Kantonen gelten nur 17 junge Sozialhilfebezüger als allein 
erziehend.

23 Bei den jungen Männern wohnen 59,5% der Personen gemäss Fallstruk-
tur «Ein-Personen-Fall» alleine in einem Haushalt.

24 Basis: Volkszählung 2000. Die Angaben beruhen auf dem zivilrechtlichen 
Wohnsitz und umfassen Personen in Privathaushalten. Ohne Kantone 
BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS.

25 Basis: Volkszählung 2000. Die Angaben beruhen auf dem zivilrechtlichen 
Wohnsitz und umfassen Personen in Privathaushalten. Ohne Kantone 
BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS.

26 8,1% der jungen Männer wohnen in einem Haushaltstyp «Paare ohne 
Kinder», gemäss Volkszählung 2000. Die Angaben beruhen auf dem 
zivilrechtlichen Wohnsitz und umfassen Personen in Privathaushalten. 
Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Diese Ergebnisse decken sich 
mit der Sozialhilfequote für alle Angehörige von Unterstützungseinheiten 
«Paare ohne Kinder» über alle Altersklassen hinweg, die bei 0,7% liegt 
(vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 24).

27 Gemäss Volkszählung 2000 leben mehr als die Hälfte der jungen Frauen 
in einem solchen Haushaltstyp (57,2%; die Angaben beruhen auf dem 
zivilrechtlichen Wohnsitz und umfassen Personen in Privathaushalten.
Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS). Dieser hohe Anteil ist 
darauf zurückzuführen, dass junge Frauen häufig noch bei ihren Eltern
wohnen. Dies ist jedoch eine andere Ausgangslage als hier mit der 
rollenbezogenen Fallstruktur eingeführt. 

Knapp jede achte junge Sozialhilfebezügerin (13,1%) 
gehört einem solchen Falltyp an, während gemäss 
Volkszählung 7,2% der 18- bis 25-jährigen Frauen in 
der Wohnbevölkerung im entsprechenden Haushalts-
typ28 leben.

Die Verantwortung für Kinder schlägt sich auch bei 
jungen Männern in einer erhöhten Gefährdung zur Inan-
spruchnahme der Sozialhilfe nieder, da die Zugehörigkeit
zu einer Paarkonstellation mit Kind(ern) bei den Sozial-
hilfebezügern überdurchschnittlich ist.29

5.3 Zivilstand

Der Zivilstand ist in der Literatur zur Armutsforschung von 
Relevanz, da sich Scheidungen für die beteiligten Partner/
innen – insbesondere für Frauen – als Armutsrisiko mani-
festieren (vgl. Buhmann 1988 und Leu et al. 1997, 129). 
Die Auswertung der Sozialhilfestatistik bestätigt, dass 
geschiedene Personen eine erhöhte Sozialhilfequote auf-
weisen (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 23). Es stellt 
sich die Frage, inwiefern sich Scheidungen auch in einem 
Sozialhilfebezug junger Frauen niederschlagen. Zur
Untersuchung dieser Fragen wird zunächst die Vertei-
lung des Zivilstands unter den Sozialhilfebeziehenden 
analysiert, bevor das mit dem Zivilstand verknüpfte 
Sozialhilferisiko diskutiert wird.

Anteil der geschiedenen jungen Frauen gering
Es zeigt sich, dass unter den jungen Sozialhilfebezüge-
rinnen der Anteil der geschiedenen jungen Frauen mit 
1,7% sehr gering ist, wenngleich etwas höher als bei 
den jungen Männern (siehe Tabelle T4). Am häufigsten 
kommen ledige Personen vor, die fast drei Viertel unter 
den jungen Sozialhilfebezügerinnen ausmachen. 

28 Bezugsgrösse in der Volkszählung 2000 bilden Personen im Alter von 
18 bis 25 Jahren in Haushalten von Paaren mit Kindern (in denen Kinder
ausschliesslich im Alter von unter 18 Jahren wohnen) und die sich als 
Haushaltsvorstand deklariert haben. (Weitere Personen können im Haus-
halt leben.) Die Angaben beruhen auf dem zivilrechtlichen Wohnsitz und 
umfassen Personen in Privathaushalten. Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, 
NE, VD, VS.

29 7,6% der jungen Sozialhilfebezüger gehören der (rollenbezogenen) 
Fallstruktur «Paare mit Kind(ern)» an, während dies auf 2,7% in der 
18- bis 25-jährigen männlichen Wohnbevölkerung zutrifft (Basis gemäss 
Fussnote 28).

PROFIL DER SOZIALHILFEBEZÜGERINNEN
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Gegenüber den jungen Männern ist der Anteil der Ver-
heirateten knapp doppelt, derjenige der getrennt leben-
den fast viermal so hoch. Der höhere Anteil der Verhei-
rateten unter den jungen Frauen im Vergleich zu den 
jungen Männern widerspiegelt das insgesamt tiefere 
durchschnittliche Alter von Frauen bei der Heirat. Hier ist 
jedoch auch auf einen Unterschied zwischen Schweize-
rinnen und Ausländerinnen hinzuweisen:  Der Anteil der 
verheirateten Frauen (und auch Männer) ist unter den 
jungen ausländischen Sozialhilfebeziehenden deutlicher 
höher als bei den jungen Schweizerinnen: es sind 33,8% 
der jungen Ausländerinnen verheiratet gegenüber 
12,0% der jungen Schweizerinnen.30 Bei den getrennt 
lebenden jungen Frauen sind die Unterschiede weniger 
ausgeprägt (5,3% der Ausländerinnen gegenüber 3,2% 
der Schweizerinnen).

Erwartungsgemäss nimmt mit zunehmendem Alter 
insbesondere der Anteil der geschiedenen Personen zu, 
während weniger ledige Personen von der Sozialhilfe un-
terstützt werden. Bei den 26- bis 30-jährigen Frauen sind 
9,3%, bei den 41- bis 50-jährigen Frauen in der Sozial-
hilfe bereits 32,1% geschieden. Sozialhilfebezügerinnen 
haben über alle Altersklassen hinweg häufiger eine 
Scheidung hinter sich als Männer.

30 22,1% der jungen Ausländer und 4.4% der jungen Schweizer sind 
verheiratet.

T4 Verteilung der Sozialhilfebezüger/innen nach Zivilstand, Altersklasse und Geschlecht

Zivilstand 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n = ) 13 752 12 521 8 992 7 986 15 335 16 118

Ledig 73,4% 86,9% 37,2% 60,7% 12,7% 23,4%

Verheiratet 20,8% 11,6% 39,3% 31,3% 37,9% 46,1%

Getrennt 4,0% 1,1% 13,6% 5,3% 15,2% 9,2%

Verwitwet 0,1% 0,0% 0,7% 0,1% 2,1% 0,9%

Geschieden 1,7% 0,3% 9,3% 2,9% 32,1% 20,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kanton NE. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkung: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,5%.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004

Innerhalb der jungen Sozialhilfebezügerinnen weisen Al-
leinerziehende einen überdurchschnittlichen Anteil (6,4%) 
von geschiedenen Personen auf. In allen übrigen Typen 
von Unterstützungseinheiten liegt der Anteil von geschie-
denen jungen Sozialhilfebezügerinnen unter 1,5%.31

Damit bestätigt sich, dass unter den jungen Frauen 
die Scheidungshäufigkeit noch relativ gering ist.

Der höhere Anteil an verheirateten Personen bei den 
Frauen gegenüber den Männern zeigt sich auch noch 
bei den 26- bis 30-Jährigen, während bei den 41- bis 
50-Jährigen der Anteil der verheirateten Männer höher 
ist als bei den Frauen.

Das Sozialhilferisiko ist für geschiedene Frauen 
höher als für geschiedene Männer
Der mit steigendem Alter höhere Anteil an geschiedenen 
Sozialhilfebezüger/innen ist auch ein Spiegelbild der 
biographischen Verläufe in der Wohnbevölkerung. Unter 
den jungen Frauen sind gemäss Volkszählung32 nur 0,3% 
geschieden, während dieser Anteil bei den 41- bis 50-jäh-
rigen Frauen bereits 12,5% beträgt. Es stellt sich damit die 
Frage, wie weit sich Scheidungen für Frauen und Männer 
unterschiedlich auswirken. 

31 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzäh-
lungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungs-
einheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Nur Personen in Privathaus-
halten. Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Anteil fehlender 
Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,1%.

32 Basis: Volkszählung 2000, ohne Kanton Neuenburg. Die Angaben aus 
der Volkszählung fassen «verheiratet und getrennt» zusammen.
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Unter den jungen Erwachsenen beanspruchen ge-
schiedene Frauen fast doppelt so häufig wie geschiedene 
Männer Sozialhilfe (relatives Risiko: 1,8).33 Ein höheres 
relatives Risiko tragen auch die 26- bis 30-jährigen und 
die 41- bis 50-jährigen geschiedenen Frauen gegenüber 
den gleichaltrigen Männern (relative Risiken von 1,7 
bzw. 1,2). Für junge Frauen markiert eine Scheidung ge-
genüber den jungen Männern den wesentlichen Unter-
schied beim Risiko, Sozialhilfe zu beziehen, denn bei ver-
heirateten (inkl. getrennt lebenden) und ledigen jungen 
Frauen ist das relative Risiko gegenüber den Männern 
nur leicht verschieden (0,9 bzw. 1,1).34

5.4 Bildung

Die Altersphase von 18 bis 25 Jahren bringt für junge 
Frauen und Männer die Aufgabe mit sich, nach der obli-
gatorischen Schulzeit den Zugang zu einer Berufsbildung 
bzw. einer nachobligatorischen Ausbildung zu finden 
und in einem weiteren Schritt den Eintritt ins Erwerbsle-
ben zu bewerkstelligen. Diese Transition kann bereits 
beim Eintritt in eine nachobligatorische Ausbildung mit 
Schwierigkeiten verbunden sein.

33 Zum Konzept des relativen Risikos, siehe Glossar. Basis Sozialhilfestatistik: 
wie in Tabelle 4. Fehlende Angaben zum Zivilstand wurden proportional 
zur Verteilung der vorhandenen Angaben korrigiert. Basis Volkszählung: 
Volkszählung 2000, ohne Kanton Neuenburg. Zur Kontrolle einer mög-
lichen Verzerrung aufgrund des Ausschlusses gewisser Leistungstypen bei 
den weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheiten wurden zusätzlich 
nur die Leistungstypen reguläre Fälle der Sozialhilfe ausgewertet. Es zeigen 
sich keine grösseren Unterschiede (maximal 0,6 Prozentpunkte Differenz).

34 Auf die Berechnung des relativen Risikos für verwitwete Personen wird 
aufgrund geringer Fallzahlen verzichtet.

Der Blick auf den Bildungsstand der Sozialhilfebezie-
henden beleuchtet, wie weit junge Frauen ohne Berufs-
ausbildung in der Sozialhilfestatistik vertreten sind und 
wie weit hier ein Unterschied zur gleichaltrigen Wohnbe-
völkerung und zu den Vergleichsgruppen festzustellen ist.

Mehr als drei von fünf jungen Sozialhilfebeziehenden 
haben keine nachobligatorische Ausbildung
Ein grosser Teil der jungen Sozialhilfebezügerinnen (mehr 
als 60%) verfügt über keine Berufsausbildung (siehe 
Tabelle T5). Bei jungen Männern ist dieser Anteil prak-
tisch analog, so dass sich im Bildungsstand junger Sozial-
hilfebeziehenden kein Geschlechtsunterschied bemerk-
bar macht. Es ist jedoch zu konstatieren, dass in dieser 
Altersphase Sozialhilfebezügerinnen ein ganz anderes 
Ausbildungsprofil aufweisen als in späteren Phasen. 

Der Anteil jener Sozialhilfebezügerinnen, die über 
keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, ist bei 
den 26- bis 30-jährigen bzw. den 41- bis 50-jährigen 
Frauen markant tiefer. 

Der Unterschied zwischen jungen Erwachsenen und 
älteren Sozialhilfebeziehenden könnte dadurch erklärbar 
sein, dass junge Sozialhilfebeziehende noch in einer lau-
fenden Ausbildung sind.35 Aus diesem Grund ist es ange-
zeigt, eine Relation zur Ausbildungssituation der jungen 
Frauen in der Wohnbevölkerung herzustellen.

35 Das Fehlen einer nachobligatorischen Ausbildung trifft insbesondere auf 
die 18- bis 19-Jährigen zu, die zu über 80% keine weiterführende Aus-
bildung abgeschlossen haben. Bei den Älteren unter den jungen Erwach-
senen differieren die Anteile nach Jahrgang und auch nach Geschlecht 
relativ stark: so haben von den 25-jährigen Frauen 42,9% eine nach-
obligatorische Ausbildung abgeschlossen, während dies auf 56,8% der 
gleichaltrigen Männer zutrifft. 

T5 Verteilung der Sozialhilfebezüger/innen nach höchster abgeschlossener Ausbildung, Altersklasse und Geschlecht

höchster Abschluss 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n = ) 4721 4366 2731 2541 4887 5559

keine Berufsausbildung 62,9% 61,9% 47,3% 45,5% 49,9% 38,8%

Anlehre, Berufslehre, Maturitätsschule 36,4% 37,5% 50,4% 51,0% 46,1% 54,3%

Universität, höhere Fach-
und Berufsausbildung 0,7% 0,6% 2,2% 3,6% 3,9% 6,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, JU, NE, VD, VS, ZH. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 20,8%. Keine Berufsausbildung: kein abgeschlossene Schulbildung oder nur obligatorische Schulbildung.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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Fehlende Berufsausbildung ist ein Risikofaktor
Der hohe Anteil von jungen Frauen mit Sozialhilfebezug, 
die über keine Berufsausbildung verfügen, ist kein Abbild 
des Bildungsstands dieser Bevölkerungsgruppe. Wie
Grafik G2 zeigt, verfügen mehr als zwei Drittel der jun-
gen Frauen in der Wohnbevölkerung über einen nachob-
ligatorischen Bildungsabschluss, während dies nur für 
rund jede dritte junge Sozialhilfebezügerin zutrifft. Dieses 
Verhältnis ist ein klares Indiz dafür, dass die fehlende 
Berufsausbildung für junge Frauen einen Risikofaktor 
darstellt, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein.36 Dieser Zu-
sammenhang bestätigt sich auch für junge männliche So-
zialhilfebeziehende, bei denen 38,1% über einen nach-
obligatorischen Bildungsabschluss verfügen, während 
dies in der Wohnbevölkerung für rund zwei Drittel 
(68,5%) gilt. Dass «das Sozialhilferisiko ganz wesentlich 
mit der Berufsbildung zusammenhängt» (vgl. Bundesamt 
für Statistik 2006b, 18) hat auch für Frauen der weiteren 
Altersklassen Gültigkeit, denn bei den 26- bis 30-jährigen 
Sozialhilfebezügerinnen verfügen 47,3% der Frauen über 
keine Berufsausbildung, während dies nur für 15,6% der 
Frauen in dieser Bevölkerungsgruppe zutrifft.37

36 Da Bildungsabschlüsse nur bei regulären Fällen in der Sozialhilfe für alle 
unterstützten Personen erhoben sind und zudem der Anteil fehlender 
Angaben in der Sozialhilfestatistik hoch ist, muss auf die Berechnung 
einer Sozialhilfequote verzichtet werden.

37 Bei den 41- bis 50-jährigen Frauen ist der Anteil der Sozialhilfebezie-
henden ohne Berufsausbildung mit einem Anteil von 49,9% ebenfalls 
deutlich höher als in der Wohnbevölkerung (27,1%).

Die Frage, welche junge Frauen über keine Berufsaus-
bildung verfügen, kann bezüglich der Fallstruktur nur 
teilweise ermittelt werden. Auf eingeschränkter Daten-
basis kann diese Frage für die als Einzelpersonen unter-
stützten Sozialhilfebezügerinnen, welche das grösste 
Segment der Bezügerinnen ausmachen (siehe Abschnitt 
5.2.2), sowie für Alleinerziehende geklärt werden. Von 
den jungen Sozialhilfebezügerinnen, die als Ein-Perso-
nen-Fälle Sozialhilfe beziehen, weisen 59,1% keine 
Berufsausbildung auf.38 Damit resultiert nur ein leicht 
geringerer Anteil als über alle jungen Sozialhilfebezüge-
rinnen gerechnet (62,9%). Für Alleinerziehende ist eben-
falls kaum eine Abweichung festzustellen, da 61,4% der 
allein erziehenden Frauen keinen nachobligatorischen 
Ausbildungsabschluss erworben haben.39

Mögliche Unterschiede zwischen jungen Schweize-
rinnen und Ausländerinnen werden im Abschnitt 5.6 
untersucht.

38 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzäh-
lungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungs-
einheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Nur Personen in Privathaus-
halten. Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, JU, NE, VD, VS, ZH. Anzahl junge 
Frauen: 2361 Personen. Der Anteil fehlender Angaben der ausgewer-
teten Kantone beträgt 8,9%.

39 Auf Basis der rollenbezogenen Fallstruktur berechnet. Basis: Fälle mit 
Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene 
Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre 
Fälle der Sozialhilfe. Nur Personen in Privathaushalten. Ohne Kantone AI, 
BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, TG, VD, VS, ZH. Anzahl junge Frauen: 
772 Personen. Der Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kan-
tone beträgt 10,0%.
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Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, JU, NE, VD, VS, ZH. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone in der Sozialhilfestatistik: 20,8%. 
Keine Berufsausbildung: kein abgeschlossene Schulbildung oder nur obligatorische Schulbildung.
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5.5 Erwerbsstatus

Der Erwerbsstatus von Sozialhilfebeziehenden ist von 
besonderem Interesse. Damit ist die Frage tangiert, wie 
weit trotz einer Erwerbstätigkeit die Sozialhilfe für die 
Sicherung des Existenzbedarfs aufkommt. Es gilt, den 
Erwerbsstatus der jungen Sozialhilfebezügerinnen ins-
gesamt (Abschnitt 5.5.1) und die damit verbundenen 
möglichen Risiken des Sozialhilfebezugs zu beschreiben 
(Abschnitt 5.5.2). Zwei ausgewählte Aspekte, nämlich 
der Erwerbsstatus in Verbindung mit dem Bildungsstand 
und mit Aufgaben in der Kinderbetreuung werden ab-
schliessend diskutiert (Abschnitt 5.5.3). 

5.5.1 Verteilung des Erwerbsstatus

Zur Beschreibung des Erwerbsstatus werden üblicher-
weise drei Kategorien verwendet, nämlich Erwerbstä-
tige40, Erwerbslose41 sowie Nichterwerbspersonen42. Für 
Angehörige der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen ist 
wichtig zu differenzieren, wie weit es sich bei den 
Erwerbstätigen um Lernende (Lehrlinge) handelt oder 
um übrige Erwerbstätige.

40 Erwerbstätigkeit umfasst mindestens eine der folgenden Erwerbssituati-
onen: Selbständigkeit, angestellt in eigener Firma, regelmässig angestellt, 
zeitlich befristeter Vertrag, Arbeit auf Abruf, Gelegenheitsarbeit, mitar-
beitendes Familienmitglied, Lernende.

41 Erwerbslosigkeit umfasst mindestens eine der folgenden Situationen: 
Arbeitsintegrationsprogramm, Beschäftigungsprogramm, auf Stellen-
suche und (beim RAV) gemeldet, auf Stellensuche und nicht gemeldet.

42 Nichterwerbspersonen umfassen Personen in mindestens einer der fol-
genden Situationen: in Ausbildung, Haushalt, Rentner/in, vorübergehend 
arbeitsunfähig, Dauerinvalidität, keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. 
Im Allgemeinen sind Nichterwerbspersonen nicht auf Arbeitssuche.

Sozialhilfebezügerinnen sind seltener erwerbslos 
als Sozialhilfebezüger
Die Ergebnisse zur Sozialhilfestatistik 2004 zeigen, dass 
erwerbslose Personen die grösste Gruppe unter den 
jungen Erwachsenen mit Sozialhilfebezug bilden (mit 
45,2%, vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 18). Eine 
Differenzierung nach Geschlecht zeigt, dass junge 
Frauen seltener diese Situation aufweisen als junge Män-
ner (siehe Tabelle T6). Eine geschlechtsspezifische Diffe-
renz zeigt sich zudem im Anteil der Nichterwerbsper-
sonen, der bei jungen Frauen höher ist als bei jungen 
Männern. Hingegen sind Erwerbstätige unter den jungen 
Frauen und Männern ungefähr gleich häufig vertreten, 
wobei die spezielle Gruppe der Lernenden bei männ-
lichen jungen Erwachsenen leicht häufiger vorkommt. 
Das geschlechtsspezifische Muster, dass Frauen häufiger 
als Nichterwerbspersonen und seltener als Erwerbslose 
auf Sozialhilfe angewiesen sind, bestätigt sich auch bei 
den 26- bis 30-Jährigen und 41- bis 50-Jährigen. In 
diesen beiden Altersklassen sind Frauen zugleich jedoch 
häufiger erwerbstätig als Männer. Weitere geschlechts-
spezifische Merkmale erschliessen sich, wenn die Er-
werbssituation differenzierter betrachtet wird.

T6 Verteilung der Sozialhilfebezüger/innen nach Erwerbsstatus (Lernende separat), Altersklasse und Geschlecht

Erwerbsstatus 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n = ) 7053 6255 4674 4209 8069 9035

erwerbstätig 30,5% 100% 29,5% 100% 30,3% 100% 22,2% 100% 34,6% 100% 24,2% 100%

   Lernende 12,4% 40,7% 14,3% 48,6% 1,0% 3,3% 1,4% 6,2% 0,2% 0,7% 0,2% 0,6%

übrige Erwerbstätige 18,1% 59,3% 15,2% 51,4% 29,3% 96,7% 20,8% 93,8% 34,4% 99,3% 24,0% 99,4%

erwerbslos 39,6% 53,2% 31,1% 57,6% 31,0% 45,6%

Nichterwerbsperson 29,9% 17,2% 38,6% 20,3% 34,4% 30,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 19,0%. Erwerbstätige Lernende: Lehrlinge.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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Frauen sind häufiger teilzeitbeschäftigt, 
ältere häufiger als jüngere
Die Gruppe der erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden 
lässt sich anhand der Merkmale Vollzeit- und Teilzeit-Er-
werbstätigkeit näher beschreiben. Kaum eine Differenz 
ist hierbei zwischen den weiblichen und männlichen Ler-
nenden zu erkennen, da sowohl bei den jungen Frauen 
als auch bei den jungen Männern eine Vollzeitbeschäfti-
gung den typischen Fall darstellt (93,8% bzw. 96,2% 
der Lernenden).43 Eine markante Differenz entsteht 
jedoch, wenn nur Erwerbstätigkeiten ausserhalb eines 
Ausbildungsverhältnisses betrachtet werden. Dort liegt 
der Anteil der Vollzeitbeschäftigten bei den jungen 
Frauen bei 28,5%, bei jungen Männern hingegen bei 
51,0%. Ein Blick auf die weiteren Altersgruppen zeigt 
deutlich, dass unter den Frauen der Anteil an Vollzeit-
beschäftigungen zurückgeht (auf 18,9% bei 26- bis 
30-Jährigen bzw. 13,3% bei 41- bis 50-Jährigen), bei 
den Männern hingegen ungefähr stabil bleibt.44 Dieser 
Zusammenhang zeigt, dass der leicht höhere Anteil an 
erwerbstätigen Frauen mit Sozialhilfebezug wesentlich 
mit mehr Teilzeitbeschäftigungen in Verbindung steht.

Die Kombination von Sozialhilfebezug und Erwerbstä-
tigkeit wirft die Frage auf, wie weit es sich bei diesen So-
zialhilfebeziehenden um «Working Poor» handelt. Dieser 
Aspekt ist aus methodischen Gründen45 nicht abschlies-
send zu klären, doch kann zumindest plausibel auf eine 
entsprechende Problematik geschlossen werden. Eine 
«Working Poor»-Problematik ist dann gegeben, wenn 
Sozialhilfebeziehende erwerbstätig sind und über eine 
Vollzeitanstellung verfügen, die nicht einem Ausbil-
dungsverhältnis (Lehrlinge) entspricht. Der Anteil 
dieser Personen an den erwerbstätigen Sozialhilfebezie-
henden46 beträgt bei den jungen Frauen 16,0%
(junge Männer: 24,6%). 

43 Basis (hier und im Folgenden): Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungs-
periode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitglie-
dern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Ohne 
Kantone AI, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, SG, TI, VD, VS. Der Anteil fehlen-
der Angaben der ausgewerteten Kantone beträgt 19,1%.

44 Zwischen 50,9% und 53,2%, nur berechnet für Erwerbstätigkeiten ohne 
Ausbildungsverhältnisse.

45 Bei «Working Poor» handelt es sich um Personen, die selbst erwerbstä-
tig sind (mind. 1 Stunde pro Woche) und einem Haushalt angehören, der 
insgesamt einen Erwerbsumfang von mind. einer Vollzeitstelle aufweist 
und nach den SKOS-Richtlinien als arm gilt (vgl. Bundesamt für Statistik 
2007a, 3). Die genaue Identifizierung solcher betroffenen Personen in 
der Sozialhilfestatistik unterliegt der Problematik, dass die effektive Haus-
haltszusammensetzung, die auch nicht von der Sozialhilfe unterstützte 
Personen einschliessen kann, nicht eindeutig rekonstruierbar ist und folg-
lich weder die Armutsbetroffenheit noch der Erwerbsumfang im Haushalt 
exakt zu bestimmen sind. 

46 Zu den erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden zählen auch Lehrlinge.

Diese Personengruppe kann grundsätzlich nicht47

durch eine Erhöhung des Arbeitspensums das verfügbare 
Einkommen vergrössern und so die Abhängigkeit von 
der Sozialhilfe beenden.48

5.5.2 Risiko des Sozialhilfebezugs

Die unterschiedlichen Erwerbssituationen der jungen 
Sozialhilfebezügerinnen zeugen davon, dass ein unzurei-
chender oder fehlender Zugang zum Arbeitsmarkt das 
Risiko erhöht, Sozialhilfe zu beanspruchen. Dieser Zu-
sammenhang ist jedoch aus methodischen Gründen49

nicht direkt über eine Sozialhilfequote zu berechnen, 
sondern in einer Gegenüberstellung des Erwerbsstatus in 
der Wohnbevölkerung und jener der Sozialhilfebezie-
henden zu verdeutlichen.

Erwerbslose junge Frauen mit höchstem Sozialhilferisiko
Der Vergleich des Erwerbsstatus der 18- bis 25-jährigen 
weiblichen Wohnbevölkerung mit der entsprechenden 
Gruppe in der Sozialhilfestatistik zeigt zunächst, dass Er-
werbstätige generell unterdurchschnittlich häufig Sozial-
hilfe beziehen. Dies gilt für Frauen wie für Männer und 
ist bei allen drei Altersklassen festzustellen (siehe Grafik 
G3). Deutlich nachweisbar ist dies für Erwerbstätige aus-
serhalb eines Ausbildungsverhältnisses (übrige Erwerbs-
tätige), denn in der Wohnbevölkerung macht diese 
Gruppe 60,2% der jungen Frauen und unter den Sozial-
hilfebezügerinnen – wie bereits in Tabelle T6 aufgeführt 
– 18,1% aus. Auch bei Lernenden ist von keinem erhöh-
ten Sozialhilferisiko auszugehen, wenngleich hier die Dif-
ferenz zur Wohnbevölkerung deutlich geringer ist.50

47 Eine Erhöhung ist eingeschränkt möglich, da ab einem 90%-Arbeitspen-
sum von einer Vollzeitstelle gesprochen wird. Limitierte Möglichkeiten 
zur Veränderung des Pensums und damit des Erwerbseinkommens – 
zumindest bis zum Ausbildungsabschluss –  weisen auch Lernende auf: 
Unter Einschluss der Lernenden gehen insgesamt 57,1% der jungen 
erwerbstätigen Sozialhilfebezügerinnen und 74,4% der jungen erwerbs-
tätigen Sozialhilfebezüger einer Vollzeitbeschäftigung nach und bezie-
hen Sozialhilfe.

48 Diese Feststellung trifft auch für ungefähr jede sechste erwerbstätige So-
zialhilfebezügerin im Alter von 26 bis 30 Jahren bzw. 41 bis 50 Jahren zu, 
die eine Vollzeitanstellung aufweist (18,2% der 26- bis 30-jährigen bzw. 
13,3% der 41- bis 50-jährigen erwerbstätigen Frauen). Bei den älteren er-
werbstätigen Männern bleibt der Anteil der Vollzeitbeschäftigungen – wie 
bereits in Fussnote 44 erwähnt – in diesen Altersgruppen bei rund 50%.

49 Die Problematik liegt darin, dass die Aufteilung in Erwerbslose und Nicht-
erwerbspersonen auf Basis der Volkszählungsdaten aufgrund von Selbst-
deklarationen als nur eingeschränkt zuverlässig zu beurteilen ist und die 
Anteile fehlender Angaben in der Sozialhilfestatistik beträchtlich sind. Die 
alternative Quelle, die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) ist 
hingegen nicht nutzbar, da die in der SAKE in Grossregionen zusammen-
gefassten Kantone kaum mit den auswertbaren Kantonen der Sozialhilfe-
statistik übereinstimmen.

50 12,4% unter den jungen Sozialhilfebezügerinnen, 14,7% der 18- bis
25-jährigen weiblichen Wohnbevölkerung.
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Bezüglich Nichterwerbspersonen weichen die Verhält-
nisse bei den jungen Sozialhilfebezügerinnen von denjeni-
gen der 18- bis 25-jährigen Frauen in der Bevölkerung 
ab. Der Anteil dieser Gruppe an den jungen Sozialhilfe-
bezügerinnen (29,9%) ist höher als in der gleichaltrigen 
Bevölkerungsgruppe (20,8%). Damit ist für junge 
Frauen, die aufgrund von Ausbildung, Kinderbetreuung 
oder anderen Gründen nicht auf Stellensuche sind, von 
einem erhöhten Sozialhilferisiko auszugehen.51 Der 
grössten Gefährdung dürften jedoch erwerbslose junge 
Frauen ausgesetzt sein. Denn einem Anteil von 4,2% in 
der Wohnbevölkerung steht ein Segment in der Sozialhil-
feklientel von 39,6% gegenüber. Das Sozialhilferisiko 
wegen Erwerbslosigkeit wird auch bei jungen Männern, 
sogar noch deutlicher, als Übervertretung von erwerbs-
losen Personen in der Sozialhilfe sichtbar. 

Damit bestätigt sich der Befund aus bisherigen Stu-
dien (siehe Abschnitt 3.2), dass Arbeitslosigkeit ein er-
höhtes Sozialhilferisiko bedeutet. Dabei ist jedoch nicht 
nur an die Jugendarbeitslosigkeit zu denken, vielmehr ist 
die Erwerbslosigkeit auch bei den Vergleichsaltersgrup-
pen – ob Frauen oder Männer – jener Erwerbsstatus, der 
deutlich überproportional in der Sozialhilfeklientel zu 
finden ist. Hinzu tritt aber bei den 26- bis 30-jährigen 
wie auch 41- bis 50-jährigen Frauen und Männern, dass 

51 Dies im Gegensatz zu den männlichen Nichterwerbspersonen, deren 
Anteil in der Sozialhilfe demjenigen in der Wohnbevölkerung entspricht.

auch Nichterwerbspersonen unter den Sozialhilfebezie-
henden überdurchschnittlich häufig zu finden sind.

Die Erwerbstätigkeit, die offensichtlich über alle unter-
suchten Gruppen hinweg in der grossen Mehrheit zu 
einer Existenzsicherung ohne Sozialhilfe beiträgt, ist 
nochmals zu differenzieren. Denn Teilzeitbeschäftigte 
sind unter den jungen erwerbstätigen52 Sozialhilfebe-
zügerinnen häufiger vertreten als in der gleichaltrigen 
erwerbstätigen Wohnbevölkerung, während gleichzeitig 
vollzeitbeschäftigte junge Frauen unterdurchschnittlich 
häufig Sozialhilfe beziehen. Diese Relation gilt ebenso 
für junge Männer wie auch für die 26- bis 30- bzw. 
41- bis 50-jährigen Frauen und Männer, was den Schluss 
erlaubt, dass das Sozialhilferisiko vor allem bei einer 
Vollzeitbeschäftigung als eher gering zu bezeichnen ist.

5.5.3 Ausgewählte Aspekte zum Erwerbsstatus

In diesem Abschnitt werden zwei ausgewählte Aspekte 
vertieft. Zum einen ist zu untersuchen, wie weit die 
Erwerbslosigkeit junger Frauen in Verbindung mit dem 
Bildungsstand steht. Zum anderen ist der Erwerbsstatus 
auch in Relation zur Fallstruktur zu setzen, um insbeson-
dere die Auswirkung von Aufgaben in der Kinderbetreu-
ung auf den Sozialhilfebezug abschätzen zu können.

52 Unter Ausschluss von Lernenden für «übrige Erwerbstätige» berechnet.
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Basis: Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone bei jungen Erwachsenen: 21,8%. 
Die Erwerbssituationen in der Volkszählung wurden zusammengefasst: 
Erwerbstätige Lernende: Lehrlinge.
Übrige Erwerbstätige: Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätige, Erwerbstätige ohne weitere Angaben. 
Die Zahl der unterstützten Personen mit korrekten Angaben beträgt 7053 (18- bis 25-jährige Frauen), 6255 (18-bis 25-jährige Männer), 4674 (26- bis 30-jährige Frauen), 
4209 (26- bis 30-jährige Männer), 8069 (41- bis 50-jährige Frauen) und 9035 (41- bis 50-jährige Männer).
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Mehrheitlich geht Erwerbslosigkeit mit fehlender 
Berufsausbildung einher
Die Erwerbslosigkeit von jungen Frauen kann prinzipiell 
auf zwei unterschiedliche Hürden in der beruflichen Inte-
gration zurückgeführt werden. Denn in dieser Alters-
phase ist ein doppelter Übergang zu bewältigen, als 
Schritt von der obligatorischen Schulbildung in die nach-
obligatorische Ausbildung und als Schritt von der nach-
obligatorischen Ausbildung in den Arbeitsmarkt. Welcher 
Übergang sich besonders auf den Sozialhilfebezug aus-
wirkt, lässt sich zumindest ansatzweise eruieren.53 Unter 
den erwerbslosen Sozialhilfebeziehenden können diejeni-
gen bezeichnet werden, die über keine abgeschlossene 
Berufsbildung verfügen. Deren Anteil an den erwerbslo-
sen Sozialhilfebezüger/innen gibt einen Hinweis darauf, 
wie viele junge Personen beim Übergang von der Schule 
in die Ausbildung auf Unterstützungen der Sozialhilfe 
angewiesen sind. Für den zweiten Übergang, von der 
nachobligatorischen Ausbildung in den Arbeitsmarkt, 
wird der Anteil der Personen mit einer abgeschlossenen 
nachobligatorischen Ausbildung an den erwerbslosen 
Sozialhilfebeziehenden angegeben.

Die Analyse zeigt, dass erwerbslose junge Frauen 
mehrheitlich den ersten Übergang nicht realisiert haben: 
63,1% der jungen erwerbslosen Frauen haben keine 
abgeschlossene Berufsbildung. Entsprechend verfügen 
36,9% der jungen Frauen über eine abgeschlossene 
Berufsbildung, sind jedoch vom Arbeitsmarkt ausge-
schlossen (Erwerbslosigkeit), d.h. sie haben den zweiten 
Übergang (noch) nicht bewältigt. Für junge Männer sind 
die Verhältnisse analog, da 59,8% der erwerbslosen 
Sozialhilfebezüger über keine Berufsausbildung verfügen.
Diese Anteile reduzieren sich jedoch bei den älteren 
untersuchten Personengruppen. So ist Erwerbslosigkeit 
bei den 26- bis 30-jährigen und 41- bis 50-jährigen 
Frauen seltener mit einer fehlenden Berufsausbildung 
verknüpft (47,5% bzw. 44,8%).54

53 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzäh-
lungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungs-
einheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, 
GE, NE, NW, VD, VS. Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten 
Kantone: 16,9%.

54 Auch bei den Männern aus den Vergleichsaltersgruppen nimmt der 
Anteil an Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung unter den 
erwerbslosen Sozialhilfebeziehenden ab.

Eine Erweiterung auf die erwerbstätigen jungen Sozi-
alhilfebeziehenden zeigt eine interessante Verknüpfung. 
Denn unter den erwerbstätigen jungen Sozialhilfebezü-
gerinnen verfügt ein Anteil von 48,8% über keine abge-
schlossene Berufsausbildung, bei den jungen erwerbstä-
tigen Sozialhilfebezügern beträgt dieser Anteil 62,2%. 

Diese Differenz ist nicht auf einen unterschiedlichen 
Bildungsstand junger Frauen und Männer zurückzufüh-
ren (siehe Abschnitt 5.4), sondern erlaubt die These, 
dass jungen Männern auch bei fehlender Berufsausbil-
dung eine Erwerbsarbeit zugänglich ist, während bei jun-
gen Frauen dieser Zugang eher jener Gruppe mit einer 
Berufsausbildung offen steht. Bei Männern mag jedoch 
gerade der Bildungsstand den Ausschlag geben, dass mit 
einer Erwerbstätigkeit – die gegenüber jungen Frauen 
häufiger eine Vollzeitbeschäftigung einschliesst – keine 
Sozialhilfeablösung erreicht wird. Bei jungen Frauen ist 
es hingegen eher so, dass angesichts des höheren Anteils 
von Teilzeitbeschäftigungen die Beteiligung am Arbeits-
markt keine Sozialhilfeablösung gewährleistet. 

Kinderbetreuung lässt Vollzeitbeschäftigung bei 
Alleinerziehenden kaum zu
Der hohe Anteil an Nichterwerbspersonen sowie die hö-
here Bedeutung von Teilzeitbeschäftigungen, welche den 
Erwerbsstatus von jungen Frauen im Vergleich zu jungen 
Männern mit Sozialhilfebezug kennzeichnen, lassen auf 
familiäre Betreuungsverpflichtungen bei jungen Frauen 
schliessen. Die Überprüfung dieser These lässt sich auf-
grund der Datenlage nur ansatzweise vornehmen.

Es kann zumindest ein Vergleich zwischen jungen 
Alleinerziehenden und als Einzelpersonen unterstützten 
jungen Frauen vorgenommen werden. Es zeigt sich, dass 
allein unterstützte junge Frauen zu 30,6% erwerbstätig 
sind, während dies auf 27,3% der jungen Alleinerziehen-
den zutrifft.55 Hinter dieser Differenz verbirgt sich je-
doch, dass 15,7% der als Einzelpersonen unterstützten 
jungen Frauen Lernende sind, während dies nur auf 
2,2% der Alleinerziehenden zutrifft. Daraus ist zunächst 
zu folgern, dass unter den jungen Sozialhilfebezüge-
rinnen Alleinerziehende in viel stärkerem Mass ausser-
halb eines Ausbildungsverhältnisses erwerbstätig sind.

55 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzäh-
lungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungs-
einheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Nur Personen in Privathaushal-
ten. Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Die Zahl der berück-
sichtigten allein unterstützten jungen Frauen beträgt 3381 Personen (An-
teil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 11,6%), jene junger 
allein erziehender Frauen 1418 Personen (Anteil fehlender Angaben der 
ausgewerteten Kantone: 6,7%). 
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Doch dabei handelt es sich – unter Ausschluss der 
Lernenden – praktisch nur um Teilzeitanstellungen (für 
87,9% der erwerbstätigen Alleinerziehenden und 65,3% 
der erwerbstätigen allein Unterstützten zutreffend56). Für 
Alleinerziehende gilt somit, dass eine Vollzeitbeschäfti-
gung offensichtlich praktisch ausgeschlossen ist. Knapp 
ein Viertel aller Alleinerziehenden vermag mit einer Teil-
zeitbeschäftigung kein existenzsicherndes Einkommen zu 
erzielen. Gerade für Alleinerziehende ist aufgrund von 
Aufgaben in der Kinderbetreuung vermutlich ein höherer 
Erwerbsumfang nicht erreichbar. Dies spiegelt sich auch 
darin, dass im Vergleich zu den allein unterstützten jun-
gen Sozialhilfebezügerinnen Alleinerziehende deutlich 
häufiger zu den Nichterwerbspersonen zählen (43,4% 
der 18- bis 25-jährigen Alleinerziehenden; 18,1% der al-
lein Unterstützten) und damit keine Arbeitsmarktbeteili-
gung aufweisen bzw. auch nicht anstreben. Die detail-
lierteren Angaben zur Nichterwerbstätigkeit 
unterstreichen diese Interpretation, denn die grösste 
Gruppe der allein erziehenden jungen Frauen insgesamt 
sind diejenigen, die im Haushalt tätig sind (37,9%57).

Bei den allein erziehenden jungen Frauen handelt es 
sich damit auch um eine relativ untypische Gruppe, da 
die Erwerbslosigkeit nicht den dominierenden Erwerbs-
status darstellt (siehe Abschnitt 5.5.1). Erwerbslos sind 
29,3% der allein erziehenden jungen Frauen, hingegen 
jede zweite als Einzelperson unterstützte junge Frau 
(51,3%58). In Abschnitt 7.3 wird dargelegt, wie weit bei 
Alleinerziehenden andere Wege aus der Sozialhilfe füh-
ren als bei allein unterstützten jungen Frauen, weil bei 
ersteren eine Veränderung der Erwerbssituation weniger 
realistisch ist.

56 Basis: gemäss Fussnote 55, jedoch nur erwerbstätige Personen mit Anga-
ben zum Beschäftigungsgrad (ohne Lernende), zusätzlich ohne die Kan-
tone GL, JU, TI bei den allein erziehenden jungen Frauen (Anzahl: 297; 
Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 11,0%). Bei allein 
unterstützten jungen Frauen zusätzlich ohne die Kantone GL, JU, TG, 
TI (Anzahl: 347; Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 
21,0%).

57 Da Nichterwerbspersonen unter den Alleinerziehenden insgesamt 43,4% 
ausmachen, ist die Nicht-Erwerbstätigkeit praktisch ausschliesslich auf die 
Tätigkeit im Haushalt zurückzuführen. Basis: Fälle mit Leistungsbezug in 
Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton, bei wei-
teren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozi-
alhilfe. Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Angaben zu 1582 
allein erziehenden jungen Frauen.

58 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzäh-
lungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungs-
einheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, 
GE, NE, VD, VS. Angaben zu 1418 allein erziehenden jungen Frauen 
(Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 6,7%) und zu 
3381 als Einzelpersonen unterstützten jungen Frauen (Anteil fehlender 
Angaben der ausgewerteten Kantone: 11,6%).

5.6 Nationalität

Ausländische Personen sind in der Sozialhilfe prozentual 
häufiger vertreten als in der Gesamtbevölkerung (vgl. 
Bundesamt für Statistik 2006b, 14). Wie weit die Natio-
nalität auch bei jungen Frauen ein unterschiedliches 
Sozialhilferisiko begründet und welches Profil junge Aus-
länderinnen und Angehörige ausländischer Nationalität 
in den Vergleichsgruppen aufweisen, diesen Fragen wird 
im Folgenden nachgegangen. 

5.6.1 Relatives Risiko der Ausländer/innen

Junge Ausländerinnen seltener als ältere 
Ausländerinnen in der Sozialhilfe
Über alle Altersklassen hinweg machen ausländische 
Personen 43,7% der Sozialhilfebeziehenden aus (vgl. 
Bundesamt für Statistik 2006b, 14). Nimmt man diesen 
Anteil als Richtwert, sind Ausländerinnen unter den jun-
gen Sozialhilfebezügerinnen eher unterdurchschnittlich 
vertreten. Sie machen nämlich 39,7% der Sozialhilfebe-
ziehenden aus. Dieser Anteil ist leicht geringer als bei 
den jungen Männern (41,2%) und höher als der Anteil 
der jungen Ausländerinnen in der Wohnbevölkerung59

(25,0%; junge Ausländer: 25,6%). Ausländerinnen 
bilden vor allem in der Altersgruppe der 26- bis 30-Jäh-
rigen ein grosses Segment (Anteil von 49,8%, bei einem 
Anteil von 30,1% in der Wohnbevölkerung), das in der 
Alterspanne 41- bis 50-Jahren wieder erheblich kleiner 
ist (37,6%; 17,5% in der Wohnbevölkerung). Ein mar-
kanter Unterschied nach Geschlecht ist vor allem in die-
ser letztgenannten Altersgruppe festzustellen, denn bei 
den Männern ist fast jede zweite unterstützte Person 
ausländischer Nationalität (49,0%; 23,5% in der Wohn-
bevölkerung).

Angesichts des unterdurchschnittlichen Anteils junger 
ausländischer Frauen an den 18- bis 25-jährigen Sozial-
hilfebezügerinnen liegt in der Nationalität keine Erklärung 
für die erhöhte Sozialhilfequote junger Frauen. 
Vielmehr sind Schweizerinnen unter den jungen Frauen 
häufiger vertreten als etwa bei den 26- bis 30-Jährigen.60

59 Ohne den Kanton Neuenburg.

60 Diese Übervertretung zeigt sich auch für die jungen Erwachsenen
insgesamt (vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 18).
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Junge Ausländerinnen mit höherem Risiko eines 
Sozialhilfebezugs
Gleichzeitig bestätigt sich, dass auch junge Auslände-
rinnen ein erhöhtes Sozialhilferisiko tragen.61 Gegenüber 
jungen Schweizerinnen weisen sie gar ein doppelt so 
hohes Risiko auf, Sozialhilfe zu beziehen (siehe Grafik 
G4).62 Unter den jungen Männern im Alter von 18 bis 25 
Jahren sind Ausländer ebenfalls einem doppelt so hohen 
Risiko ausgesetzt wie Schweizer. In den Vergleichsalters-
gruppen nehmen Ausländerinnen und Ausländer im Ver-
gleich zu den gleichaltrigen Schweizerinnen und Schwei-
zern ebenfalls häufiger Sozialhilfe in Anspruch. Bei 
Männern aus der Altersgruppe der 41- bis 50-Jährigen
zählen Ausländer bereits drei Mal häufiger als Schweizer 
zur Sozialhilfeklientel. 

61 Sozialhilfequoten: 6,6% (junge Ausländerinnen) und 3,3% (junge 
Schweizerinnen). Bei jungen Männern betragen die Sozialhilfequoten 
5,9% (junge Ausländer) und 2,9% (junge Schweizer). 
Basis: siehe Abbildung 4.

62 Diese Berechnung basiert auf der Volkszählung des Jahres 2000. 
Eine Zusatzauswertung auf Basis des Zentralen Ausländerregisters 
(Stand 31.12.2004) ergibt für Jahresaufenthalterinnen (B) und 
Niedergelassene (C) ein leicht höheres relatives Risiko.

5.6.2 Profil der jungen Ausländerinnen

Wenngleich die Nationalität bei jungen Frauen das Sozi-
alhilferisiko weniger bestimmt als in den Vergleichsalters-
gruppen, so stellt sich doch die Frage, wie weit junge 
Ausländerinnen mit Sozialhilfebezug eine besondere 
Gruppe darstellen. Im Folgenden werden mögliche 
Differenzen zu jungen Schweizerinnen ausgelotet, die 
auf den Erwerbsstatus, den Bildungsstand und die Fall-
struktur Bezug nehmen.

Junge Ausländerinnen sind in gleichem Mass 
erwerbstätig wie junge Schweizerinnen 
Junge Sozialhilfebezügerinnen mit ausländischer Natio-
nalität unterscheiden sich von den gleichaltrigen Schwei-
zerinnen mit Sozialhilfebezug nicht dadurch, dass sie 
beruflich weniger stark integriert wären. Denn der Er-
werbsstatus präsentiert sich praktisch analog, sowohl im 
Hinblick auf Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit wie auch 
den Anteil an Nichterwerbspersonen (siehe Tabelle T7). 
Je rund 30% der jungen Ausländerinnen und Schweize-
rinnen sind erwerbstätig. 
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Basis: Ohne Kanton NE. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton. 
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,8%. 
Fehlende Angaben zur Nationalität wurden proportional zur Verteilung der vorhandenen Angaben korrigiert.
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Selbst der Anteil der Lernenden weicht kaum ab, etwa 
jede achte von der Sozialhilfe unterstützte junge Auslän-
derin (12,9%) und Schweizerin (12,2%) absolviert eine 
Berufslehre. Insgesamt machen die Lernenden bei den 
Frauen einen geringeren Anteil an den Erwerbstätigen 
aus als bei den Männern.

Die Gleichförmigkeit des Erwerbsstatus junger Auslän-
derinnen und Schweizerinnen mit Sozialhilfebezug ist 
durchaus nicht als typisch zu betrachten, wie ein Blick 
auf die 26- bis 30-jährigen Frauen mit Sozialhilfebezug 
illustriert. In dieser Altersgruppe sind Ausländerinnen im 
Vergleich zu den Schweizerinnen seltener erwerbstätig, 
zählen hingegen etwas häufiger zu den Gruppen der 
Erwerbslosen und der Nichterwerbspersonen. Unter den 
Männern ist in allen hier untersuchten Altersklassen ein 
höherer Anteil an Erwerbstätigen unter den Ausländern
als bei den Schweizern zu verzeichnen. Dieser Zusam-
menhang deutet auf die verstärkte «Working Poor»-Pro-
blematik bei Personen ausländischer Nationalität hin.

Junge Ausländerinnen mit verschärfter 
«Working Poor»-Problematik
Innerhalb der Gruppe der Erwerbstätigen stellt sich die 
Frage, wie weit ein Sozialhilfebezug mit einer Vollzeitbe-
schäftigung einhergeht. Es wurde bereits festgehalten, 
dass bei insgesamt 16,0% der erwerbstätigen jungen 
Frauen von einer «Working Poor»-Problematik auszu-
gehen ist, da sie einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen 
und nicht als Auszubildende gelten (siehe Abschnitt 
5.5.1).

Wenngleich auf Basis einer stark eingeschränkten 
Datenlage63 ist der Hinweis angezeigt, dass junge aus-
ländische Erwerbstätige mit Sozialhilfebezug häufiger 
eine «Working Poor»-Problematik kennzeichnet. Denn 
ohne Lernende ist in dieser Gruppe der Erwerbstätigen 
ein Anteil von 19,6% Vollzeit erwerbstätig, während 
dieser Anteil bei jungen erwerbstätigen Schweizerinnen 
14,6% beträgt.64

Erweitert man den Blickwinkel auf die Vollzeit-Ler-
nenden und rückt damit die Chancen auf eine Verände-
rung des Arbeitspensums in den Vordergrund, gehen fast 
zwei Drittel der jungen erwerbstätigen Ausländerinnen 
einer Vollzeitbeschäftigung nach (64,1%), was auf rund 
jede zweite junge erwerbstätige Schweizerin zutrifft 
(52,8%).

Wenn der Blick auf die Vergleichsaltersgruppen erwei-
tert wird, bleibt unter den Erwerbstätigen die Teilzeitbe-
schäftigung primär eine Sache von (Schweizer) Frauen.65

Von den 26- bis 30-jährigen erwerbstätigen Schweize-
rinnen sind 81,3% teilzeitbeschäftigt (Ausländerinnen: 
72,9%) und bei den 41- bis 50-jährigen Frauen steigt 
der Anteil der Schweizerinnen mit einem Teilzeit-Pensum 
auf 90,6% (Ausländerinnen: 78,9%).

63 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzäh-
lungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungs-
einheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, 
GE, GL, GR, JU, NE, NW, SG, SZ, TI, UR, VD, VS. Anteil fehlender 
Angaben der ausgewerteten Kantone: 21,0%.

64 Bei jungen Ausländern ist vollzeitliche Erwerbstätigkeit (ohne Lernende) 
unter den Erwerbstätigen ebenfalls häufiger (30,5%) als bei jungen 
erwerbstätigen Schweizern (20,3%).

65 Basis gemäss Fussnote 63, jedoch ohne Aufteilung in Lernende und 
übrige Erwerbstätige.

PROFIL DER SOZIALHILFEBEZÜGERINNEN

T7  Verteilung der Sozialhilfebezüger/innen nach Erwerbsstatus (Lernende separat) und nach Altersklasse, 
Geschlecht und Nationalität

Erwerbsstatus 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

Ausländerin Schweizerin Ausländer Schweizer Ausländerin Schweizerin Ausländer Schweizer Ausländerin Schweizerin Ausländer Schweizer

Anzahl Personen (n = ) 2325 4595 2218 3907 1978 2616 2018 2124 2415 5505 4061 4793

erwerbstätig 30,5% 30,7% 30,9% 28,9% 25,9% 33,6% 25,0% 19,5% 33,2% 35,4% 26,3% 22,5%

  Lernende 12,9% 12,2% 13,7% 14,7% 0,7% 1,3% 0,8% 2,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1%

  übrige 
  Erwerbstätige 17,5% 18,4% 17,2% 14,2% 25,2% 32,4% 24,2% 17,6% 33,0% 35,1% 26,1% 22,3%

  Anteil Lernende 42,5% 39,9% 44,3% 50,8% 2,6% 3,8% 3,1% 10,1% 0,5% 0,8% 0,6% 0,7%

erwerbslos 38,1% 40,2% 54,2% 52,6% 33,1% 29,0% 59,6% 55,9% 29,5% 31,7% 43,0% 47,9%

Nichterwerbs-
person 31,4% 29,1% 14,9% 18,5% 41,0% 37,4% 15,5% 24,6% 37,3% 32,9% 30,7% 29,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, JU, NE, UR, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 18,6%. Ausländer/in umfasst: Ausländer/in, staatenlos oder unbekannt. Erwerbstätige Lernende: Lehrlinge.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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Ausländische Frauen häufig ohne weiterführende 
Ausbildung
Auch wenn unter jungen Frauen mit Sozialhilfebezug 
kaum ein Unterschied nach Nationalität in der Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit zu konstatieren ist, gilt dies nicht 
für den Bildungsstand. Denn die jungen Ausländerinnen 
weisen einen höheren Anteil an Personen ohne Berufs-
ausbildung auf, was allerdings nur auf einer sehr einge-
schränkten Datenbasis nachweisbar ist.66 Dies trifft auf 
67,8% der jungen Ausländerinnen und auf 59,4% der 
jungen Schweizerinnen zu. Da der fehlende Abschluss 
einer nachobligatorischen Ausbildung auch auf eine 
laufende Ausbildung zurückzuführen ist, erstaunt – wie 
bereits gezeigt (siehe Abschnitt 5.4) – die Reduktion 
dieses Segments bei den älteren Frauen wenig. Dieser 
Zusammenhang ist jedoch nur bei Schweizerinnen zu be-
stätigen: Bei den 26- bis 30-jährigen und 41- bis 50-jäh-
rigen Schweizerinnen nehmen die Anteile von Personen 
ohne Berufsausbildung ab (auf 39,1% bzw. 43,3%). Bei 
Ausländerinnen hingegen ist keine Abnahme feststellbar, 
denn bei den 41- bis 50-jährigen Ausländerinnen liegt 
der Anteil von Sozialhilfebeziehenden ohne nachobli-
gatorische Ausbildung gar bei 70,4%.

Eine weitere wichtige Differenz ist festzustellen: wäh-
rend junge Schweizerinnen praktisch über einen iden-
tischen Bildungsgrad wie junge Schweizer verfügen, ist 
in den Vergleichsaltersgruppen eine ungleiche Entwick-
lung feststellbar. Der Anteil an Sozialhilfebeziehenden 
ohne Berufsbildung ist bei den Männern der Altersklas-
sen 26 bis 30 Jahren bzw. 41 bis 50 Jahren tiefer als bei 
den gleichaltrigen Frauen, sowohl bei Schweizern als 
auch bei Ausländern.

Mehr junge Ausländerinnen in Paarkonstellationen 
unterstützt
Die Zusammensetzung der jungen Frauen ausländischer 
Nationalität und jener Schweizer Nationalität unterschei-
den sich in den Personenkonstellationen, in der sie von 
der Sozialhilfe unterstützt werden. Differenzen ergeben 
sich aus der Analyse der rollenbezogenen Fallstruktur 
(siehe Abschnitt 5.2).

66 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzäh-
lungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungs-
einheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Ohne Kantone AI, BE, BL, BS, 
FR, GE, GR, JU, NE, NW, OW, SG, TG, VD, VS, ZH. Anteil fehlender 
Angaben der ausgewerteten Kantone: 16,7%. Die Angaben basieren auf 
655 jungen Ausländerinnen und 1400 jungen Schweizerinnen.

Junge ausländische Sozialhilfebezügerinnen beziehen 
wesentlich häufiger gemeinsam mit einem Partner Sozi-
alhilfe als dies Schweizer Frauen tun. Jede fünfte auslän-
dische junge Frau mit Sozialhilfebezug gehört zu einem 
Paar, bei dem Partner und ein oder mehrere Kinder 
mitunterstützt werden (siehe Tabelle T867). Bei jungen 
Schweizerinnen beträgt dieser Anteil 7,1%. Aber auch 
als Partnerinnen in einem kinderlosen Paar sind junge 
Ausländerinnen häufiger vertreten (12,4%) als junge 
Schweizerinnen (5,5%). Fast drei Mal bedeutsamer als 
bei jungen Schweizerinnen erweisen sich damit Paar-
konstellationen bei jungen Ausländerinnen, denn 34,5% 
von ihnen gegenüber 12,6% der jungen Schweizerinnen 
werden gemeinsam mit einem Partner von der Sozialhilfe 
unterstützt. Angesichts dieser Verhältnisse erstaunt es 
nicht, dass – wie bereits in Abschnitt 5.3 gezeigt – 
33,8% der jungen Ausländerinnen mit Sozialhilfebezug 
verheiratet sind, während dies auf 12,0% der jungen 
Schweizerinnen zutrifft.68 Die häufigere Unterstützung 
der Ausländerinnen in einer Paarkonstellation und der 
höhere Anteil der Verheirateten sind Ausdruck davon, 
dass Ausländerinnen im Vergleich zu Schweizerinnen in 
jüngerem Alter Familien gründen, was sich auch in der 
Wohnbevölkerung zeigt. Die höheren Anteile der verhei-
rateten Ausländerinnen mit Sozialhilfebezug zeigen sich 
hingegen auch bei den älteren Frauen: So sind 57,6% 
der 26- bis 30-jährigen und 60,7% der 41- bis 50-jäh-
rigen Ausländerinnen verheiratet, während die entspre-
chenden Anteile der Schweizerinnen mit 20,6% und 
23,7% deutlich tiefer sind.69

67 Das Total der Angaben in Tabelle 8 zu Ausländer/innen und Schweizer/
innen können von den Ergebnissen in Tabelle 3 abweichen, da bei eini-
gen Personen Angaben zur Nationalität fehlen und entsprechend andere 
Fallzahlen resultieren.

68 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppel-
zählungen auf Ebene Kanton, bei weiteren Mitgliedern der Unterstüt-
zungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Ohne Kanton Neuenburg. 
Die Anzahl Personen beträgt 5410 (Ausländerinnen) bzw. 8225 (Schwei-
zerinnen). Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,4%.

69 Umgekehrt kommen bei den 26- bis 30-jährigen Schweizerinnen die Le-
digen mit 56,5% am häufigsten vor (Ausländerinnen: 18,0%), bei den 
41- bis 50-jährigen Schweizerinnen sind die geschiedenen mit 41,2% die 
grösste Gruppe (Ausländerinnen: 17,3%)

PROFIL DER SOZIALHILFEBEZÜGERINNEN
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Gleichwohl werden junge Ausländerinnen – wie die 
gleichaltrigen Schweizerinnen – am häufigsten als Ein-
Personen-Fälle unterstützt (34,4%). Junge Schweize-
rinnen erhalten häufiger als Alleinerziehende Sozialhilfe 
(21,9%). Junge Ausländerinnen sorgen somit seltener al-
leine für Kinder, werden jedoch eher in einer Paarkons-
tellation mit Kindern unterstützt.

Bei jungen Männern dominiert eindeutig die Unter-
stützung von Einzelpersonen. Denn drei Viertel der jun-
gen Schweizer und jeder zweite junge Ausländer erhal-
ten nicht gemeinsam mit weiteren Personen Sozialhilfe. 
Zudem ist die Zugehörigkeit zu Paarkonstellationen bei 
jungen Ausländern deutlich häufiger als bei jungen 
Schweizern.

PROFIL DER SOZIALHILFEBEZÜGERINNEN

T8 Verteilung der 18- bis 25-jährigen Sozialhilfebezüger/innen nach Fallstruktur, Geschlecht und Nationalität

Fallstruktur Frauen Männer

Ausländerinnen Schweizerinnen Total Ausländer Schweizer Total

Anzahl Personen (n = ) 3070 4879 7949 2565 3858 6423

Ein-Personen-Fälle 34,4% 55,4% 47,3% 51,8% 77,7% 67,3%

allein erziehend 14,2% 21,9% 19,0% 0,5% 0,1% 0,3%

Paar mit Kind(ern) 22,1% 7,1% 12,9% 14,4% 3,2% 7,6%

Paar ohne Kind 12,4% 5,5% 8,2% 11,0% 3,1% 6,3%

Andere 16,8% 10,1% 12,7% 22,4% 15,9% 18,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS, Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton, nur Privathaushalte.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,5%. Ausländer/in umfasst: Ausländer/in, staatenlos oder unbekannt.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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5.7 Vergleichende Zusammenfassung

18- bis 25-jährige Frauen in der Sozialhilfe sind im Vergleich zu den …

… 18- bis 25-jährigen Frauen in der Wohnbevölkerung 18- bis 25-jährige Frauen
in der Sozialhilfe

18- bis 25-jährige Frauen 
in der Wohnbevölkerung

häufiger allein unterstützt70 46,7% 13,0%

häufiger geschieden 1,7% 0,3%

häufiger ohne Berufsausbildung 62,9% 29,8%

häufiger erwerbslos 39,6% 4,2%

seltener erwerbstätig 30,5% 74,9%

häufiger ausländischer Nationalität 39,7% 25,0%

… 18- bis 25-jährigen Männern in der Sozialhilfe 18- bis 25-jährige Frauen
in der Sozialhilfe

18- bis 25-jährige Männer
in der Sozialhilfe

seltener allein unterstützt 46,7% 66,6%

häufiger allein erziehend 18,7% 0,3%

häufiger geschieden 1,7% 0,3%

häufiger verheiratet 20,8% 11,6%

seltener erwerbslos 39,6% 53,2%

und haben eine höhere Sozialhilfequote 4,3% 3,8%

… 26- bis 30-jährigen Frauen in der Sozialhilfe 18- bis 25-jährige Frauen 
in der Sozialhilfe

26- bis 30-jährige Frauen
in der Sozialhilfe

häufiger allein unterstützt 46,7% 26,2%

seltener allein erziehend 18,7% 37,7%

seltener geschieden 1,7% 9,3%

häufiger ohne Berufsausbildung 62,9% 47,3%

häufiger erwerbslos 39,6% 31,1%

seltener ausländischer Nationalität 39,7% 49,8%

und haben eine höhere Sozialhilfequote 4,3% 3,7%

… 41- bis 50-jährigen Frauen in der Sozialhilfe 18- bis 25-jährige Frauen
in der Sozialhilfe

41- bis 50-jährige Frauen
in der Sozialhilfe

häufiger allein unterstützt 46,7% 31,2%

seltener allein erziehend 18,7% 35,2%

seltener geschieden 1,7% 32,1%

häufiger ohne Berufsausbildung 62,9% 49,9%

häufiger erwerbslos 39,6% 31,0%

seltener erwerbstätig 30,5% 34,6%

und haben eine höhere Sozialhilfequote 4,3% 3,1%

PROFIL DER SOZIALHILFEBEZÜGERINNEN

70 Im Vergleich zu den allein wohnenden Personen gemäss Volkszählung 
(Einpersonenhaushalt).
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den übrigen 19 auswertbaren Kantonen liegen die Sozial-
hilfequoten junger Frauen und auch Männer unterhalb 
der gesamtschweizerischen Sozialhilfequote. Die tiefsten 
Anteile an jungen Sozialhilfebezügerinnen ergeben sich in 
kleineren Kantonen.

Junge Frauen praktisch durchwegs mit höherer 
Sozialhilfequote als junge Männer
Die Höhe der Sozialhilfequoten junger Frauen ist ein Spie-
gelbild der Sozialhilfequoten über alle Altersklassen hin-
weg.71 Diese Relation lässt sich rechnerisch nachweisen, 
denn es besteht eine enge positive Korrelation zwischen 
der Sozialhilfequote der gesamten Bevölkerung und jener 
junger Frauen (Spearman’s rho: r=0.97) und junger 
Männer (Spearman’s rho: r=0.95): je höher die Sozialhilfe-
quote für alle Altersklassen in einem Kanton ist, desto 
höher sind auch die Anteile der unterstützten Personen an 
der weiblichen 18- bis 25-jährigen Bevölkerung.72

Die enge positive Korrelation zwischen den kantonalen 
Sozialhilfequoten von jungen Frauen und Männern 
(Spearman’s rho: r=0.94) deutet darauf hin, dass Frauen 
und Männer je nach Kanton gleichermassen über- oder 
unterdurchschnittliche Quoten aufweisen. Die Risiken, 
Sozialhilfe zu beziehen, sind jedoch für diese beiden 
Gruppen unterschiedlich hoch. Die Quoten der Frauen 
sind bei den 18- bis 25-Jährigen in 22 der 25 unter-
suchten Kantone (88%) höher als bei den Männern.73

Das höhere Risiko von Frauen zeigt sich bei den Ver-
gleichsgruppen weniger deutlich bzw. mit umgekehrten 
Vorzeichen: Bei den 26- bis 30-Jährigen sind 19 der 
25 kantonalen Quoten (76%) bei den Frauen höher als 
bei den Männern, während bei den 41- bis 50-Jährigen
16 der 25 kantonalen Quoten (64%) umgekehrt bei den 
Männern höher als bei den Frauen sind.

71 Zur Sozialhilfequote in der Gesamtbevölkerung, vgl. Bundesamt 
für Statistik (2006b, 20).

72 Vergleichbar hohe Korrelationskoeffizienten (Spearman’s rho: r >0.87) 
resultieren auch zwischen den kantonalen Sozialhilfequoten von Männern 
und Frauen in den Vergleichsgruppen und den kantonalen Sozialhilfe-
quoten junger Frauen und Männer.

73 Die Ausnahmen bilden die Halbkantone Appenzell Innerrhoden und 
Appenzell Ausserrhoden (berechnet auf Basis von geringen Fallzahlen) 
sowie St. Gallen, in denen junge Männer häufiger unterstützt werden.

RÄUMLICHE DIMENSION DES SOZIALHILFEBEZUGS

6 Räumliche Dimension 
des Sozialhilfebezugs

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der räumlichen Ver-
teilung der Sozialhilfebeziehenden. Regionale Sozialhilfe-
quoten werden nach Kantonen (Abschnitt 6.1) ausgewie-
sen. Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen 
Gemeinden in den Sozialhilfequoten sowie bei der Zu-
sammensetzung der Sozialhilfeklientel werden im Ab-
schnitt 6.2 vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk richtet 
sich auf die Frage, wie weit junge Frauen, die Sozialhilfe 
beziehen, räumlich mobil sind und möglicherweise 
zwischen städtischen, Agglomerations- und ländlichen 
Gemeinden typische Wohnortswechsel beobachtbar sind 
(Abschnitt 6.3).

6.1 Kantonale Sozialhilfequoten

In einem föderalistischen Staat wie der Schweiz bilden 
Kantone Räume mit unterschiedlichen sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen. Damit ist nicht nur die Gesetzge-
bung und die Vollzugspraxis in der Sozialhilfe themati-
siert, vielmehr stehen je nach Kanton verschiedene be-
darfsabhängige Sozialleistungen zur Verfügung, welche 
den Bezug von Sozialhilfeleistungen vermeiden helfen. 
Unterschiedliche Infrastrukturen, wirtschaftliche Struktu-
ren oder auch Urbanitätsgrade sind weitere Elemente mit 
Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Sozialhilfe.

Die kantonalen Sozialhilfequoten junger Frauen 
erreichen bis zu 12,8% 
Entsprechend ist wenig erstaunlich, dass die Zahl der jun-
gen Frauen mit Sozialhilfebezug wie auch deren Sozialhil-
fequoten zwischen den Kantonen stark variieren (siehe 
Tabelle T9). Die gesamtschweizerischen Sozialhilfequoten 
von 4,3% der jungen Frauen werden in sechs Kantonen 
übertroffen. Besonders hoch ist der Anteil der unterstütz-
ten Personen unter den jungen Frauen in Basel-Stadt mit 
12,8% (junge Männer: 12,2%). Die Kantone Waadt,
Zürich, Bern, Genf und Freiburg weisen ebenfalls über-
durchschnittliche Anteile an Sozialhilfebezügerinnen auf, 
wobei die Abweichungen zur gesamtschweizerischen 
Situation deutlich geringer sind als in Basel-Stadt. Dies 
verweist darauf, dass eher städtisch geprägte Kantone 
vergleichsweise höhere Sozialhilfequoten aufweisen. In 
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Jugendarbeitslosigkeit und soziokulturelle Profile 
stehen in Beziehung zur Sozialhilfequote
Es kann festgehalten werden, dass sich in den einzelnen 
Kantonen fast analoge Muster geschlechts- und alters-
spezifischer Sozialhilfequoten zeigen, diese jedoch auf 
unterschiedlichem Niveau angesiedelt sind. Die Variation 
in den kantonalen Sozialhilfequoten kann an dieser Stelle 
jedoch nur bedingt erklärt werden. Insbesondere ist 
anhand der aktuellen Datenlage nicht systematisch zu 
ermitteln, welchen Einfluss mögliche andere, kantonal 
unterschiedlich ausgestaltete bedarfsabhängige Sozial-
leistungen ausüben. Es ist jedoch von mehreren weiteren 

sozialräumlichen Faktoren auszugehen, die für die Varia-
tion der kantonalen Sozialhilfequoten junger Frauen ver-
antwortlich zeichnen.

Im Sinne einer explorativen Herangehensweise lassen 
sich einige mögliche Rahmenbedingungen genauer un-
tersuchen. So zeigt sich, dass die kantonale Sozialhilfe-
quote von jungen Frauen und jungen Männern mit der 
Jugendarbeitslosigkeit korreliert. Die für das Jahr 2004 
ermittelten durchschnittlichen kantonalen Arbeitslosen-
quoten von 15- bis 19-Jährigen bzw. 20- bis 24-Jährigen
weisen eine positive Korrelation mit der Sozialhilfequote 
junger Frauen (Spearman’s rho: r=0.65 bzw. r=0.58) und 

RÄUMLICHE DIMENSION DES SOZIALHILFEBEZUGS

T9 Sozialhilfequote und Anzahl Sozialhilfebezüger/innen nach Kanton, Altersklasse und Geschlecht

Kanton Sozialhilfequote Anzahl Sozialhilfebezüger/innen

18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

AG 2,3% 2,0% 2,2% 1,9% 1,5% 1,6% 581 534 392 343 610 664

AI 0,5% 1,4% 1,4% 0,9% 0,3% 0,8% 4 11 7 5 3 8

AR 2,0% 2,4% 2,6% 1,7% 1,4% 1,6% 49 64 40 27 56 67

BE 5,4% 4,6% 4,7% 3,6% 3,7% 3,6% 2 348 2 057 1 472 1 132 2 532 2 525

BL 3,6% 2,8% 4,1% 2,6% 3,7% 2,2% 397 334 345 216 715 429

BS 12,8% 12,2% 8,8% 9,2% 6,5% 7,9% 1 007 969 567 581 849 1 046

FR 4,5% 4,0% 3,6% 3,7% 3,5% 3,8% 522 481 315 319 578 668

GE 5,3% 5,0% 4,0% 4,5% 3,4% 4,3% 1 028 948 639 662 1 020 1 235

GL 2,6% 1,8% 2,9% 1,8% 2,1% 1,9% 49 36 33 22 56 55

GR 1,8% 1,4% 1,3% 0,8% 1,7% 1,2% 171 132 90 54 220 166

JU 3,3% 2,4% 2,0% 2,3% 2,3% 2,8% 108 85 46 54 111 136

LU 3,3% 2,4% 2,7% 2,1% 2,9% 2,4% 594 442 328 263 700 604

NE

NW 1,1% 0,7% 0,5% 0,7% 1,1% 0,7% 20 12 6 9 30 21

OW 1,4% 1,2% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 23 21 14 14 23 27

SG 3,1% 3,5% 3,1% 2,6% 2,7% 2,5% 726 843 476 414 844 791

SH 3,1% 2,5% 3,9% 2,6% 2,2% 2,3% 105 89 82 58 118 123

SO 4,1% 3,2% 2,9% 2,7% 2,2% 2,7% 443 370 224 215 399 505

SZ 2,3% 2,1% 1,6% 1,6% 2,0% 1,7% 146 138 75 74 177 171

TG 3,2% 2,2% 2,1% 2,0% 2,3% 2,3% 339 249 153 146 371 406

TI 2,1% 1,9% 1,9% 1,6% 2,4% 2,0% 288 258 214 174 512 440

UR 1,6% 1,6% 0,8% 0,8% 1,1% 1,2% 29 32 10 10 25 32

VD 6,1% 5,9% 5,4% 5,1% 4,8% 4,9% 1 817 1 810 1 253 1 132 2 184 2 186

VS 1,9% 1,6% 1,3% 1,1% 1,5% 1,1% 264 240 129 110 288 225

ZG 2,6% 2,3% 1,5% 1,7% 2,1% 2,1% 123 111 60 69 150 163

ZH 5,5% 4,6% 4,9% 4,3% 3,7% 4,0% 3 049 2 614 2 239 2 003 3 347 3 583

Total 4,3% 3,8% 3,7% 3,3% 3,1% 3,1% 14 229 12 883 9 208 8 107 15 920 16 276

Basis: Total ohne Kanton Neuenburg. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.

Anmerkung: Fehlende Angaben zum Geschlecht wurden proportional zur Verteilung der vorhandenen Angaben korrigiert.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004; BFS, Volkszählung 2000
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junger Männer (Spearman’s rho: r=0.64 bzw. r=0.60) 
auf.74 Je höher die Jugendarbeitslosigkeit in einem Kan-
ton, desto grösser ist somit auch der Anteil der jungen 
Erwachsenen mit Sozialhilfebezug.

Die kantonalen Sozialhilfequoten lassen sich jedoch 
auch in Beziehung zu soziokulturellen Merkmalen brin-
gen. Die vom Bundesamt für Statistik verwendeten Indi-
ces zu räumlichen Disparitäten (vgl. Bundesamt für Sta-
tistik 2005; Hermann, Heye & Leuthold 2005) zeigen in 
der Verknüpfung mit der Sozialhilfequote positive und 
statistisch getestete Korrelationen.75 Der Individualisie-
rungsindex der Kantone korreliert positiv mit den kanto-
nalen Sozialhilfequoten von jungen Frauen (Spearman’s 
rho: r=0.76) und jungen Männern (Spearman’s rho: 
r=0.74).76 Je höher der Individualisierungsgrad in einem 
Kanton, desto höher auch die Sozialhilfequote von jun-
gen Frauen und Männern. Analoges zeigt sich in Bezug 
auf den Fremdsprachigkeitsindex, der den Bevölkerungs-
anteil an Personen berücksichtigt, deren Hauptsprache 
nicht der Sprache des Wohnortes entspricht. Je höher 
der Anteil fremdsprachiger Personen in einem Kanton, 
desto höher die Sozialhilfequote junger Frauen 
(Spearman’s rho: r=0.55) und junger Männer 
(Spearman’s rho: r=0.52). Der Fremdsprachigkeitsindex 
ist nicht deckungsgleich mit dem Anteil der auslän-
dischen Wohnbevölkerung, denn Barrieren der sprach-
lichen Integration entfallen, wenn immigrierende 
Personen aus Ländern mit sprachlicher Verwandtschaft 
stammen (vgl. Bundesamt für Statistik 2005, 7). 

Setzt man den Anteil der Ausländerinnen und Auslän-
der in einem Kanton77 in Bezug zur Sozialhilfequote, 
zeigt sich jedoch eine vergleichbare Beziehung: Der 
Anteil an 18- bis 25-jährigen Frauen ausländischer Na-
tionalität, die ein doppelt so hohes Sozialhilferisiko wie 
junge Schweizerinnen aufweisen (siehe Abschnitt 5.6.1),

74 Die Daten basieren auf den registrierten Arbeitslosen. Datenquelle: Seco, 
Arbeitsmarktstatistik (http://www.amstat.ch/infospc/public/standardre-
ports.jsp?lingua=de&call=viador).

75 Diese Berechnungen können nur explorativen Charakter beanspruchen, 
da die Relation von Disparitätsmasse und Sozialhilfebezug nur auf der 
Ebene von Kantonen und damit auf aggregierter Ebene überprüfbar ist. 
Die Korrelationen wären bei kleineren räumlichen Einheiten besser abzu-
bilden, da Kantone insbesondere städtische und ländliche Gebiete auf-
weisen können.

76 Dieser Index bemisst die Abweichung der Lebensformen von der traditi-
onell-bürgerlichen Lebensform, indem Einpersonenhaushalte (unter 30- 
bis 50-Jährigen), die Erwerbstätigkeit von Müttern (unter 25- bis 40-Jäh-
rigen), der Anteil von 35- bis 44-jährigen Frauen ohne Kinder, der Anteil 
an Wohngemeinschaften (unter 30- bis 50-Jährigen) und die Verbreitung 
des traditionell-bürgerlichen Familienmodells berücksichtigt werden. Zur
Berechnung des Index, vgl. Bundesamt für Statistik (2005, 32).

77 Auf Basis der Volkszählung 2000.

korreliert ebenfalls positiv mit der Sozialhilfequote junger 
Frauen (Spearman’s rho: r=0.66).78

Ein dritter Index, der soziale Status der Wohnbevölke-
rung, berücksichtigt den Bildungsstand der Bevölkerung, 
die Höhe des Einkommens sowie die Stellung im Beruf. 
Auch hier zeigt sich, je höher der soziale Status der Be-
völkerung eines Kantons, desto höher die kantonale 
Sozialhilfequote sowohl junger Frauen (Spearman’s rho: 
r=0.54) wie auch junger Männer (Spearman’s rho: 
r=0.54).79 Die so bemessenen soziokulturellen Bevölke-
rungsprofile stehen offensichtlich in Beziehung mit dem 
Sozialhilfebezug junger Frauen und Männer. Hierbei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass alle drei verwendeten 
Indices in Städten besonders hoch ausfallen80 und in 
ländlichen Gebieten eher gering. Sie widerspiegeln somit 
auch den Urbanitätsgrad von Räumen, dessen Einfluss 
im folgenden Abschnitt genauer überprüft wird. 

6.2 Sozialhilfequoten und Sozialhilfe-
klientel nach Stadt-Land-Unterschieden

Wie einleitend in diesem Bericht bereits vermerkt, ist die 
Sozialhilfequote junger Erwachsener in Städten gesamt-
schweizerisch überdurchschnittlich hoch und beträgt 
6,9% (siehe Fussnote 2). Die entsprechenden Sozialhilfe-
quoten in ländlichen Gemeinden betragen für junge 
Erwachsene 2,1% und in Agglomerationen 3,2% (vgl. 
Bundesamt für Statistik 2006b, 27). Die Auswertungen 
der Sozialhilfestatistik des Kantons Zürich und der Städ-
teinitiative Sozialpolitik belegen zudem, dass die jungen 
Sozialhilfebeziehenden in Städten in den letzten Jahren 
zugenommen haben.81 Mögliche geschlechtsspezifische 
Differenzen sind im Folgenden zu untersuchen. Ebenso 
wird die unterschiedliche Zusammensetzung der jungen 
Frauen in der Sozialhilfe in ländlichen Gemeinden, Agglo-
merationen und Städten vorgestellt. Dies geschieht an-
hand der Fallstruktur, der Nationalität, der Bildung und 
des Erwerbsstatus.

78 Dies gilt auch für junge Männer: je höher der Anteil der ausländischen 
Wohnbevölkerung unter den 18- bis 25-jährigen Männern in einem 
Kanton, desto höher die kantonale Sozialhilfequote junger Männer 
(Spearman’s rho: r=0.60).

79 Ein vierter Index zur Bemessung räumlicher Disparitäten, die Alterung der 
Gesellschaft, steht hingegen in keiner (statistisch) bedeutsamen Relation 
zu den Sozialhilfequoten junger Erwachsener.

80 Auch der Index zum sozialen Status der Wohnbevölkerung ist in Städten 
höher, weshalb eine positive Korrelation mit der Inanspruchnahme von 
Sozialhilfe resultiert, die in Städten ebenfalls höher ist.

81 Zur Zunahme 2003 bis 2004 im Kanton und in der Stadt Zürich vgl. Bun-
desamt für Statistik & Sozialamt des Kantons Zürich 2005. Zur Zunahme
in Schweizer Städten 2003 bis 2005 vgl. con_sens 2004; Salzgeber 2005; 
Salzgeber 2006.
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Junge Frauen in Städten beziehen überdurchschnittlich 
häufig Sozialhilfe
Das erhöhte Risiko von jungen Frauen gegenüber jungen 
Männern, Sozialhilfe zu beziehen, zeigt sich in allen drei 
Gemeindetypen (siehe Grafik G5). In Städten liegt die 
Sozialhilfequote der 18- bis 25-jährigen Frauen jedoch 
mit 7,1% deutlich am höchsten (junge Männer: 6,8%). 
In Agglomerationen ist das Sozialhilferisiko für junge 
Frauen wie Männer knapp halb so hoch. In ländlichen 
Gemeinden ist die Sozialhilfequote drei Mal geringer als 
in Städten, bei jungen Frauen liegt sie bei 2,4% und bei 
jungen Männern bei 1,9%. Die nach Gemeindetyp unter-
schiedlichen Risiken zeigen sich auch in den Altersklassen 
der 26- bis 30-Jährigen und der 41- bis 50-Jährigen. So-
wohl bei Frauen wie bei Männern ist das Risiko, Sozial-
hilfe zu beziehen, in Städten deutlich am höchsten und 
in ländlichen Gemeinden am tiefsten.

Die höhere Belastung von Städten durch eine über-
durchschnittlich grosse Anzahl an Sozialhilfebezüger/
innen ist keineswegs ein neues Phänomen.82 Mögliche 
Gründe für dieses Phänomen können in der Zusammen-
setzung der Bevölkerung, im besseren Zugang zur Sozi-
alhilfe und in der Zuwanderung von armutsgefährdeten 
oder -betroffenen Personen in Städte vermutet werden 
(vgl. Fluder & Salzgeber 2002, 137). Wie weit diese Fak-
toren zur Klärung der unterschiedlichen Sozialhilferisiken 
junger Frauen, die zwischen unterschiedlichen Gemein-
detypen feststellbar sind, beitragen können, kann teil-
weise83 überprüft werden, indem die unterschiedliche 
Zusammensetzung der 18- bis 25-jährigen Sozialhilfe-
beziehenden je nach Typ der Unterstützungsgemeinde 
betrachtet wird. Die Frage nach der Mobilität junger 
Erwachsener und deren Wohnsitzdauer im Zusammen-
hang mit einem Sozialhilfebezug wird im Abschnitt 6.3 
untersucht.

82 Einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Urbanisierungsgrad und 
der Bevölkerungszahl einer Gemeinde und dem Anteil an unterstützten
Personen weisen Fluder und Stremlow für das Jahr 1994 nach (vgl. 
Fluder & Stremlow 1999). Für den Kanton Zürich lässt sich nachzeichnen, 
dass die Stadt Zürich ein deutlich höhere Sozialhilfequote aufweist als 
die übrigen Gemeinden des Kantons und dass die Sozialhilfequote in der 
Stadt Zürich von 1990 bis 1999 um 50% zugenommen hat (Erhöhung 
im übrigen Kantonsgebiet um beinahe 80%) (vgl. Fluder & Salzgeber
2002, 134).

83 Ausgeschlossen bleibt der Faktor der unterschiedlichen Ausgestaltung 
der Sozialhilfe, die unterschiedliche Professionalisierungsgrade, Praxis 
oder auch Massnahmen und Angebote aufweisen kann. Die entspre-
chenden Daten stehen für die Auswertung nicht zur Verfügung.
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Allein erziehende und allein unterstützte junge 
Frauen in Städten und ländlichen Gemeinden gleich 
häufig vertreten
Das Profil der Sozialhilfebeziehenden kann sich auch in 
Bezug auf die Konstellationen der Unterstützungsein-
heiten unterscheiden, zu denen junge Frauen zählen. Die 
Aufgliederung nach rollenbezogener Fallstruktur84 zeigt, 
wie weit junge Frauen und Männer allein oder als Teil 
einer Personengruppe von der Sozialhilfe unterstützt 
werden (siehe Tabelle T10). Auffallend ist zunächst, dass 
bei den Frauen die beiden bedeutsamsten Typen von 
Fallstrukturen, nämlich Ein-Personen-Fälle und Alleiner-
ziehende, in Städten, ländlichen Gemeinden und Agglo-
merationen praktisch zu gleichen Anteilen vertreten sind. 
Diese beiden Gruppen bilden in Städten und Agglome-
rationen die grössten Personengruppen, während in 
ländlichen Gemeinden neben den Ein-Personen-Fällen 
die Fallstruktur «andere» bedeutsam ist. 

Die Zusammensetzung der jungen Sozialhilfebezüge-
rinnen zeigt somit keinen markanten Stadt-Land-Unter-
schied, während bei jungen Männern der Anteil der allein 
Unterstützten in Städten leicht erhöht ist. Bei jungen 
Frauen ist zumindest anzufügen, dass Sozialhilfebezü-
gerinnen in Paarkonstellationen, sei es mit oder ohne 
Verantwortung für Kinder, in ländlichen Gemeinden 
einen etwas geringeren Anteil an der Sozialhilfeklientel 
bilden als in Städten und Agglomerationsgemeinden. 

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass die Verteilung 
der Fallstruktur zwischen den Gemeindetypen nicht sehr 
stark variiert.85 Die geschlechtsbezogenen Unterschiede 
sind erheblich dominanter als der Gemeindetyp. 

84 Siehe Abschnitt 5.2.1.

85 Auf Unterschiede des Fallstruktur-Typs «andere» wird nicht näher 
eingegangen.

Die nach Gemeindetyp unterschiedlichen Sozialhilfe-
risiken für die einzelnen Typen der Fallstruktur sind aus 
der Analyse der Zusammensetzung der unterstützten 
Personen nicht zu ermitteln. 

Junge Ausländerinnen in Städten stärker vertreten 
In Bezug auf die Nationalität ist feststellbar, dass der An-
teil ausländischer Personen unter den Frauen mit Sozial-
hilfebezug in Städten und Agglomerationen wesentlich 
höher ist als in ländlichen Gemeinden. Bei jungen Frauen 
liegt er in den Städten bei 43,3% (junge Männer: 
44,6%) und in Agglomerationen bei 38,4% (junge 
Männer: 40,6%).86 In ländlichen Gemeinden hingegen 
ist weniger als ein Drittel der von der Sozialhilfe unter-
stützten jungen Frauen ausländischer Nationalität 
(27,9%; junge Männer: 29,7%).

Der unterschiedliche Anteil an Ausländerinnen, der 
sich in der Stadt-Land-Dimension zeigt, ist wesentlich 
markanter als Differenzen in Bezug auf den Bildungs-
stand oder den Erwerbsstatus. Bezüglich abgeschlossener 
Ausbildungen begründet die Stadt-Land-Dimension nur 
einen geringen Unterschied: Der Anteil von jungen 
Sozialhilfebezügerinnen mit einem nachobligatorischen 
Bildungsabschluss87 ist in ländlichen Gemeinden höher 
(41,0%) als in Agglomerationsgemeinden (38,0%) und 
insbesondere als in Städten (33,8%).88

86 Datenbasis sind Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne 
Doppelzählungen auf Ebene Kanton, ohne Kanton Neuenburg. Anzahl 
Personen mit gültigen Angaben bei jungen Erwachsenen: 26’192. Anteil 
fehlender Werte der ausgewerteten Kantone: 0,9%.

87 Diese umfassen Anlehre, Berufslehre, Maturitätsschule, höhere Fach- 
und Berufsausbildung oder Fach-/Hochschule.

88 Bei den jungen Männern ist dieses Muster ebenfalls erkennbar: über 
eine abgeschlossene nachobligatorische Ausbildung verfügen 41,2% 
der unterstützten Männer in ländlichen Gemeinden, in Agglomerations-
gemeinden sind es 38,2% und in Städten 36,2%. 

T10 Verteilung der Fallstruktur von jungen Erwachsenen mit Sozialhilfebezug nach Gemeindetyp und Geschlecht

Fallstruktur Städte Agglomerationen ländliche Gemeinden

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n = ) 3724 3112 2982 2383 1378 1021

Ein-Personen-Fälle 48,3% 70,8% 44,5% 62,9% 47,2% 62,7%

allein erziehend 18,4% – 19,2% – 18,6% –

Paar mit Kind(ern) 14,0% 7,8% 14,5% 8,2% 8,0% 5,6%

Paar ohne Kind 10,0% 7,0% 7,4% 5,5% 5,7% 5,4%

Andere 9,3% 14,1% 14,4% 23,0% 20,6% 26,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton. Nur Personen in Privathaushalten.

Anmerkung: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,6%.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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Beim Erwerbsstatus der jungen Frauen zeigen sich 
ebenfalls keine markanten Unterschiede. Es wird sicht-
bar, dass junge Frauen in ländlichen Gemeinden etwas 
häufiger erwerbslos sind (43,7%) als etwa in Städten 
(39,5%) und Agglomerationen (37,7%). Der Anteil jener 
jungen Frauen, die als Sozialhilfebezügerinnen auch 
erwerbstätig sind, ist jedoch in allen drei Gemeindetypen 
praktisch gleich gross.89

6.3 Räumliche Mobilität

Ein möglicher Hintergrund für die erhöhte Sozialhilfequote 
junger Frauen (wie auch Männer) in Städten ist, dass 
diese nicht in Städten aufgewachsen sind, sondern erst als 
Jugendliche oder junge Erwachsene zugezogen sind. Die 
Sozialhilfestatistik liefert die Angabe, seit wann die unter-
stützten Personen in der Unterstützungsgemeinde 
wohnhaft sind. Dies ermöglicht es, unterschiedliche Zu-
wanderungsmuster für städtische, ländliche und Agglo-
merationsgemeinden zu identifizieren. Allerdings muss 
dabei offen bleiben, ob ein Zuzug in Zusammenhang mit 
einem Sozialhilfebezug steht und die Wohnsitznahme 
auch den Beginn der Unterstützungsleistungen markiert.

Fast zwei Drittel der jungen Frauen mit Sozialhilfebezug 
sind in den letzten fünf Jahren zugezogen
Die Analyse der räumlichen Mobilität zeigt – bei allerdings 
eingeschränkter Datenbasis – ein deutliches Bild: Fast zwei 
Drittel der jungen Frauen, die von der Sozialhilfe unter-
stützt werden, sind seit weniger als fünf Jahren in der Un-
terstützungsgemeinde wohnhaft (siehe Grafik G6).90 Bei 
jungen Frauen ist der Anteil zugezogener Personen mit 
62% deutlich höher als bei jungen Männern (51,4%). 

89 Nämlich zwischen 28,2% (ländliche Gemeinden) und 32,1% (Agglome-
rationsgemeinden). Bei jungen Männern ist das Bild etwas anders: junge 
Männer mit Sozialhilfebezug sind in ländlichen Gemeinden häufiger 
erwerbstätig (33,4%) als in städtischen (26,4%) und Agglomerations-
gemeinden (31,7%), hingegen deutlich seltener erwerbslos (50,1%) als 
in städtischen Gemeinden (57,4%). Basis: Fälle mit Leistungsbezug in Er-
hebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton, bei weiteren 
Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. 
Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, VD, VS. Anzahl gültige Angaben 
bei jungen Erwachsenen 13’308. Anteil fehlender Angaben der ausge-
werteten Kantone: 21,8%.

90 Mit anderen Worten: Es sind Personen, die gemäss Angaben vom 
Stichtag 31.12.2004 im Kalenderjahr 2004 Leistungen bezogen haben 
und erst nach dem 31.12.1999 in der Unterstützungsgemeinde ihren 
zivilrechtlichen Wohnsitz eingenommen haben.

Auch in der Altersklasse der 26- bis 30-Jährigen sind 
rund 60% der Frauen und Männer innerhalb der voraus-
gegangenen fünf Jahre in die aktuelle Wohngemeinde 
gezogen. Bei den 41- bis 50-jährigen reduziert sich 
dieser Anteil auf etwa einen Drittel der unterstützten 
Frauen und Männer.

Ein vertiefter Blick auf die jungen Erwachsenen zeigt, 
dass innerhalb der Altersspanne von 18 bis 25 Jahren der 
Anteil der zugezogenen unterstützten Personen kontinu-
ierlich ansteigt: sind bei den 18-jährigen Frauen noch 
39,8% in den letzten fünf Jahren zugezogen, sind es bei 
den 25-jährigen Frauen bereits 68,0%. Bei den jungen 
Männern steigt dieser Anteil von 31,1% (18-Jährige) auf 
62,6% (25-Jährige) an. 

Der Erwerb des zivilrechtlichen Wohnsitzes in der 
Unterstützungsgemeinde liegt bei 36,2% der jungen 
Frauen weniger als zwei Jahre zurück, bei den jungen 
Männer trifft dies auf 27,7% zu. Junge Sozialhilfebe-
zügerinnen sind offensichtlich erheblich mobiler als die 
gleichaltrigen jungen Männer. Eine Überprüfung der 
räumlichen Mobilität junger Erwachsener in der Wohn-
bevölkerung91 zeigt, dass dieser Geschlechterunterschied 
das Mobilitätsverhalten zunächst widerspiegelt: Rund 
71% der 18- bis 25-jährigen Frauen wohnen im Jahr
2000 in der gleichen Gemeinde wie 1995, bei 18- bis 
25-jährigen Männern ist der Anteil mit 80% höher. Vor 
allem wird jedoch sichtbar, dass nur 29% bzw. 20% der 
jungen Frauen und Männer in der Wohnbevölkerung 
innerhalb von fünf Jahren einen Wohnortswechsel 
vollzogen haben92, während dies – wie erwähnt – auf 
62,0% bzw. 51,4% der Sozialhilfebezügerinnen und 
-bezüger zutrifft. Unter jungen Sozialhilfebeziehenden
sind Wohnortswechsel offensichtlich erheblich häufiger.

91 Auf Basis der Volkszählung 2000 (gesamtschweizerische Angaben).

92 Nicht berücksichtigt ist dabei die Möglichkeit, dass ein Wohnortswechsel 
nicht erfasst ist, wenn nach einer zwischenzeitlichen Verlegung 
des Wohnsitzes eine Rückkehr in die bereits 1995 bewohnte Gemeinde 
stattfand.
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Zuzüge von Sozialhilfebezügerinnen in Städte 
erfolgen vor allem aus Agglomerationsgemeinden
Angesichts der hohen Mobilität der jungen Sozialhilfe-
beziehenden stellt sich die Frage, wie weit städtische 
oder ländliche Gemeinden in unterschiedlichem Ausmass 
Personen in der Sozialhilfe unterstützen, die innerhalb 
von fünf Jahren zugezogen sind. Die These, dass Städte 
deutlich häufiger eine Zuwanderung von Sozialhilfe 
beziehenden Personen erleben, bestätigt sich zumindest 
in einem ersten Analyseschritt nicht.93

Bei den jungen Frauen liegt der Anteil an Sozialhilfe-
beziehenden, die in den letzten 5 Jahren zugezogen 
sind, in Städten mit 57,9% tiefer als in Agglomerations-
gemeinden (mit 65,6%) und ländlichen Gemeinden (mit 
64,1%). Dies gilt ebenso für die jungen Männer wie 
auch für die älteren Frauen und Männer. 

Somit ist die Sozialhilfeklientel in Städten gerade nicht 
dadurch gekennzeichnet, dass überdurchschnittlich viele 
junge Erwachsene zugezogen wären.94

93 Basis bilden im Folgenden Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, 
ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton. Ohne Kantone BL, BS, GE, 
GR, JU, NE, OW, VD. Insgesamt sind 14’569 junge Erwachsene in die 
Analyse einbezogen. Der Anteil fehlender Werte beträgt in den ausge-
werteten Kantonen bei den 18- bis 25-Jährigen 19,7%.

94 Auf Städte und Agglomerationsgemeinden entfallen nahezu die gleichen 
Anteile der 8310 jungen Erwachsenen, die aufgrund der verfügbaren 
Datenbasis als Zuzüger/innen (in den letzten fünf Jahren) identifiziert 
werden können: 41,6% der Zuzüge betreffen Personen, die aktuell in 
Städten wohnen, 40,9% solche aus Agglomerationsgemeinden 
und 17,5% diejenigen aus ländlichen Gemeinden.

Die unterschiedlichen Zuwanderungsraten innerhalb 
der Sozialhilfeklientel nach Gemeindetypen können in 
einem zweiten Analyseschritt mit der Frage vertieft wer-
den, woher die jungen Frauen und Männer zugezogen 
sind.95

Für die Gruppe der jungen Frauen zeigt sich diese 
Mobilität in folgender Weise (siehe Grafik G7): junge 
Frauen, die aktuell in Städten von der Sozialhilfe unter-
stützt werden und seit Januar 2000 zugezogen sind, 
stammen am häufigsten aus Agglomerationsgemeinden 
(55,5%), deutlich seltener aus ländlichen Gemeinden 
und am seltensten aus anderen Städten. 

Es sind somit Wege aus Agglomerationsgemeinden, 
die am häufigsten in Städte führen.96 Zuzüge von jungen 
Frauen in Agglomerationsgemeinden entstammen knapp 
zur Hälfte einer anderen Agglomerationsgemeinde 
(48,5%), zu rund einem Drittel aus Städten und seltener 
aus einer ländlichen Gemeinde. Junge Frauen, die in einer 
ländlichen Gemeinde von der Sozialhilfe unterstützt 
werden und vor fünf oder mehr Jahren in einer anderen 
Gemeinde ihren Wohnsitz hatten, sind am häufigsten 
aus anderen ländlichen Gemeinden (58,9%) zugezogen, 
deutlich seltener aus einer Agglomerationsgemeinde 
oder einer städtischen Gemeinde. 

95 Dabei bleiben Personen ausgeklammert, die aus dem Ausland zugezogen 
sind.

96 Dies deckt sich gemäss Volkszählung 2000 mit dem Mobilitätsverhalten
18- bis 25-jähriger Frauen in der Wohnbevölkerung. Von den im Jahr
2000 in Städten wohnhaften jungen Frauen, die gegenüber 1995 den 
Wohnsitz dorthin verlegt haben, wohnten 57,5% 1995 in einer Agglo-
merationsgemeinde.
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© Bundesamt für Statistik (BFS)Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004

Basis: Ohne Kantone BL, BS, GE, GR, JU, NE, OW, VD. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone bei jungen Erwachsenen: 20,0%.
Die Zahl der unterstützten Personen mit korrekten Angaben beträgt 7746 Personen (18- bis 25-jährige Frauen), 6823 Personen (18- bis 25-jährige Männer), 
5263 (31- bis 40-jährige Frauen), 4370 (31- bis 40-jährige Männer), 9131 Personen (41- bis 50-jährige Frauen) und 9184 Personen (41- bis 50-jährige Männer).
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Für junge Männer zeigt sich ein analoges Muster, ins-
besondere erfolgt der Zuzug in Städte auch bei dieser 
Gruppe zu fast 60% aus Agglomerationsgemeinden.97

Trotz eingeschränkter Datenbasis, in der elf Kantone 
ausgeschlossen sind, kann für junge Frauen zusätzlich 
gezeigt werden, dass die Zu- und Abwanderung nach 
Gemeindetyp einen unterschiedlichen Saldo ergibt: die 
Zahl der Zuwanderungen von jungen Frauen mit aktu-
ellem Sozialhilfebezug (im Jahr 2004) in Städten übertrifft 
die Zahl jener jungen Frauen, die innerhalb von fünf 
 Jahren aus Städten abgewandert sind und in einer ande-

97 Auch hier ist das Mobilitätsverhalten deckungsgleich mit jenem der 18-
bis 25-jährigen männlichen Wohnbevölkerung (gemäss Volkszählung 
2000). Von den im Jahr 2000 in Städten wohnhaften jungen Männern,
die gegenüber 1995 den Wohnsitz dorthin verlegt haben, wohnten 
59,2% im Jahr 1995 in einer Agglomerationsgemeinde.

ren Gemeinde Sozialhilfe erhalten. Für Agglomerations-
gemeinden wie auch ländliche Gemeinden ist dieser 
Saldo negativ, d.h. es erfolgen innerhalb von fünf Jahren 
mehr Abwanderungen als Zuwanderungen von jungen 
Frauen, die im Jahr 2004 von der Sozialhilfe unterstützt 
werden. Diese Bilanz zeigt, dass Städte zu einem grös-
seren Teil junge Frauen «aufnehmen», die von der Sozi-
alhilfe unterstützt werden, als Agglomerationsgemein-
den oder ländliche Gemeinden. Gleiches gilt für junge 
Männer, für welche die Saldi nach Gemeindetyp analog 
ausfallen.

RÄUMLICHE DIMENSION DES SOZIALHILFEBEZUGS
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Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, NW, OW, SH, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Ohne Personen, die aus dem Ausland zugezogen sind.

Anmerkungen: Anteil fehlender Werte der ausgewerteten Kantone: 20,3%. Die Fallzahl der jungen Frauen beträgt 3343.

aktuelle Unterstützungsgemeinde
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6.4 Vergleichende Zusammenfassung

Hinsichtlich Stadt-Land-Unterschieden: 18-25-jährige 
Sozialhilfe beziehende Frauen …

• haben nach Gemeindetypen unterschiedliche Sozial-
hilfequoten, die überall höher sind als diejenigen der 
gleichaltrigen Männer (siehe Grafik G8);

• haben in 22 von 25 ausgewerteten Kantonen höhere 
Sozialhilfequoten als die gleichaltrigen Männer;

• und sind wie gleichaltrige Männer in Städten und 
Agglomerationen häufiger ausländischer Nationalität 
als in ländlichen Gemeinden (Anteil Ausländerinnen: 
43,3 in Städten, 38,4% in Agglomerationen; 27,9% 
in ländlichen Gemeinden).

Hinsichtlich räumlicher Mobilität: 18-25-jährige 
Sozialhilfe beziehende Frauen …

• sind häufiger seit weniger als 5 Jahren in der aktuellen 
Unterstützungsgemeinde wohnhaft als die gleichalt-
rigen Männer (62,0% gegenüber 51,4%);

• sind auch häufiger seit weniger als 5 Jahren in der 
aktuellen Unterstützungsgemeinde wohnhaft als die 
26- bis 30-Jährigen Frauen (59,9%) und die 41- bis 
50-jährigen Frauen (34,1%);

• sind am häufigsten aus Agglomerationen zugezogen,
wenn sie in den letzten 5 Jahren in die aktuelle
Unterstützungsgemeinde gezogen sind und diese 
Gemeinde dem Gemeindetyp «Stadt» (55,5% aus 
Agglomerationen zugezogen) oder «Agglomeration» 
(48,5%) zugerechnet wird;

• und sind am häufigsten aus ländlichen Gemeinden 
zugezogen, wenn sie in den letzten 5 Jahren in die 
aktuelle Unterstützungsgemeinde zugezogen sind 
und diese eine ländliche Gemeinde darstellt (58,9% 
aus ländlichen Gemeinden zugezogen).

Hinsichtlich gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
gilt für junge Sozialhilfebezüger/innen zudem:

• Je höher die Jugendarbeitslosigkeit in einem Kanton, 
desto höher ist auch der Anteil der jungen Frauen 
und Männer mit Sozialhilfebezug.

• Je höher der Individualisierungsgrad in einem Kan-
ton, desto höher ist die Sozialhilfequote der jungen 
Frauen und Männer.

• Je höher der Anteil der Personen ist, deren Haupt-
sprache nicht der Sprache des Wohnorts entspricht, 
desto höher ist die Sozialhilfequote der jungen Er-
wachsenen.

• Je höher der soziale Status der Bevölkerung eines 
Kantons ist, desto höher ist die Sozialhilfequote der 
jungen Frauen und Männer.

RÄUMLICHE DIMENSION DES SOZIALHILFEBEZUGS
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Hinter dem Titel «Dynamik des Sozialhilfebezugs» ver-
birgt sich die Frage nach der Funktion der Sozialhilfe in 
der Biographie der unterstützten Personen. Zunächst ist 
die Bezugsdauer angesprochen und damit die Frage, wie 
weit Sozialhilfe nur vorübergehender Natur ist oder eher 
längerfristig einen Beitrag zur Existenzsicherung leistet 
(Abschnitt 7.1). Dieser Beitrag kann wiederum unter-
schiedlich ausgestaltet sein, da Personen ausschliesslich 
oder nur ergänzend zu anderen Einkommensquellen auf 
Sozialhilfe angewiesen sind. Das Konzept der Deckungs-
quote, dem der Abschnitt 7.2 gewidmet ist, macht diese 
Funktion sichtbar. Im letzten Abschnitt stehen die 
Gründe, warum die Sozialhilfeunterstützung beendet 
wird, im Vordergrund. Aus dieser Information ist ersicht-
lich, welche Veränderungen der Lebenssituation die Sozi-
alhilfeunterstützung aufheben können (Abschnitt 7.3). 

7.1 Dauer des Sozialhilfebezugs

Die Bezugsdauer von Sozialhilfe ist ein besonderes Kons-
trukt. Sie markiert ein dynamisches Element der Sozial-
hilfe, da sie aufzuzeigen vermag, wie weit die Sozialhilfe 
tatsächlich nur bei vorübergehenden Notlagen in An-
spruch genommen wird oder in bestimmten Lebenslagen 
oder biographischen Phasen von dauerhafter Natur ist. 
Wie weit Sozialhilfe jedoch wiederholt – ein weiteres 
dynamisches Element – von Personen in Anspruch ge-
nommen wird, vermag die Sozialhilfestatistik des Jahres 
2004 nicht aufzuzeigen. Die Bezugsdauer wird in dieser 
Studie als der Zeitraum zwischen der ersten und letzten 
 Zahlung in der Unterstützungsgemeinde definiert, in der 
regelmässig (mit weniger als sechs Monaten Unterbruch) 
finanzielle Hilfe ausbezahlt wird. Von einem Langzeit-
bezug ist auszugehen, wenn die Bezugsdauer mehr als 
12 Monate beträgt.

Bei jungen Erwachsenen bedarf es einer Präzisierung. 
Da mit 18 Jahren eine neue Unterstützungseinheit be-
gründet werden kann, berechnet sich die Bezugsdauer 
erst ab diesem Zeitpunkt und ein Langzeitbezug ist bei 
18-Jährigen somit unter Umständen nicht ermittelbar. 

Um Verzerrungen bei jungen Erwachsenen zu vermei-
den, wird daher die Gruppe der jungen Erwachsenen auf 
die 19- bis 25-Jährigen eingegrenzt. Zudem wird die 
Bezugsdauer nur für abgeschlossene Fälle berechnet.98

Im folgenden Abschnitt wird die so ermittelte Bezugs-
dauer zunächst in einem Überblick dargestellt. In einem 
weiteren Abschnitt 7.1.2 wird geprüft, wie sich die 
Bezugsdauer bei jungen Erwachsenen nach Fallstruktur, 
Nationalität und Erwerbsstatus unterscheidet.

7.1.1 Bezugsdauer abgeschlossener Fälle

Bei der Dauer des Sozialhilfebezugs von Personen, deren 
Leistungsbezug abgeschlossen ist, ist insbesondere der 
Anteil der Langzeitbeziehenden von Interesse. Ab zwölf 
Monaten wird von einem Langzeitbezug gesprochen 
(vgl. Bundesamt für Statistik 2006b, 19), der letztlich die 
Rolle der Sozialhilfe als einer mittel- oder längerfristigen 
Unterstützungsinstanz dokumentiert.

Langzeitbezug unter jungen Frauen und Männern 
gleich häufig
Es zeigt sich für die jungen Frauen (im Folgenden nur für 
die Altersgruppe der 19- bis 25-Jährigen), dass die Dauer 
der letzten abgeschlossenen Unterstützungsperiode bei 
knapp einem Drittel der Personen länger als ein Jahr
gedauert hat und bei einem weiteren Drittel bis zu drei 
Monate umfasst. Dieses Profil der Bezugsdauer ist bei 
jungen Männern praktisch analog rekonstruierbar, wes-
halb hier kein geschlechtsspezifischer Effekt festzustellen 
ist. Im Vergleich mit den 26- bis 30-Jährigen sind bei den 
jungen Erwachsenen wenig Unterschiede auszumachen, 
einzig der Anteil der Langzeitbeziehenden liegt bei den 
jungen Erwachsenen leicht tiefer (siehe Tabelle T11). 

98 Da es sich um eine Stichtagserhebung (per 31.12.2004) handelt, ist die 
letzte Zahlung nur eine technische Grenze, denn die Unterstützung kann 
nach diesem Zeitpunkt weiterlaufen. Diese Problematik entsteht dann, 
wenn die Bezugsdauer von Fällen mit laufendem Leistungsbezug ermit-
telt wird.

7 Dynamik des Sozialhilfebezugs

DYNAMIK DES SOZIALHILFEBEZUGS
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Ein anderes Profil zeigt sich jedoch bei den 41- bis 
50-jährigen Frauen und Männern, die einen markant 
höheren Anteil an Langzeitbeziehenden verzeichnen 
(43,2% bzw. 40,5%), mit entsprechenden geringeren 
Anteilen Kurzzeitbezügen (bis zu drei Monaten).99

Ein ergänzender Befund kann hier angefügt werden: 
Eine Analyse der Bezugsdauer für Personen mit lau-
fendem Sozialhilfebezug unter Ausschluss von Fällen 
einmaliger Zahlungen100 kann ermitteln, welche Min-
destbezugsdauer bei dieser Gruppe von Sozialhilfebezie-
henden besteht. Personen, die bereits länger als ein Jahr
Sozialhilfe beziehen, sind bei Fällen mit laufendem Bezug 
erheblich häufiger vertreten als unter den abgeschlos-
senen Fällen. Dies trifft auf 49,7% der unterstützten 
jungen Frauen (mit laufendem Bezug) und auf 47,8% 
der jungen Männer zu.101

99 Aufgrund der hohen Mobilität der Sozialhilfebeziehenden (siehe Ab-
schnitt 6.3) ist denkbar, dass der höhere Anteil unter den jungen Erwach-
senen, welche weniger lang als 5 Jahre in der Unterstützungsgemeinde 
wohnen, die Bezugsdauer beeinflusst. Werden nur abgeschlossene Fälle 
berücksichtigt, die im Jahr 2004 Leistungen bezogen haben und bereits 
im Jahr 2002 in der Unterstützungsgemeinde wohnhaft waren, zeigt sich 
jedoch ein analoges Bild. Bei erheblich geringerer Anzahl an untersuchten 
Personen (1643 19- bis 25-Jährige, unter Ausschluss der Kantone BL, GE, 
NE, TI) weisen junge Frauen zwar einen höheren Anteil an Langzeitbe-
zügen als junge Männer auf (43,5% versus 39,2%), doch dies entspricht 
ungefähr den Relationen bei den 26- bis 30-Jährigen (Frauen: 42,3%, 
Männer: 40,6%). Unter den 41- bis 50-Jährigen sind Langzeitbezüger/
innen auch bei dieser Datenbasis häufiger, mit 48,2% der unterstützten 
Frauen und 44,2% der unterstützten Männer.

100 Basis bilden Fälle mit Leistungsbezug im Jahr 2004, die nicht abgeschlos-
sen sind. Nur reguläre Fälle, ohne einmalige Zahlungen. Bei den jungen 
Erwachsenen gilt die Altersspanne 19 bis 25 Jahre. Ohne Kantone BL, 
GE, NE, TI. Die Zahl der Personen mit gültigen Angaben beträgt 16’971 
Personen. Der Anteil fehlender Werte in den ausgewerteten Kantonen 
liegt bei 0,1%.

101 In den Vergleichsgruppen sind die Anteile dann durchwegs höher: sie lie-
gen bei den 26- bis 30-Jährigen bei über 50% (Frauen: 55,6%; Männer 
51,4%) und in der Gruppe der 41- bis 50-Jährigen bei 62,1% (Frauen) 
bzw. 59,6% (Männer).

7.1.2 Unterschiede in der Bezugsdauer 
bei jungen Erwachsenen

Der Langzeitbezug von Sozialhilfe ist unter jungen 
Frauen und jungen Männern praktisch gleich häufig. 
Wie weit sich dahinter jedoch einzelne Gruppen mit 
unterschiedlicher Bezugsdauer eruieren lassen, ist im 
Folgenden zu untersuchen. Wiederum dienen abge-
schlossene Fälle als Datenbasis.

Junge allein erziehende Frauen häufig 
mit Langzeitbezug
Der Anteil an unterstützten jungen Erwachsenen (19- bis 
25-Jährige) mit Langzeitbezug variiert stark nach Fall-
struktur. Die Gliederung nach rollenbezogener Fallstruk-
tur102 zeigt für junge unterstützte Frauen, dass fast jede 
zweite Alleinerziehende zu den Langzeitbeziehenden 
zählt (siehe Grafik G9). Wenn junge Frauen hingegen als 
allein Unterstützte oder gemeinsam mit einem Partner 
und Kind(ern) von der Sozialhilfe unterstützt werden, 
liegt der Anteil der Langzeitbezüge bis zum Abschluss der 
Unterstützung bei rund einem Viertel der Personen. Eine 
kürzere Bezugsdauer – von weniger als einem Jahr – bis 
zum Fallabschluss dominiert noch stärker bei Unterstüt-
zungseinheiten, bei denen junge Frauen gemeinsam mit 
einem Partner unterstützt werden.

102 Siehe Abschnitt 5.2.1.

T11  Verteilung der Bezugsdauer unter unterstützten Personen mit abgeschlossenem Leistungsbezug, 
nach Altersklasse und Geschlecht

Bezugsdauer 19- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n = ) 2741 2516 1825 1864 2834 3004

0 bis 3 Monate 34,7% 36,9% 33,8% 36,4% 28,7% 32,1%

über 3 bis 12 Monate 33,5% 33,1% 32,0% 32,3% 28,1% 27,4%

über 1 Jahr 31,8% 30,0% 34,2% 31,3% 43,2% 40,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone BL, GE, NE, TI. Abgeschlossene Fälle, mit und ohne Leistungsbezug in Erhebungsperiode, inkl. Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Junge Erwachsene nur in der Altersklasse der 19- bis 25-Jährigen.

Anmerkung: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,0%

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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Der Vergleich mit jungen Männern zeigt, dass kaum 
geschlechtsspezifische Unterschiede auszumachen sind. 
Es ist die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Typ von 
Unterstützungseinheit, der den Anteil an Langzeitbezie-
henden bestimmt. Innerhalb der Vergleichsgruppen ist 
feststellbar, dass ein Langzeitbezug bei Frauen ebenfalls 
am häufigsten in der Fallstruktur «allein erziehend» 
anzutreffen ist, nämlich bei 42,3% aller unterstützten 
26- bis 30-jährigen Frauen in dieser Fallstruktur resp. 
47,6% bei 41- bis 50-jährigen Frauen.103

Zwei zusätzliche Analysen zum Langzeitbezug können 
nach Nationalität und nach Gemeindetyp berechnet wer-
den. Es zeigt sich, dass junge Ausländerinnen und junge 
Schweizerinnen kaum eine unterschiedliche Bezugsdauer 
aufweisen. Der Anteil an Langzeitbeziehenden liegt bei 
jungen Ausländerinnen bei 33,3%, bei jungen Schweize-
rinnen bei 31,3%.104

103 Dieses Ergebnis deckt sich insgesamt mit der Analyse bei laufenden und 
abgeschlossenen Fällen über alle Alterklassen (vgl. Bundesamt für Statis-
tik 2006b, 29): Es sind die Fälle «allein erziehend» (neben der Kategorie 
«andere»), welche den höchsten Anteil an Langzeitbezügen aufweisen.

104 Auch bei jungen Männern ist die Differenz relativ gering (junge Schweizer: 
28,9% Anteil an Langzeitbezügern; junge Ausländer: 31,5%). 
Basis bilden abgeschlossene Fälle. Bei den jungen Erwachsenen gilt die 
Altersspanne 19 bis 25 Jahre. Ohne Kantone BL, GE, NE, TI. Die Zahl der 
Personen mit gültigen Angaben beträgt 5188 Personen. Der Anteil feh-
lender Werte in den ausgewerteten Kantonen liegt bei 0.0%.

Eine differenzierte Betrachtung nach Gemeindetyp 
zeigt ebenfalls, dass unter jungen Frauen kein Stadt-
Land-Unterschied beim Langzeitbezug in abgeschlos-
senen Fällen besteht: in ländlichen Gemeinden, Agglo-
merationen und Städten liegt der Anteil an  Sozialhilfe-
bezügen von mehr als einem Jahr bei den unterstützten 
jungen Frauen durchgängig bei knapp einem Drittel.105

Eine weitere Dimension, jene der Erwerbstätigkeit, 
zeigt die Bedeutung des Erwerbsstatus für die Bezugs-
dauer. Auf Basis der abgeschlossenen Fälle kann die 
Dauer des Leistungsbezugs für junge Erwachsene (19- bis 
25-Jährige) genauer – wenngleich auf einer reduzierten 
Datenbasis – analysiert werden (siehe Tabelle T12): bei 
erwerbstätigen jungen Frauen wie Männern werden etwa 
an ein Drittel der unterstützten Personen Leistungen 
länger als 12 Monate bis zum Abschluss ausgerichtet.

105 Genauere Angabe: 31,8% in ländlichen Gemeinden, 32.4% in Agglo-
merationen und 30,8% in Städten. Insgesamt Angaben zu 2741 jungen 
Frauen, ohne Kantone BL, GE, NE, TI. Bei den jungen Männern ist der 
Anteil an Langzeitbezügen in Agglomerationen mit 23,7% am tiefsten, 
in ländlichen Gemeinden mit 36,8% und in Städten mit 31,9% deutlich 
höher. Insgesamt Angaben zu 2516 jungen Männern, ohne Kantone BL, 
GE, NE, TI.
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Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, NE, TI, VD, VS. Abgeschlossene Fälle, mit und ohne Leistungsbezug in Erhebungsperiode, inkl. Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Junge Erwachsene nur in der Altersklasse der 19- bis 25-Jährigen.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 0,6%. Anzahl Personen mit gültigen Angaben: 5651. Ohne Fallstruktur «andere».
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Bei Erwerbslosigkeit reduziert sich dieser Anteil erheb-
lich, auf 20,4% bei jungen Frauen und 18,1% bei jun-
gen Männern. Bei weiblichen Nichterwerbspersonen ist 
der Anteil der Langzeitbeziehenden mit 43,1% am 
höchsten (Männer: 32,6%). Die längere Bezugsdauer 
der jungen Frauen bei einer Nicht-Erwerbstätigkeit ist 
auf die grössere Zahl an Alleinerziehenden (bzw. der 
entsprechenden Fallstruktur) zurückzuführen, die – wie 
bereits erwähnt – häufig mit einem Langzeitbezug in 
Verbindung stehen.106

7.2 Deckungsquote

Die Deckungsquote einer Unterstützungseinheit be-
schreibt, zu welchem Anteil die Sozialhilfeleistung den 
Lebensunterhalt sichert (siehe Glossar). Die Datenbasis 
für die Berechnung der Deckungsquote umfasst grund-
sätzlich nur Fälle, die keinen stationären Aufenthalt 
(Heime, ...) oder Leistungstyp «einmalige Zahlungen
ohne Budget» aufweisen. Zudem ist anzumerken, dass 
die notwendigen finanziellen Angaben in den Sozialhilfe-
dossiers in einigen Kantonen unzureichend sind.

Unter Berücksichtigung dieser Einschränkung wird im 
Folgenden ein Überblick über die Deckungsquote ver-
mittelt (Abschnitt 7.2.1), der in einem weiteren Schritt 
nach Fallstruktur und Erwerbsstatus der Personen er-
gänzt wird (Abschnitt 7.2.2).

106 Wie bereits im Abschnitt 5.5.3 aufgezeigt, zählen allein erziehende junge 
Frauen am häufigsten zu den Nichterwerbspersonen.

7.2.1 Überblick zur Deckungsquote

Frauen weisen eine geringere Deckungsquote 
als Männer auf
In einer Analyse der Deckungsquote nach Altersklasse 
und Geschlecht wird zunächst deutlich, dass sich die
Deckungsquote zwischen Frauen und Männern unter-
scheidet (siehe Tabelle T13). In allen untersuchten Alters-
klassen sichert die Sozialhilfe Männern häufiger als 
Frauen den gesamten Lebensunterhalt. Bei jungen Er-
wachsenen ist diese Differenz zwischen Frauen (Anteil 
von 46,5% mit Deckungsquote 1,0) und Männern 
(54,1%) noch relativ gering, während in der Gruppe der 
41- bis 50-Jährigen bei 52,8% der unterstützten Männer 
die Sozialhilfe vollständig den ermittelten Bruttobedarf 
deckt (Frauen: 37,3%). 

Der Bruttobedarf wird bei 62,0% der jungen Frauen 
zu mindestens drei Viertel über die Sozialhilfe abgedeckt, 
bei den jungen Männern beträgt dieser Anteil 66,3%. 
Zugleich wird deutlich, dass die Sozialhilfe eher selten 
weniger als die Hälfte des benötigten Finanzbedarfs 
einer Unterstützungseinheit trägt. Eine Deckungsquote 
unter 0,5 weisen je knapp ein Viertel der jungen Frauen 
und Männer auf. 

Welche möglichen Faktoren die Höhe der Deckungs-
quote beeinflussen, wird im folgenden Abschnitt detail-
lierter untersucht.

T12 Verteilung der Bezugsdauer von unterstützten jungen Erwachsenen, nach Geschlecht und Erwerbsstatus

Bezugsdauer weiblich männlich

Erwerbstätige Erwerbslose Nichterwerbs-
personen

Erwerbstätige Erwerbslose Nichterwerbs-
personen

Anzahl Personen (n = ) 422 632 381 388 709 193

0 bis 3 Monate 34,7% 42,4% 23,7% 28,3% 45,9% 28,5%

über 3 bis 12 Monate 31,6% 37,2% 33,3% 36,9% 36,0% 38,8%

über 1 Jahr 33,7% 20,4% 43,1% 34,7% 18,1% 32,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone AI, AR, BL, BS, FR, GE, NE, TI, VD, VS. Abgeschlossene Fälle, mit und ohne Leistungsbezug in Erhebungsperiode, inkl. Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe. Junge Erwachsene nur in der Altersklasse der 19- bis 25-Jährigen.

Anmerkung: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 23,6%.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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7.2.2 Unterschiede in der Deckungsquote bei 
jungen Frauen

Mögliche Unterschiede in der Deckungsquote können sich 
durch die Fallstruktur ergeben, die zunächst untersucht 
werden soll. Darüber hinaus stellt sich die Frage, über 
welche weiteren Einkommen die Sozialhilfebeziehenden 
verfügen. Wenngleich direkte Angaben zur Einkommens-
zusammensetzung fehlen, liefert die Erwerbssituation 
zumindest Hinweise auf ein Erwerbseinkommen. In einem 
weiteren Schritt ist daher der Erwerbsstatus zu prüfen.

Bedarf bei Alleinerziehenden selten ausschliesslich 
durch die Sozialhilfe gedeckt
Die insgesamt tiefere Deckungsquote, die junge Frauen 
gegenüber jungen Männern kennzeichnet (siehe Ab-
schnitt 7.2.1), ist nur bedingt auch in einzelnen Falltypen 
nachweisbar. Eine Gliederung nach der rollenbezogenen 
Fallstruktur107 zeigt, dass die Sozialhilfe vor allem in der 
Gruppe der allein Unterstützten jungen Frauen seltener 
den gesamten wirtschaftlichen Bedarf deckt als bei 
jungen Männern (bei 54,2% der Frauen; bei 60,6% der 
Männer). In den anderen Fallstrukturen sind kaum 
wesentliche geschlechtsspezifische Unterschiede zu er-
mitteln.108

Die Art der Unterstützungseinheit ist gleichwohl von 
Relevanz dafür, wie hoch die Deckungsquote der Sozial-
hilfe ist. Für die 18- bis 25-jährigen Sozialhilfebezüge-
rinnen lässt sich zeigen, dass bei Alleinerziehenden am 

107 Siehe Abschnitt 5.2.1.

108 Basis: Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppel-
zählungen auf Kantonsebene, ohne stationäre Einrichtungen, ohne 
Leistungstyp «einmalige Zahlung ohne Budget». Nur Personen in Privat-
haushalten. Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, JU, NE, TG, UR, VD, VS. 
Aufgrund der geringen Fallzahl kann für männliche Alleinerziehende die 
Deckungsquote nicht berechnet werden. Anteil fehlender Angaben der 
ausgewerteten Kantone bei jungen Erwachsenen: 14,3%. Anzahl Per-
sonen mit gültigen Angaben bei jungen Erwachsenen: 11’245 Personen.

seltensten die maximale Deckungsquote erreicht wird 
(38,1% der Alleinerziehenden). Bei Paaren mit Kind(ern) 
ist der Anteil an jungen Frauen, die eine Deckungsquote 
von 1,0 aufweisen, mit 42,0% in einer vergleichbaren 
Grössenordnung anzusiedeln. Die Sozialhilfe deckt 
hingegen erheblich häufiger den gesamten Bruttobedarf 
bei allein unterstützten jungen Frauen (54,2%) oder bei 
Paaren ohne Kinder (47,5%). Dass die Sozialhilfe bei 
Alleinerziehenden am häufigsten eine einkommenser-
gänzende Funktion einnimmt, dürfte mit der höheren 
Erwerbsbeteiligung dieser Gruppe in Verbindung stehen 
(siehe Abschnitt 5.5.3).109, 110

Hohe Deckungsquote vor allem bei erwerbslosen
jungen Frauen
Es liegt nahe, die unterschiedlichen Funktionen der Sozial-
hilfe in der Existenzsicherung auf die Erwerbssituation der 
unterstützten Personen zu beziehen. Trotz limitierter 
Datenbasis111 lässt sich am Beispiel der jungen Frauen 
deutlich machen, dass die Deckungsquoten in Zu-
sammenhang mit dem Erwerbsstatus zu sehen sind (siehe 

109 Bei den Vergleichsgruppen zeigt sich ebenfalls, dass unterstützte Per-
sonen in der (haushaltsbezogenen) Fallstruktur «allein erziehend» 
seltener den wirtschaftlichen Bedarf vollständig über die Sozialhilfe de-
cken: bei den 26- bis 30-jährigen Frauen trifft dies nur auf 27,7%, bei 
den 41- bis 50-jährigen Frauen auf 24,4% zu. Doppelt so häufig weisen 
hingegen Frauen in diesen Altersklassen als Ein-Personen-Fälle eine De-
ckungsquote von 1.0 auf (26- bis 30-Jährige: 60,0%, 41- bis 50-Jährige:
54,4%).

110 Eine ergänzende Zusatzanalyse auf Basis der Sozialhilfestatistik 2005 
bestätigt diese Einschätzung: Alleinerziehende verfügen deutlich häu-
figer über ein Erwerbseinkommen als Ein-Personen-Fälle (auf Basis von 
Antragstellenden), allerdings weisen auf dieser Basis auch Paare mit 
Kind(ern) häufig ein Erwerbseinkommen auf.

111 Aufgrund von kumulierenden Ausfällen bei Angaben zur Deckungsquote 
und zur Erwerbssituation reduziert sich die Zahl der Personen mit gül-
tigen Angaben in dieser Frage erheblich. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass sich die Deckungsquote für Unterstützungseinheiten berechnet und 
deshalb auch Mehrpersonenkonstellationen betroffen sind. Wenn die 
Deckungsquote somit im Folgenden auf die Erwerbssituation der unter-
stützten jungen Erwachsenen bezogen wird, so bleibt der Erwerbsstatus 
der weiteren Personen in der Unterstützungseinheit unberücksichtigt.

T13 Verteilung der Deckungsquote von unterstützten Personen, nach Altersklasse und Geschlecht

Deckungsquote 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n = ) 6082 5135 4328 3503 7190 7296

1 46,5% 54,1% 42,1% 59,4% 37,3% 52,8%

0.75-0.99 15,5% 12,2% 14,0% 13,6% 14,3% 14,7%

0.50-0.74 14,1% 11,7% 16,0% 8,6% 16,0% 11,0%

0.25-0.49 12,8% 11,7% 15,0% 9,6% 16,7% 10,6%

unter 0.25 11,2% 10,3% 13,0% 8,7% 15,7% 10,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone BL, BS, FR, GE, JU, NE, TG, UR, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Kantonsebene,
ohne stationäre Einrichtungen (Heime, ..., ohne Leistungstyp «einmalige Zahlung ohne Budget».

Anmerkung: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone bei jungen Erwachsenen: 25.6%.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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Grafik G10). Die 18- bis 25-jährigen erwerbstätigen 
Frauen werden zu 28,9% in ihrer Existenzsicherung voll-
ständig von der Sozialhilfe unterstützt. Bei dieser Gruppe 
trägt die Sozialhilfe gleichzeitig am häufigsten (bei 
39,2%) weniger als die Hälfte der Existenzsicherung eines 
Falles. Erwerbslose und nicht erwerbstätige Frauen wer-
den wesentlich häufiger vollumfänglich von der Sozialhilfe 
unterstützt (58,4% bzw. 46,8%). Dieser Zusammenhang
ist auch bei jungen Männern erkennbar, bei denen eine 
Deckungsquote von 1.0 bei 31,3% der erwerbstätigen 
18- bis 25-Jährigen vorliegt, während der Anteil mit voll-
ständiger Deckung bei erwerbslosen und nicht-erwerbstä-
tigen Männern 69,8% bzw. 53,5% beträgt.

Die Angaben zeigen, dass auch bei einer Erwerbstätig-
keit die Sozialhilfe vollständig für die Existenzsicherung 
junger Erwachsener aufkommen kann. Dieser erstaunliche 
Befund lässt sich zumindest dahingehend etwas erklären, 
als solche Konstellationen häufiger bei prekären Arbeits-
verhältnissen anzutreffen sind, also bei zeitlich befristeter 
Arbeit, Arbeit auf Abruf oder Gelegenheitsarbeit.112

Es ist zudem anzufügen, dass bei Erwerbslosigkeit 
nicht nur häufig eine hohe Deckungsquote die Folge ist, 
sondern zugleich in diesen Fällen die Sozialhilfeablösung 
tendenziell früher erfolgt (siehe Abschnitt 7.1.2).

112 Damit können auch wechselnde Einkommenslagen verbunden sein, 
weshalb die Sozialhilfe zumindest zeitweise die vollständige Deckung 
der Existenzsicherung übernimmt.

7.3 Wege aus der Sozialhilfe 
(Abschlussgründe)

Die Daten der Sozialhilfestatistik 2004 schliessen auch 
jene Fälle und Personen ein, die am Stichtag 31.12.2004 
keine Sozialhilfe mehr beziehen. Zu diesen abgeschlos-
senen Fällen wird erhoben, was die Gründe für die Been-
digung der Sozialhilfeunterstützung sind. Im Vorder-
grund stehen die Ablösung durch eine Verbesserung der 
Erwerbssituation, durch Einsetzen einer anderen Sozial-
leistung, die Beendigung der Zuständigkeit der Unter-
stützungsgemeinde sowie andere Gründe.

7.3.1 Überblick über Abschlussgründe

In einem Überblick über die Abschlussgründe steht zu-
nächst der Aspekt im Vordergrund, wie weit junge Frauen 
andere Wege aus der Sozialhilfe finden als junge Männer 
oder ältere Sozialhilfebeziehende.113

Die Abschlussgründe werden zudem auch in Relation 
zum Gemeindetyp, zur Fallstruktur sowie zur Bezugs-
dauer untersucht. 

113 Die Beantwortung dieser Frage ist gleichsam immer nur für eine Unter-
stützungseinheit möglich. Wenn junge Frauen und Männer Mehrperso-
nenkonstellationen angehören – Paare mit Kind(ern), Paare ohne Kind, 
andere –, können sich Abschlussgründe auch auf andere Personen aus 
der Unterstützungseinheit beziehen.
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© Bundesamt für Statistik (BFS)Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004

Basis: Ohne Kantone AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SO, TG, UR, VD, VS. Fälle mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode, ohne Doppelzählungen auf Kantonsebene, 
ohne stationäre Einrichtungen, ohne Leistungstyp «einmalige Zahlung ohne Budget». Bei weiteren Mitgliedern der Unterstützungseinheit nur reguläre Fälle der Sozialhilfe.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 34,6%. Anzahl Personen mit gültigen Angaben: 2929 Personen.
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Erwerbsarbeitsbezogene Gründe bei jeder dritten Frau 
für Sozialhilfeablösung verantwortlich
Die Analyse der Abschlussgründe (siehe Tabelle T14) nach 
Geschlecht und Altersklasse in der Gruppe der abge-
schlossenen Fälle zeigt zunächst, dass die Ablösung von 
der Sozialhilfe bei knapp jeder dritten jungen Frau durch 
eine Verbesserung der Erwerbssituation zustande kommt. 
Bei jungen Männern trägt die Veränderung der Erwerbssi-
tuation häufiger, wenngleich nicht markant, zur Sozialhil-
feablösung bei (37,5%). Im Einzelnen verbindet sich da-
mit vor allem die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, was 
auf einen Viertel der von der Sozialhilfe abgelösten jungen 
Frauen zutrifft (junge Männer: 30,2%). Die Verbesserung 
der Erwerbssituation insgesamt kann auch durch den Be-
ginn einer Beschäftigungsmassnahme oder eine Verbesse-
rung des Erwerbseinkommens (durch ein höheres Arbeits-
pensum oder einen Stellenwechsel) zustande kommen. 
Diese Optionen sind jedoch bei jungen Erwachsenen im 
Vergleich zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit relativ un-
bedeutend: Eine Beschäftigungsmassnahme ist bei 1,2% 
der jungen Frauen und 1,7% der jungen Männer der Ab-
lösegrund. Bei Frauen und Männern der Altersklasse 41 
bis 50 Jahre ist dieser Anteil leicht höher. Insgesamt sind 
kaum altersspezifische Unterschiede feststellbar, da in al-
len untersuchten Gruppen die Verbesserung der Erwerbs-
situation etwa je bei einem Drittel der unterstützten Per-
sonen der Grund für die Ablösung ist.

Bei der Frage, wie weit andere Sozialleistungen die 
Existenzsicherung übernehmen, sind alterspezifische 
Unterschiede bedeutend prägnanter. In der Gruppe der 
jungen Erwachsenen realisiert sich diese Möglichkeit bei 
etwa einem Viertel der unterstützten Personen, wobei 
junge Frauen vor allem von einsetzenden Sozialversiche-
rungsleistungen seltener profitieren.114

Bei den 26- bis 30-Jährigen lösen andere Sozialleis-
tungen die Sozialhilfe ebenfalls bei rund einem Viertel 
der Personen ab, während dieser Anteil jedoch bei den 
41- bis 50-Jährigen deutlich höher ausfällt. 

Sowohl bedarfsabhängige Leistungen wie auch Sozi-
alversicherungsleistungen setzen in dieser Altersklasse 
der Sozialhilfeunterstützung häufiger ein Ende (Frauen: 
40,1%, Männer 37,8%).115, 116

114 Eine detaillierte Analyse zeigt, dass die Differenz auf weniger häufige 
Leistungsbezüge der Arbeitslosenversicherung (ALV) und Invalidenver-
sicherung (IV) zurückzuführen ist.

115 Vor allem die Invalidenversicherung (IV) übernimmt in dieser 
Altersgruppe deutlich häufiger die Existenzsicherung.

116 Eine ergänzende Zusatzanalyse auf Basis der Sozialhilfestatistik 2005 zeigt, 
dass mit zunehmendem Alter auch der Anteil jener steigt, die neben der 
Sozialhilfe weitere Sozialversicherungsleistungen beziehen (auf Basis von 
Antragstellenden). Der Alterseffekt ist diesbezüglich nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt von Beendigungsgründen gegeben, sondern umfasst auch 
laufende Bezüge.

Bei vielen jungen Erwachsenen endet die Sozialhilfe-
unterstützung womöglich nur für die Unterstützungsge-
meinde, da sie in einer anderen Gemeinde fortgesetzt 
werden kann. Bei jungen Frauen stellt der Wohnorts-
wechsel gar den wichtigsten Beendigungsgrund dar 
(25,5%), der auch erheblich bedeutender als bei jungen 
Männern ist (15,4%). Auch in der Altersgruppe der 
26- bis 30-jährigen Frauen ist hierin der häufigste Been-
digungsgrund erfasst (25,4%). Werden Kontaktabbruch 
und Todesfall eingeschlossen, dann markiert bei knapp 
einem Drittel der 18- bis 25-jährigen und der 26- bis
 30-jährigen Frauen die Beendigung der Zuständigkeit
auch den Abschluss der Unterstützung. Bei den jungen 
Männern ist dieser Anteil mit 23,9% deutlich tiefer.

Zu den anderen Gründen, die bei etwa 10% der Per-
sonen in den untersuchten Altersklassen gar unbekannt 
sind, ist zu erwähnen, dass die Eheschliessung mit 1,8% 
bei jungen Frauen einen relativ marginalen Weg aus der 
Sozialhilfe darstellt.117

Langzeitbezug bei jungen Frauen seltener, 
wenn andere Sozialleistungen einsetzen
Dieser Überblick über die Abschlussgründe wirft die Frage 
auf, wie weit bestimmte Abgänge aus der Sozialhilfe (aus 
der Perspektive der Unterstützungsgemeinde) mit einer 
unterschiedlichen Bezugsdauer verknüpft sind. Aufgrund 
der zusätzlichen Einschränkungen in der Datenbasis zur 
Bezugsdauer kann die Antwort nur grob erfolgen.118

Bei den jungen Frauen, die sich durch eine Verbesse-
rung der Erwerbssituation von der Sozialhilfe ablösen, 
dauerte die Unterstützung in 31,6% der Fälle über ein 
Jahr (junge Männer: 28,4%). 

Bei Abschluss durch Beendigung der Zuständigkeit
dauerte die Unterstützung ungefähr zu einem Drittel 
länger als ein Jahr (Frauen: 38,4%, Männer: 29,0%). 
Im Gegensatz zu den jungen Männern setzen andere 
Sozialleistungen bei jungen Frauen seltener nach einem 
Langezeitbezug ein (28,2%; junge Männer: 33,0%).119

Der Anteil der Langzeitbezüge ist jedoch vor allem durch 
das Alter beeinflusst, denn bei den 41- bis 50-Jährigen
dauerte die Unterstützung in allen diesen zusammen-

117 Dabei ist zu berücksichtigen, dass Wohnortswechsel auch aufgrund von 
Eheschliessungen oder Zusammenzug mit dem Partner, der Partnerin 
erfolgen können und somit andere der abgefragten Abschlussgründe 
vom genannten Abschlussgrund «Wohnortswechsel» überdeckt werden.

118 Im Folgenden gilt als Basis: abgeschlossene Fälle, bei jungen Erwachse-
nen nur 19- bis 25-Jährige. Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, SG, 
SO, TI, VD, VS. Die Zahl der Personen mit gültiger Angabe beträgt bei 
jungen Erwachsenen 2695 Personen.

119 Eine Beendigung der Unterstützung der unterstützten Frauen nach spä-
testens drei Monaten erfolgt bei einem Anteil von 36,4% durch Ein-
setzen anderer Sozialleistungen, bei 27,3% durch Verbesserung der Er-
werbssituation und bei 25,0% durch Beendigung der Zuständigkeit.
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gefassten Abschlussgründen deutlich öfter als bei den 
jüngeren Sozialhilfebeziehenden länger als ein Jahr.
In Bezug auf Unterschiede nach Gemeindetypen zeigen 
sich vor allem zwei Aspekte: Die Beendigung der Sozial-
hilfe durch einen Wohnortswechsel hat in Agglomerati-
onsgemeinden die grösste Bedeutung: bei 30,8% der 
jungen Frauen ist dies der Grund für einen Fallabschluss, 
während dies auf 21,2% der jungen Frauen in Städten 
und 25,0% der jungen Frauen in ländlichen Gemeinden 
zutrifft. Auch bei jungen Männern ist in Agglomerati-
onen der Wohnortswechsel am häufigsten anzutreffen 
(bei 21,0% der jungen Männer aus Agglomerationen). 
Der zweite Aspekt betrifft die Verbesserung der Erwerbs-
situation, die vor allem für junge Frauen in ländlichen 
Gemeinden den wichtigsten Abschlussgrund darstellt. 
Beendigungen der Unterstützungen gehen bei jungen 
Frauen in ländlichen Gemeinden zu 42,0% auf Verände-
rungen der Erwerbssituation zurück, in städtischen Ge-
meinden und Agglomerationen ist dieser Weg aus der 
Sozialhilfe weniger bedeutsam (30,9% bzw. 29,4%).120

120 Dazu mag auch der etwas bessere Bildungsstand der jungen Frauen in 
ländlichen Gemeinden beitragen (siehe Abschnitt 6.2).

 Ähnlich verhält es sich bei den 26- bis 30-jährigen 
Frauen in ländlichen Gemeinden: 39,5% von ihnen be-
enden die Sozialhilfe dank verbesserter Erwerbssituation. 
Damit liegt in der Tendenz der Schluss nahe, dass vor 
allem in ländlichen Gemeinden der Arbeitsmarkt bessere 
Chancen bietet, über eine Veränderung der Erwerbssitu-
ation eine Sozialhilfeablösung zu realisieren. Denkbar ist 
jedoch auch, dass bessere Kinderbetreuungsmöglich-
keiten, sei es über Institutionen oder durch Familie und 
Bekannte, in ländlichen Gemeinden die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt mit beeinflussen. 

Die Thematik der Abschlussgründe wird im folgenden 
Abschnitt in Bezug auf die unterschiedlichen Fallstruktu-
ren untersucht. 

7.3.2 Wege aus der Sozialhilfe nach Fallstruktur

Es ist bereits sichtbar geworden, dass für junge Frauen 
und Männer teilweise unterschiedliche Wege aus der 
Sozialhilfe führen. Junge Frauen haben vor allem eine 
höhere Mobilität und der Wohnortswechsel markiert den 
wichtigsten Beendigungsgrund. 18- bis 25-jährige Män-
ner vermögen sich hingegen etwas häufiger dank einer 
Verbesserung der Erwerbssituation von der Sozialhilfe 
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T14 Verteilung der Abschlussgründe bei unterstützten Personen, nach Altersklasse und Geschlecht

Abschlussgrund 18- bis 25-Jährige 26- bis 30-Jährige 41- bis 50-Jährige

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

Anzahl Personen (n = ) 1603 1394 962 1000 1499 1540

Verbesserung Erwerbssituation 32,2% 37,5% 32,5% 35,2% 33,0% 30,9%

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 24,3% 30,2% 23,8% 29,2% 21,8% 24,2%
Beschäftigungsmassnahme 1,2% 1,7% 1,4% 1,5% 1,6% 2,6%
Erhöhtes Erwerbseinkommen durch 
höheren Beschäftigungsgrad

3,1% 2,6% 4,1% 2,8% 4,6% 2,5%

Erhöhtes Erwerbseinkommen durch Stellenwechsel 
oder erhöhtes Erwerbseinkommen 
von anderen Haushaltsmitgliedern

3,5% 3,0% 3,2% 1,7% 5,0% 1,6%

Existenzsicherung durch andere Sozialleistungen 22,4% 27,4% 26,2% 26,6% 40,1% 37,8%

Sozialversicherungsleistungen 15,4% 21,0% 19,5% 21,7% 28,2% 28,1%
Bedarfsabhängige Leistungen 7,0% 6,3% 6,7% 4,9% 11,9% 9,8%

Beendigung der Zuständigkeit 32,1% 23,9% 30,0% 28,1% 17,7% 21,9%

Wechsel Wohnort 25,5% 15,4% 25,4% 19,3% 11,8% 14,1%
Kontaktabbruch 6,2% 7,9% 4,5% 8,2% 4,5% 6,1%
Todesfall 0,4% 0,6% 0,1% 0,6% 1,4% 1,6%
Anderes 13,3% 11,1% 11,4% 10,1% 9,2% 9,3%
Ausbildungsabschluss 1,0% 0,9% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Eheschliessung 1,9% 0,2% 1,8% 0,5% 0,5% 0,1%
Anderes 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%
Unbekannt 10,1% 9,9% 9,4% 9,3% 8,5% 8,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Basis: Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, SG, SO, VD, VS. Abgeschlossene Fälle, mit und ohne Leistungsbezug in Erhebungsperiode, inkl. Doppelzählungen auf Ebene Kanton.

Anmerkung: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone bei jungen Erwachsenen: 15,7%.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004
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abzulösen als junge Frauen. Zudem sind bei ihnen andere 
Sozialleistungen leicht häufiger. Diese geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede werden abschliessend dahingehend 
geprüft, wie weit sich darin unterschiedliche Zusammen-
setzungen der Unterstützungseinheiten ausdrücken. 

Veränderung der Erwerbssituation ist für Alleinerzie-
hende selten ein Ablösegrund
Eine Gliederung nach der rollenbezogenen Fallstruktur121

– unter Ausschluss der Fallstruktur «andere» – zeigt, wie 
weit in der Gruppe der jungen Frauen unterschiedliche 
Unterstützungseinheiten die Möglichkeiten der Ablösung 
von der Sozialhilfe beeinflussen. Die Grafik G11 orien-
tiert über diesen Zusammenhang, wobei die Datenbasis 
nur 16 Kantone umfasst. Der insgesamt geringere Anteil 
von Ablösungen der Frauen durch Verbesserung der Er-
werbssituation (gegenüber jungen Männern) ist nach 
Fallstruktur nochmals differenziert zu beurteilen: am 
häufigsten trägt die Veränderung der Erwerbssituation 
bei Paaren122, mit und ohne Kind(ern), sowie bei Ein-
Personen-Fällen zur Ablösung bei. Mindestens ein Drittel 
der jungen Frauen dieser Falltypen löst sich über diesen 
Weg von der Sozialhilfe ab. 

Hingegen ist diese Option für Alleinerziehende deut-
lich weniger bedeutsam. Nur gerade bei knapp einem 
Fünftel dieser jungen Frauen stellte die Veränderung der 
Erwerbssituation den Beendigungsgrund dar (19,2%). 
Werden die Optionen der Verbesserung der Erwerbssitu-
ation differenziert betrachtet, so ist die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit bei jungen allein erziehenden Frauen 
mit einem Anteil von 13,6% aller Ablösungen besonders 
tief. Dieser Befund ist wenig erstaunlich, denn Alleiner-
ziehende sind aufgrund der Kinderbetreuung in ihrem 
Spielraum eingeschränkt, ihre Erwerbssituation zu verän-
dern. Zudem ist daran zu erinnern, dass gerade diese 
Teilgruppe unter den jungen Sozialhilfebezügerinnen be-
reits überdurchschnittlich häufig erwerbstätig ist (siehe 
Abschnitt 5.5.1). 

Anders präsentieren sich die Verhältnisse bei der Be-
endigung der Zuständigkeit, die gerade in der Gruppe 
der Alleinerziehenden mit einem Anteil von 43,6% den 
wichtigsten Grund darstellt. Für junge Sozialhilfebezüge-
rinnen, die als Paare mit und ohne Kind(ern) unterstützt 
werden, liegt dieser Anteil bei 22,7% bzw. 25,6%. Eine 
differenziertere Analyse legt offen, dass bei Alleinerzie-
henden vor allem der Wohnortswechsel sehr bedeutsam 

121 Siehe Abschnitt 5.2.1.

122 Die Abschlussgründe und damit die Veränderung der Erwerbssituation 
beziehen sich auf die Unterstützungseinheit als ganze (siehe Abschnitt 
7.3.1).

ist, der bei 39,3% dieser jungen Frauen als Ablösungs-
grund erfasst ist. In den weiteren Typen der Fallstruktur 
sind Wohnortswechsel maximal für 25,0% (Ein-Perso-
nen-Fälle) der Hauptgrund. Gerade bei Wohnortswech-
seln ist jedoch offen, wie weit tatsächlich eine Sozialhil-
feablösung erfolgt oder die Unterstützung in einer 
anderen Gemeinde ihre Fortsetzung findet. Ebenso un-
klar bleiben dabei die Motive für den Wohnortswechsel, 
die z.B. auch mit der Nähe zu Eltern oder Verwandten 
zusammen hängen können.

Der Abschlussgrund mit der insgesamt dritthöchsten 
Bedeutung bei jungen Frauen ist die Existenzsicherung 
durch andere Sozialleistungen. In den vier berücksichtig-
ten Typen von Fallstrukturen bewegt sich dieser Anteil 
zwischen 12,5% (Alleinerziehende) und 23,8% (Fall-
struktur «Paare mit Kind(ern)»).123

Trotz eingeschränkter Datenlage legt diese Analyse 
bei jungen Frauen den Schluss nahe, dass die Verände-
rung der Erwerbstätigkeit den wichtigsten Grund für die 
Ablösung von der Sozialhilfe darstellt. Für Alleinerzie-
hende ist dieser Weg jedoch nur bedingt eine Option, da 
hier im Vergleich zu den übrigen unterstützten Personen 
deutlich seltener eine Ablösung erfolgt. Für die Existenz-
sicherung durch Sozialleistungen gilt dies ebenfalls, da 
Sozialversicherungsleistungen seltener verfügbar sind 
und andere bedarfsabhängige Sozialleistungen diese 
Lücke nur bedingt zu schliessen vermögen. Es bleibt der 
Wohnortswechsel als wichtigster Abschlussgrund für 
diese Gruppe, über dessen Logik letztlich nur Vermu-
tungen angestellt werden können124 und der – es sei 
nochmals daran erinnert – nicht zwingend mit einer Sozi-
alhilfeablösung gleichzusetzen ist.

Die Wege aus der Sozialhilfe können für junge Män-
ner nur eingeschränkt nach Fallstruktur aufgezeigt 
werden.125 Zumindest für die Ein-Personen-Fälle ist fest-
zustellen, dass junge Männer häufiger als allein unter-
stützte junge Frauen über die Veränderung der Erwerbs-
situation oder die Inanspruchnahme von anderen 
Sozialleistungen eine Sozialhilfeablösung erreichen.126

123 Diese Anteile kommen jedoch aufgrund unterschiedlicher Kombinati-
onen von Leistungssystemen zustande. Bei Alleinerziehenden führen 
bedarfsabhängige Sozialleistungen etwa gleich häufig wie Sozialversi-
cherungsleistungen zu Sozialhilfeablösungen. Bei den übrigen Typen von 
Fallstrukturen dominieren hingegen die Sozialversicherungsleistungen. 

124 Zum Beispiel unterschiedliche Praktiken der Sozialdienste oder Umzug 
zwecks Zugang zu einer besseren Infrastruktur (Kinderbetreuung).

125 Die Anzahl der jungen allein erziehenden Männer sowie derjenigen in 
Fallstrukturen von «Paaren» ist für eine Auswertung zu gering.

126 Datenbasis wie in Abbildung 11, insgesamt 767 junge Männer mit Fall-
struktur Ein-Personen-Fälle. 26,0% lösen sich über das Einsetzen ande-
rer Sozialleistungen von der Sozialhilfe ab, 40,9% über eine Veränderung 
der Erwerbssituation.
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Berufsausbildung bedeutsam für die Sozialhilfe-
ablösung über Erwerbsarbeit
Im Folgenden sei auf die Frage eingegangen, wie weit 
der Bildungsstand der jungen Frauen und Männer die 
Chancen beeinflusst, über eine Verbesserung der Er-
werbstätigkeit einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden. 
Die Antwort hierauf kann nur auf einer stark reduzierten 
Datenbasis erfolgen.127

Bei abgeschlossenen Fällen mit Angabe zur Bildung 
zeigt sich, dass bei jungen Frauen ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung bei 26,8% die Verbesserung der Er-
werbssituation den Hauptgrund für die Beendigung der 
Unterstützung darstellt, bei jungen Frauen mit nachobli-
gatorischer Ausbildung beträgt der Anteil 39,9%. Bei 
jungen Männern wirkt sich die Bildung weniger stark 
bzw. kaum aus: bei jungen Männer ohne abgeschlossene 
nachobligatorische Ausbildung führt die Verbesserung 
der Erwerbssituation in 40,0% der Fälle aus der Sozial-
hilfe gegenüber 43,2% bei Männern mit nachobligato-
rischer Ausbildung. Dies ist zumindest ein Indiz dafür, 
dass eine abgeschlossene nachobligatorische Bildung die 
Integration in den Arbeitsmarkt, und damit die Ablösung 
von der Sozialhilfe, v.a. bei jungen Frauen fördern kann.

127 Basis: abgeschlossene Fälle, inkl. Doppelzählungen auf Ebene Kanton, 
nur Antragsteller/innen (da der Bildungsstand ein Merkmal der unter-
stützten Personen ist, wird nur auf Antragstellende abgestellt). Ohne 
Kantone AI, BL, BS, FR, GE, JU, NE, SG, SO, VD, VS, ZH. Die Anzahl 
Personen mit gültigen Angaben zu Bildung und Abschlussgründen be-
trägt bei jungen Frauen 595 Personen, bei jungen Männern 518 Per-
sonen. Der Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone be-
trägt 27,7%.

Aufgrund der teilweise geringen Zahl an Personen 
mit Angaben zu Abschlussgründen sind weitere, detail-
lierte Analysen nicht zulässig. Anzumerken bleibt, dass 
die Ablösung von der Unterstützungsgemeinde faktisch 
nicht mit einer selbständigen Existenzsicherung unab-
hängig vom System der Sozialhilfe gleichzusetzen ist. 

Der hohe Anteil an Beendigungen der Zuständigkeit
und dabei insbesondere der Wohnortswechsel machen 
dies unmittelbar deutlich. Der Sozialhilfebezug kann in 
einer anderen Gemeinde ihren Fortgang nehmen. Aber 
auch die Veränderung der Erwerbssituation ist nicht 
zwingend als Erfolg zu bezeichnen. Denn es bleibt unbe-
rücksichtigt, wie nachhaltig solche Veränderungen sind 
und ob sie tatsächlich zu einer dauerhaften Ablösung 
führen. Insbesondere bleibt anzumerken, dass die Been-
digung der Unterstützung auch den Eintritt in neue Pro-
zesse der Prekarität und Unbeständigkeit bedeuten kann 
(vgl. Drilling 2004b).
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Verteilung der Beendigungsgründe bei jungen unterstützten Frauen, nach Fallstruktur G 11

© Bundesamt für Statistik (BFS)Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2004

Basis: Ohne Kantone AI, BL, BS, FR, GE, NE, SG, SO, VD, VS. Abgeschlossene Fälle, mit und ohne Leistungsbezug in Erhebungsperiode, inkl. Doppelzählungen auf Ebene Kanton.
Nur Personen in Privathaushalten.

Anmerkungen: Anteil fehlender Angaben der ausgewerteten Kantone: 16,2%. Ohne Fallstruktur «andere».
Zahl der Personen mit gültigen Angaben: 1174 Frauen (Ein-Personen-Fälle: 719; allein erziehend: 162; Paar mit Kind(ern): 161 Personen; Paar ohne Kind: 132).
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7.4  Vergleichende Zusammenfassung

18- bis 25-jährige Frauen in der Sozialhilfe sind …

… als allein Unterstützte im Vergleich zu Alleinerziehenden 18- bis 25-jährige allein 
unterstützte Frauen in der Sozialhilfe

18- bis 25-jährige allein
erziehende Frauen in der Sozialhilfe

seltener über ein Jahr lang sozialhilfebeziehend 
(abgeschlossene Fälle, 19-25 Jahre)

27,9% 49,7%

häufiger vollständig auf Sozialhilfe angewiesen 
(Deckungsquote = 1)

54,2% 38,1%

häufiger in der Situation, die Sozialhilfe durch Verbesserung
der Erwerbssituation zu verlassen

35,2% 19,2%

seltener in der Situation, die Sozialhilfe durch Beendigung
 der Zuständigkeit zu verlassen

31,6% 43,6%

… im Vergleich zu den 18- bis 25-jährigen Männern in der Sozialhilfe 18- bis 25-jährige Frauen 
in der Sozialhilfe

18- bis 25-jährige Männer 
in der Sozialhilfe

als Erwerbstätige häufiger höchstens 3 Monate unterstützt
(abgeschlossene Fälle, 19-25 Jahre)

34,7% 28,3%

als Nichterwerbspersonen häufiger über ein Jahr lang
sozialhilfebeziehend (abgeschlossene Fälle, 19-25 Jahre)

43,1% 32,6%

seltener vollständig auf Sozialhilfe angewiesen (Deckungsquote = 1) 46,5% 54,1%

seltener in der Situation, die Sozialhilfe durch Verbesserung 
der Erwerbssituation zu verlassen

32,2% 37,5%

seltener in der Situation, die Sozialhilfe durch Existenzsicherung 
durch andere Sozialleistungen zu verlassen

22,4% 27,4%

häufiger in der Situation, die Sozialhilfe durch Beendigung 
der Zuständigkeit zu verlassen

32,1% 23,9%

… im Vergleich zu den 26- bis 30-jährigen Frauen in der Sozialhilfe 18- bis 25-jährige Frauen 
in der Sozialhilfe

26- bis 30-jährige Frauen 
in der Sozialhilfe

häufiger vollständig auf Sozialhilfe angewiesen (Deckungsquote = 1) 46,5% 42,1%

als Alleinerziehende häufiger vollständig auf Sozialhilfe angewiesen 
(Deckungsquote = 1)

38,1% 27,7%

als allein unterstützte Personen seltener vollständig auf 
Sozialhilfe angewiesen (Deckungsquote = 1)

54,2% 60,0%

seltener in der Situation, die Sozialhilfe durch Existenzsicherung 
durch andere Sozialleistungen zu verlassen

22,4% 26,2%

… im Vergleich zu den 41- bis 50-jährigen Frauen in der Sozialhilfe 18- bis 25-jährige Frauen
in der Sozialhilfe

41- bis 50-jährige Frauen
in der Sozialhilfe

seltener über ein Jahr lang sozialhilfebeziehend 
(abgeschlossene Fälle, 19-25 Jahre)

31,8% 43,2%

häufiger vollständig auf Sozialhilfe angewiesen (Deckungsquote = 1) 46,5% 37,3%

als Alleinerziehende häufiger vollständig auf Sozialhilfe angewiesen 
(Deckungsquote = 1)

38,1% 24,4%

als allein unterstützte Personen seltener vollständig 
auf Sozialhilfe angewiesen (Deckungsquote = 1)

54,2% 68,2%

seltener in der Situation, die Sozialhilfe durch Existenzsicherung
durch andere Sozialleistungen zu verlassen

22,4% 40,1%

häufiger in der Situation, die Sozialhilfe durch Beendigung 
der Zuständigkeit zu verlassen

32,1% 17,7%
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Ausgangsfragestellung der vorliegenden Studie war es, 
inwieweit junge Frauen ein erhöhtes Sozialhilferisiko auf-
weisen. Auf Basis der Sozialhilfestatistik des Jahres 2004 
ergibt sich, dass gesamtschweizerisch (ohne Kanton 
Neuenburg) 4,3% der 18- bis 25-jährigen Frauen Leis-
tungen der Sozialhilfe beziehen und damit häufiger auf 
dieses letzte soziale Sicherungssystem angewiesen sind 
als die gleichaltrigen Männer (Sozialhilfequote von 
3,8%). Junge Frauen sind damit innerhalb einer Alters-
gruppe besonders gefährdet, die nach den Kindern und 
Jugendlichen jene Altersklasse mit dem höchsten Sozial-
hilferisiko darstellt.

Noch in den 1990er Jahren sind die jungen Erwachse-
nen oder gar die jungen Frauen kaum als eigenständige 
und besondere Gruppe mit hoher oder spezifischer Ar-
mutsgefährdung anerkannt worden. Die Ergebnisse die-
ser Studie unterstreichen, dass hier zu Recht ein Umden-
ken gefordert ist, das teilweise auch stattgefunden hat. 
Dies ist nicht nur deshalb eine Notwendigkeit, weil sich 
junge Erwachsene mit Sozialhilfebezug bei drohender 
chronischer Abhängigkeit besonders kostenintensiv aus-
wirken (vgl. Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) 2006). Junge Frauen wie auch junge Erwachsene 
weisen auch eigenständige Risikofaktoren auf, welche 
wiederum Hinweise liefern können, wo mögliche An-
satzpunkte zur Vermeidung oder zur Beendigung ihrer 
Sozialhilfeabhängigkeit liegen. Überlegungen dazu seien 
im Folgenden kurz skizziert. Zunächst wird diese Diskus-
sion in Bezug auf das Profil junger Frauen geführt (Ab-
schnitt 8.1). In einem weiteren Abschnitt werden die al-
tersspezifischen Unterschiede gegenüber älteren 
Sozialhilfebezügerinnen ausgeführt und hierbei ergän-
zend auch Ergebnisse zu den 31- bis 40-jährigen Frauen 
berücksichtigt (Abschnitt 8.2). Abschliessend erfolgt eine 
Würdigung der Datenbasis im Hinblick auf die Diskus-
sion möglicher Massnahmen (Abschnitt 8.3).

8.1 Ansatzpunkte aus dem Profil 
der jungen Frauen

Aufgrund der Auswertungen entsteht ein vielfältiges 
Bild, wer die jungen Frauen sind, die im Jahr 2004 Sozi-
alhilfe bezogen haben. Der Blick auf diese Personen-
gruppe entspricht in verschiedener Hinsicht einer Mo-
mentaufnahme, da über den Weg in die Sozialhilfe wie 
auch über Stationen nach einer möglichen Beendigung 
der Unterstützung kaum Informationen vorliegen. Damit 
entfallen jedoch auch wesentliche Hinweise darauf, wo 
im Vorfeld einer Sozialhilfeunterstützung Weichen an-
ders zu stellen wären und welche Bedingungen nicht nur 
eine vorübergehende, sondern eine nachhaltige Ab-
lösung von diesem Sicherungssystem fördern. 

Es bleibt eine Querschnittsanalyse zum Kreis der aktu-
ellen Sozialhilfebezüger/innen, dessen Zusammenset-
zung jedoch nicht nur Ergebnis personenbezogener Risi-
komerkmale, sondern auch struktureller Gegebenheiten 
in der Gesellschaft ist. Die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen haben sich offensichtlich in den vergangenen 
Jahren in eine Richtung verändert, dass junge Frauen 
und auch junge Männer – und nicht nur sie – allgemein 
vermehrt Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Auch wenn 
die hier verwendete Datenbasis diesen Trend nicht nach-
zuzeichnen vermag, liefern andere Studien Hinweise auf 
eine Verschärfung der Situation (vgl. z.B. Salzgeber 
2006). Dass junge Frauen häufiger Sozialhilfe beziehen, 
ist zunächst mit der Modernisierung der Lebensformen 
in Verbindung zu bringen. Die Auflösung bürgerlicher 
Lebensformen und die Erosion von informellen Unter-
stützungsnetzwerken führen offensichtlich dazu, dass 
junge Frauen bei prekären Existenzbedingungen weniger 
auf die Tragfähigkeit sozialer Netze zählen können, 
sondern stärker unmittelbar auf staatliche Unterstützung 
angewiesen sind. Diese These kann einerseits insofern 
begründet werden, als die unterschiedlichen kantonalen 
Sozialhilferisiken von jungen Frauen und Männern mit 
dem Wandel der Lebensformen – bemessen über den 
Individualisierungsindex (siehe Abschnitt 6.1) – in Ver-

FAZIT

8 Fazit
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bindung stehen. Andererseits dürfte die hohe räumliche 
Mobilität von jungen Sozialhilfebezügerinnen als Indiz 
dafür gelten, dass offensichtlich vermehrt Ablösungen 
vom Elternhaus erfolgen und eigenständige Lebens-
formen angestrebt werden. Drilling (2005) zeigt bei jun-
gen Erwachsenen mit Sozialhilfebezug, dass zwei Drittel 
von ihnen aus Trennungsfamilien stammen und Bezie-
hungsabbrüche zu Eltern(-teilen) häufig sind. Auch wenn 
die vorliegende Studie die Gründe für das Mobilitätsver-
halten wie auch das verfügbare soziale Kapital der 18- 
bis 25-Jährigen nicht zu erfassen vermag, so dürften 
diese beiden Faktoren mit entscheiden, wie weit ein 
ungedeckter Existenzbedarf bei jungen Erwachsenen 
tatsächlich auch an die Sozialhilfe adressiert wird.

Damit ist unmittelbar eine weitere gesellschaftliche 
Problematik verbunden, nämlich dass die Beteiligung an 
Erwerbsarbeit die zentrale Grundlage für die Sicherung 
der Existenz darstellt. Gerade junge Frauen und Männer 
können hier nicht von alternativen Einkommensanteilen 
profitieren, wie sie etwa durch die Alterssicherung für die 
ältere Bevölkerung in der Schweiz besteht. Dies zeigt sich 
darin, dass die Sozialhilfe bei mehr als jeder zweiten jun-
gen Frau, die nicht erwerbstätig ist, den gesamten Unter-
stützungsbedarf des jeweiligen Falles deckt. Junge Er-
wachsene sind auch eine Gruppe, die kaum auf 
finanzielle Reserven bauen kann, um allenfalls kurzzeitige 
Einkommensausfälle zu kompensieren. Entsprechend 
schlägt der Ausschluss vom Arbeitsmarkt tendenziell un-
mittelbar auf einen Bezug von Sozialhilfe durch und die 
Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Arbeitsstellen 
und der konjunkturellen Lage der Wirtschaft ist gross. 
Dies lässt sich dadurch erhärten, dass der Anteil der Sozi-
alhilfebeziehenden unter jungen Frauen und Männern in 
den einzelnen Kantonen mit der Jugendarbeitslosenquote
des Jahres 2004 positiv korreliert. Folgerichtig konzent-
riert sich die Diskussion um mögliche Massnahmen zur 
Verbesserung der Situation von jungen Erwachsenen auf 
bessere Integrationschancen in den Arbeits- und Bil-
dungsmarkt (vgl. Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) 2006; Städteinitiative Sozialpolitik 2005). 

Wie weit diese Vorschläge die Risikolagen junger 
Frauen ausreichend aufgreifen können, soll hier erläutert 
werden. Der Begriff des Sozialhilferisikos ist im Fol-
genden so konzipiert, dass ein Merkmal in der Sozial-
hilfeklientel häufiger als in der gleichaltrigen Wohnbe-
völkerung auftritt. Dieser Sachverhalt trifft zunächst auf 
Nichterwerbspersonen und Erwerbslose zu. Unter den 
jungen Frauen mit Sozialhilfebezug machen Nichter-
werbspersonen 29,9% aus. Aufgrund einer laufenden 

Ausbildung, von Kinderbetreuungsverpflichtungen oder 
aus anderen Gründen sind sie nicht erwerbstätig. In der 
gleichen Gruppe in der Gesamtbevölkerung beträgt die-
ser Anteil an Nichterwerbspersonen 17,2%. Bei den Er-
werbslosen ist die Diskrepanz noch markanter, da hier 
39,6% der jungen Sozialhilfebezügerinnen als erwerbslos 
gelten, während dieser Erwerbsstatus 4,2% der jungen 
Frauen in der Wohnbevölkerung kennzeichnet. Insbe-
sondere Arbeitslosigkeit ist somit ein entscheidender 
Risikofaktor, der auch bei jungen Männern einen Sozial-
hilfebezug wahrscheinlich macht.

Demgegenüber weisen erwerbstätige junge Frauen 
und Männer, inklusive Lehrlinge, ein erheblich geringeres 
Risiko auf, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Denn ge-
genüber der Wohnbevölkerung bilden sie in der Sozial-
hilfeklientel unterdurchschnittlich grosse Teilgruppen. 
Dieses Faktum legt nahe, Ansatzpunkte für eine Verbes-
serung der Situation junger Frauen im besseren Zugang
zum Arbeitsmarkt zu sehen. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass in dieser Phase ein doppelter Übergang 
zu bewältigen ist, als Schritt von der obligatorischen 
Schulbildung in die Berufsausbildung und als Schritt von 
der nachobligatorischen Ausbildung in den Arbeitsmarkt. 
Welche Transition sich besonders auf den Sozialhilfebe-
zug auswirkt, lässt sich zumindest teilweise ermitteln. 
Denn unter den erwerbslosen jungen Frauen bildet jene 
Gruppe die Mehrheit, welche über keinen nachobligato-
rischen Bildungsabschluss verfügt (63,1% der erwerbslo-
sen 18- bis 25-jährigen Frauen), während rund ein Drit-
tel (36,9%) einen entsprechenden Abschluss (inkl. 
Anlehre) hat. Damit wird deutlich, dass die erwerbslosen 
jungen Frauen mehrheitlich den Schritt in eine Berufs-
ausbildung nicht vollzogen haben. 

In diesem Zusammenhang markiert der Bildungsstand
der jungen Erwachsenen ein weiteres gewichtiges Sozial-
hilferisiko. Dies erschliesst sich aus der Gegenüberstel-
lung des Ausbildungsprofils der jungen Frauen in der 
Sozialhilfe mit demjenigen der 18- bis 25-jährigen Wohn-
bevölkerung. Während 29,8% der jungen Frauen 
gemäss Volkszählung 2000 über keinen nachobligato-
rischen Bildungsabschluss verfügen, beträgt dieser Anteil 
unter den weiblichen Sozialhilfebeziehenden 62,9%. Bei 
den Männern sind ähnliche Relationen festzustellen, 
womit sich bestätigt, dass mangelnde Bildung ein zen-
traler Faktor ist, der die Sozialhilfeabhängigkeit begüns-
tigt. Unzureichende Bildung setzt junge Erwachsene 
einem erhöhten Risiko der Erwerbslosigkeit aus (vgl. 
AMOSA 2004, 21) und schafft auch ungünstige Voraus-
setzungen, den Lebensunterhalt vollständig aus einem 
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Erwerbseinkommen bestreiten zu können. Die Forde-
rung, dass jungen Frauen und Männern der Zugang zu 
einer nachobligatorischen Ausbildung ermöglicht werden 
soll128, wird durch die vorliegende Analyse gestützt. 

Diese Forderung führt in der Praxis der Sozialhilfe je-
doch auch zur Frage, wie weit einer Ablösung von der 
Sozialhilfe durch eine Erwerbstätigkeit, die oft prekäre 
Züge annehmen kann, der Vorrang zu geben ist gegenü-
ber der Strategie, den Abschluss einer beruflichen Ausbil-
dung zu ermöglichen (vgl. Schweizerische Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS) 2006). Dies ist umso mehr zu beto-
nen, da trotz des hohen Anteils an jungen Frauen ohne 
Berufsausbildung nur ein verhältnismässig geringer 
Anteil der Sozialhilfebezügerinnen (knapp 13%) eine 
Berufslehre absolviert. Die Frage ist insbesondere bei 
jungen Frauen bedeutsam, da die mangelnde Bildung für 
sie offensichtlich eine grössere Arbeitsmarkthürde dar-
stellt als für junge Männer. Zumindest lässt sich das aus 
dem Resultat ableiten, dass erwerbstätige junge Sozial-
hilfebezügerinnen seltener über keine abgeschlossene 
Ausbildung verfügen als junge Sozialhilfebezüger. 

Gleichzeitig ist jedoch auch festzuhalten, dass eine 
nachobligatorische Bildung nicht in jedem Fall vor einem 
Bezug von Sozialhilfe bewahrt. Immerhin weist mehr als 
ein Drittel der jungen unterstützen Frauen (37,1%) einen
nachobligatorischen Bildungsabschluss auf. Die Bemüh-
ungen sind also nicht nur beim Übergang in die nachobli-
gatorischen Ausbildungsbereiche zu verstärken, sondern 
auch beim Übertritt in den primären Arbeitsmarkt. Dies gilt 
insbesondere für junge Ausländerinnen. Bei ihnen ist der 
Anteil (67,5%) an Personen ohne nachobligatorische Aus-
bildungsabschlüsse zwar leicht höher. Das Ausbildungspro-
fil ausländischer 18- bis 25-jähriger Bezügerinnen vermag 
jedoch das insgesamt doppelt so hohe relative Sozialhilfe-
risiko dieser Gruppe im Vergleich zu jungen Schweize-
rinnen nicht zu erklären. Hier sind weitere arbeitsmarktbe-
zogene Hürden bis hin zu aktiver Diskriminierung von 
ausländischen Personen (vgl. Detzel, Guggisberg & Spycher 
2006) zu beachten, die durch einen Bildungsabschluss
allein nicht zu überwinden sind.

Die Sozialhilfedaten 2004 zeigen, dass auch eine 
Erwerbstätigkeit letztlich nicht vor dem Gang zur Sozial-
hilfe bewahren kann. Zwar weisen die erwerbstätigen 
jungen Frauen und Männer – wie erwähnt – ein erheb-
lich geringeres Sozialhilferisiko auf, doch kann die Sozial-
hilfe auch in diesem Fall unterstützend notwendig sein. 
Immerhin sind 30,5% der jungen Frauen mit Sozialhilfe-
bezug erwerbstätig.

128 Zum Beispiel die Forderung nach einer Ausbildungspflicht bis 18 Jahre 
(vgl. Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 2006).

Es steht jedoch ein grosser Anteil der Sozialhilfebezie-
henden in einem Ausbildungsverhältnis (Lehrlinge): Von 
den 18- bis 25-jährigen Frauen sind 12,4% in einem 
Ausbildungsverhältnis (18- bis 25-jährige Männer: 
14,3%) und 18,1% sind übrige erwerbstätige Personen 
(18- bis 25-jährige Männer: 15,2%). Eine eigentliche
«Working Poor»-Problematik kann bei mindestens 
16,0% der erwerbstätigen jungen Frauen vermutet 
werden, da sie nicht Lehrlinge sind und gleichzeitig einer 
Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Bei den erwerbstäti-
gen jungen Männern ist der Anteil der Nicht-Lehrlinge 
mit einem Vollzeitpensum mit 24,6% höher.

Im Hinblick auf eine Verbesserung der Erwerbssitua-
tion ist festzustellen, dass unter Einschluss von Lehrlin-
gen insgesamt 57,1% der erwerbstätigen jungen Frauen 
ein Vollzeitpensum aufweisen und entsprechend in den 
Möglichkeiten limitiert sind, eine Sozialhilfeablösung 
durch eine Pensenerhöhung zu bewerkstelligen. Von 
einer gleichen Problematik ist bei jungen Frauen auszu-
gehen, die als Alleinerziehende unterstützt werden. 
Erwerbstätigkeit (ausserhalb eines Ausbildungsverhält-
nisses) bedeutet für sie praktisch ausschliesslich Teilzeit-
anstellungen (87,9%). Auch ihnen dürfte – aufgrund 
von Verpflichtungen in der Kinderbetreuung – der Weg 
aus der Sozialhilfe über eine Pensenerhöhung nur be-
dingt möglich sein.

Die Analyse der Fallstruktur zeigt gewissermassen, bei 
welchen Personenkonstellationen sich diese Risiken des 
Eintritts in die Sozialhilfe manifestieren. Den grössten 
Anteil unter den jungen Frauen und Männern machen 
die Ein-Personen-Fälle mit 46,7% bzw. 66,6% der un-
terstützten Personen aus. Vergleicht man diese Anteile 
mit dem Prozentsatz allein stehender Personen gemäss 
Volkszählung, dann ist von einem erhöhten Sozialhilferi-
siko der Alleinstehenden auszugehen. Massnahmen zu-
gunsten dieser Personengruppe sollten vor allem auf die 
Bereiche Bildung und Arbeitsintegration abzielen, denn 
bei rund einem Drittel dieser jungen Frauen (Ein-Perso-
nen-Fälle) ist eine Verbesserung der Erwerbssituation der 
Hauptgrund für eine Beendigung der Unterstützung. 
Gerade in dieser Gruppe dürften jedoch sehr vielfältige 
Problematiken auch jenseits der beruflichen Integration 
eine Rolle spielen.

Die Beendigungsgründe von jungen Frauen in den 
Konstellationen «Paare ohne Kind» und «Paare mit 
Kind(ern)» weisen in eine analoge Richtung; die Verbes-
serung der Erwerbssituation ist hier der dominierende 
Weg für eine Beendigung der Unterstützung. Zugleich ist 
anzumerken, dass die Konstellation «Paare ohne Kind» 
weder ein überdurchschnittliches Sozialhilferisiko unter 
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den jungen Frauen (und Männern) begründet, noch be-
sonders häufig auf junge Sozialhilfebezügerinnen zutrifft. 
Gehören junge Frauen zu einer Paarkonstellation mit 
einem oder mehreren Kind(ern), dann ist von einem 
leicht überdurchschnittlichen Sozialhilferisiko auszuge-
hen, was jedoch auch für junge Männer gilt.

Junge Frauen sind jedoch entschieden gefährdeter, 
wenn sie zu den allein erziehenden Frauen zählen. Be-
trachtet man junge Frauen, die mit einem minderjäh-
rigen Kind (oder mehreren minderjährigen Kindern) un-
terstützt werden, so machen Alleinerziehende 18,7% der 
jungen Sozialhilfebezügerinnen aus. Deren Sozialhilferi-
siko dürfte als sehr hoch einzustufen sein, wenngleich es 
aus methodischen Gründen nicht kalkulierbar ist. Denn 
hier zeigt sich eine Personengruppe, die nicht sehr um-
fangreich sein mag, jedoch fast zwangsläufig auf eine 
Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen scheint. 
Offensichtlich kombiniert sich ein erhöhter Existenz-
bedarf mit – wegen Kinderbetreuungsaufgaben – ein-
geschränkten Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit. Bei 
dieser Gruppe manifestiert sich auch das geschlechtsspe-
zifische Risiko der Verantwortung für die Kinderbetreu-
ung, denn in dieser Gruppe der «allein erziehenden» 
jungen Erwachsenen beträgt der Anteil der Männer nur 
1,1%. Ein geschlechtsspezifisches Risiko ist – wenngleich 
im geringeren Umfang – auch im Falle einer Scheidung 
zu konstatieren. In diesem Fall tragen junge Frauen ein 
fast doppelt so hohes Sozialhilferisiko wie junge Männer 
(Faktor 1.8).

Diese Erläuterungen zu den Sozialhilferisiken verdeut-
lichen, dass der Bezug von Sozialhilfe auch durch die 
Ausgestaltung anderer sozialer Sicherungssysteme be-
stimmt ist. Unter den jungen Erwachsenen mit Sozialhilfe-
bezug sind etwa Arbeitslose, Lehrlinge, geschiedene Per-
sonen und Alleinerziehende auszumachen. Offensichtlich 
fallen verschiedene Personengruppen durch das vorgela-
gerte Netz der Sozialen Sicherheit und finden sich in der 
Sozialhilfe wieder. Sicherungssysteme wie Arbeitslosen-
versicherung, das Stipendienwesen oder kinder- und 
familienbezogene Unterstützungsleistungen vermögen 
dies – zumindest längerfristig – nicht zu verhindern. 
Damit stellt sich die Frage nach der Funktionalität dieser 
Sicherungssysteme und der ausreichenden Absicherung 
von Risiken in der Lebensphase junger Erwachsener. 

Die Frage ist auch deshalb von Relevanz, weil vorge-
lagerte Sicherungssysteme auch einen Weg aus der Sozi-
alhilfe weisen können. Gerade für Personenkonstellati-
onen mit jungen Frauen ist dies etwas seltener der Fall 
als bei Konstellationen mit jungen Männern, insbeson-
dere was Sozialversicherungsleistungen betrifft. Mit 

Anpassungen in den Sicherungssystemen könnte dieser 
Anteil erhöht werden. Beispielhaft sei erwähnt, dass 
gerade bei allein erziehenden Frauen der Abschluss der 
Sozialhilfeunterstützung nur in 12,5% der Fälle auf die 
Existenzsicherung durch andere Sozialleistungen zurück-
zuführen ist. Eine Stärkung der Sicherung wäre beson-
ders wichtig, weil es gerade dieser Gruppe junger Frauen 
am wenigsten gelingt, die Sozialhilfeunterstützung auf-
grund einer Verbesserung der Erwerbssituation zu been-
den und die daher insgesamt den höchsten Anteil an 
Langzeitbezügen bis zu einem Fallabschluss aufweist.

8.2 Hinweise auf altersspezifische Faktoren

Bei den jungen Frauen sind die Verbesserung des Bil-
dungsstandes, die Unterstützung beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt sowie die Kompensation besonderer Risiko-
lagen – insbesondere bei Verpflichtungen in der Kinder-
betreuung – mögliche Ansatzpunkte für eine Reduktion 
des Sozialhilferisikos wie auch zur Erleichterung der 
Ablösung von der Sozialhilfe.

Die Folgerungen basieren wesentlich auf der Analyse 
der Situation junger Frauen und Männer mit Sozialhilfe-
bezug. Wie weit diese Überlegungen altersgruppenüber-
greifend gelten oder ob bei älteren Sozialhilfebezüge-
rinnen Verschiebungen der Sozialhilferisiken festzustellen 
sind, soll in diesem Abschnitt thematisiert werden. In 
Ergänzung zu den bisherigen Vergleichsgruppen der 
26- bis 30-jährigen und 41- bis 50-jährigen Frauen wird 
auch erstmals die Gruppe der 31- bis 40-jährigen Frauen 
einbezogen, um eine lückenlose Entwicklung über die 
Altersphase der jungen Erwachsenen hinaus bis zum 50. 
Lebensjahr nachzeichnen zu können.

Von allen diesen Altersgruppen tragen die jungen 
Frauen das höchste Sozialhilferisiko. Ihre Sozialhilfe-
quote von 4,3% reduziert sich bei den 26- bis 30-jäh-
rigen Frauen auf 3,7%, was auch der Sozialhilfequote 
der 31- bis 40-jährigen Frauen entspricht, bei den 
41- bis 50-jährigen Frauen liegt sie bei 3,1%.

Die Veränderung der Sozialhilfequote geht mit einer 
erheblichen Verschiebung der Zusammensetzung der 
Fallstruktur einher. Während bei jungen Frauen als 
Einzelpersonen unterstützte Personen die dominierende 
Gruppe bilden, verändert sich dies mit zunehmendem 
Alter markant. Der Anteil der Ein-Personen-Fälle geht 
von 46,7% bei den jungen Frauen auf 26,2% bei den 
26- bis 30-jährigen Frauen und 20,6% bei den 31- bis 
40-jährigen Frauen zurück. Erst in der Altersgruppe der 
41- bis 50-jährigen Frauen ist diese Gruppe wieder 
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bedeutsamer (31,2%). Die Unterstützung verschiebt sich 
vor allem hin zu Konstellationen mit Kindern. Der Anteil 
von Alleinerziehenden beträgt unter den jungen Frauen 
18,7%129. Bei den 26- bis 30-jährigen Frauen beträgt 
deren Anteil bereits 37,7% und unter den 31- bis 40-jäh-
rigen Frauen ist schliesslich fast jede zweite Frau dieser 
Gruppe zugehörig (47,1%). Selbst bei den 41- bis 50-
jährigen Frauen bilden Angehörige dieses Falltyps noch 
immer die grösste Gruppe (35,2%). Weniger deutlich ist 
die Zunahme von «Paaren mit Kind(ern)», die bei den 
26- bis 30-jährigen und 31- bis 40-jährigen Frauen am 
stärksten vertreten sind (von 13,1% auf 27,0% bzw. 
27,3%).

Die Unterstützungskonstellation «allein erziehend» 
markiert jedoch nicht nur einen altersspezifischen Unter-
schied, sondern ist erheblich geschlechtsspezifisch ge-
prägt. In den untersuchten Altersklassen zwischen
26 und 50 Jahren sind unter den unterstützten Männern 
maximal 3,0% dieser Fallstruktur zuzurechnen. Damit 
wird deutlich, dass eine bessere finanzielle Absicherung 
von Alleinerziehenden durch andere Sozialleistungen 
oder die Verbesserung von Angeboten zur Verknüpfung 
von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung nicht nur bei 
jungen Frauen zur Vermeidung eines Sozialhilfebezugs 
beitragen könnten, sondern auch für ältere Frauen von 
Bedeutung sind.

Mit der Zunahme des Falltyps «allein erziehend» ist 
auch ein Anstieg von geschiedenen Frauen verbunden. 
Unter den 26- bis 30-jährigen Frauen mit Sozialhilfebe-
zug macht deren Anteil 9,3% und unter den 31- bis 
40-jährigen Frauen 22,2% aus. Während unter den jun-
gen Sozialhilfebezügerinnen geschiedene Frauen noch 
marginal sind (1,7%), macht diese Gruppe bei den 
41- bis 50-jährigen Frauen bereits 32,1% aus. Das ge-
schlechtsspezifische Risiko, bei einer Scheidung an die 
Sozialhilfe verwiesen zu sein, erhöht sich jedoch nicht. 
Das Sozialhilferisiko der Frauen bei einer Scheidung ist 
zwar durchwegs höher als bei Männern. Da jedoch auch 
unter den 41- bis 50-jährigen Männern 20,3% geschie-
dene Männer festzustellen sind, reduziert sich das rela-
tive Risiko von 1,8 bei jungen Frauen bis auf 1,2 für 
41- bis 50-jährige Frauen.

Die mangelnde Berufsausbildung als Risikofaktor für 
einen Sozialhilfebezug zeigt folgende Entwicklung. Unter 
den jungen Frauen beträgt der Anteil der Sozialhilfebe-
zügerinnen ohne Berufsausbildung 62,9%.

129 Berechnung bei den 18- bis 25-Jährigen auf Basis der rollenbezogenen 
Fallstruktur, bei den übrigen Altersgruppen auf Basis der haushaltsbezo-
genen Fallstruktur (siehe Abschnitt 5.2.1).

In den Altersgruppen der 26- bis 30- und 31- bis 40-
jährigen Frauen ist der Anteil jener, die über keine Be-
rufsausbildung verfügen, geringer (47,3% bzw. 46,6%). 
Auch unter den 41- bis 50-jährigen Frauen verfügt jede 
zweite Sozialhilfebezügerin über keine Berufsausbildung 
(49,9%). Das Sozialhilferisiko wegen mangelnder Bil-
dung behält jedoch seine Gültigkeit, da auch in diesen 
Altersgruppen der Anteil der Personen ohne Berufsaus-
bildung in der Sozialhilfeklientel grösser ist als in der 
Bevölkerung. Investitionen in die Berufsausbildung der 
jungen Frauen sind damit nicht nur eine Massnahme, um 
in der Altersphase junger Erwachsener den Sozialhilfebe-
zug zu vermeiden, sondern reduzieren auch die Wahr-
scheinlichkeit einer später in der Biographie angesiedel-
ten Unterstützung durch die Sozialhilfe.

Während bei den 26- bis 30-jährigen und den 41- 
bis 50-jährigen Frauen in der Sozialhilfe der Anteil der 
Erwerbstätigen in Grössenordungen wie bei den jungen 
Frauen liegt (rund 31 bis 35%), ist er bei den 31- bis 40-
jährigen Sozialhilfebezügerinnen mit 37,9% etwas höher. 
Gleichzeitig ist vor allem in dieser Altersgruppe der Anteil 
der Erwerbslosen geringer. Die dominierende Form der 
Erwerbsbeteiligung ist jedoch eindeutig die Teilzeitbe-
schäftigung, die mit zunehmendem Alter ansteigt. Darin 
hält sich ein markanter geschlechtsspezifischer Unter-
schied über alle untersuchten Altersklassen hinweg, in-
dem Teilzeitanstellungen bei den erwerbstätigen Sozial-
hilfebezügerinnen deutlich häufiger sind als bei erwerbs-
tätigen Sozialhilfebezügern. Bezüglich des Erwerbsstatus 
findet mit zunehmendem Alter eine Verschiebung zu 
Nichterwerbspersonen statt. Von einem Anteil von 
29,9% unter den jungen Frauen nehmen Nichterwerbs-
personen auf 38,6% bei den 26- bis 30-jährigen Frauen 
zu, bevor wieder ein leichter Rückgang feststellbar ist 
(31- bis 40-jährige Frauen: 36,4%; 41- bis 50-jährige 
Frauen: 34,4%).

Die Möglichkeiten in Bezug auf den Arbeitsmarkt sind 
vor allem im Hinblick auf mögliche Wege aus der Sozial-
hilfe von Interesse. Es zeigt sich, dass ein Ausstieg aus 
der Sozialhilfe über alle Altersklassen hinweg praktisch 
gleich häufig über eine Verbesserung der Erwerbssitua-
tion, die von einem Mitglied der Unterstützungseinheit 
realisiert wird, gelingt. Führt bei 32,3% der jungen 
Frauen dieser Weg zu einer Sozialhilfeablösung, so gilt 
dies auch für die 26- bis 30-jährigen (32,5%) und die 
41- bis 50-jährigen Frauen (33,0%). Bei den 31- bis 
40-jährigen Sozialhilfebezügerinnen ist ein leicht er-
höhter Anteil von 36,2% feststellbar. Dies bedeutet, dass 
trotz höherem Bildungsstand bei älteren Sozialhilfebezü-
gerinnen der Arbeitsmarkt kaum häufiger Optionen für 

FAZIT
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eine Sozialhilfeablösung eröffnet. Wesentlich entschei-
dender ist hier der Rückgriff auf andere Sozialleistungen. 
Denn während unter den jungen Frauen weniger als ein 
Viertel (22,4%) über neue bzw. veränderte Unterstüt-
zungsleistungen von Sicherungssystemen den Weg aus 
der Sozialhilfe findet, steigt dieser Anteil bei den 26- bis 
30-jährigen Frauen auf 26,2% und bei den 31- bis 
40-jährigen auf 28,6%. Bei den 41- bis 50-jährigen ist 
dies bei zwei Fünfteln der Personen der Beendigungs-
grund für die Sozialhilfeunterstützung (40,1%). Diese 
Zunahme hat wesentlich damit zu tun, dass vermehrt 
Ansprüche an Sozialversicherungen geltend gemacht 
werden können.

Damit sei nochmals – unter dem Blickwinkel des Le-
benslaufs – thematisiert, dass letztlich auch der Verbleib 
in der Sozialhilfe durch vorgelagerte Sicherungssysteme 
beeinflusst wird. Das aktuelle sozialstaatliche Zusam-
menspiel verschiedener solcher Systeme führt offensicht-
lich dazu, dass junge Frauen darin viel seltener als ältere 
Frauen die Möglichkeit erhalten, eine Sozialhilfeablösung 
zu realisieren. Gleichzeitig ist die Verbesserung der Er-
werbssituation im Gegenzug ein Weg, der vor allem jun-
gen Frauen nur bedingt offen steht.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass junge 
Frauen Gefährdungen mit jungen Männern wie auch mit 
älteren Frauen teilen. Ansatzpunkte für Massnahmen er-
geben sich somit aus der Berücksichtigung altersphasen-
spezifischer Risikomerkmale, welche junge Frauen und 
Männer insbesondere in Bezug auf mangelnde Bildung 
und fehlender Erwerbstätigkeit teilen. Ergänzend ist je-
doch auch die Absicherung durch vorgelagerte Siche-
rungssysteme zu erwähnen, die jungen Erwachsenen sel-
tener eine Sozialhilfeablösung ermöglichen können. 
Zugleich sind jedoch auch geschlechtsspezifisch geprägte 
Risikofaktoren bedeutsam, welche sich bei jungen Sozial-
hilfebezügerinnen bereits zeigen und sich bei älteren 
Frauen gar verstärken. Ansatzpunkte sind hier bei pre-
kären Formen der Arbeitsmarktintegration zu sehen, die 
sich insbesondere in Teilzeitanstellungen manifestieren. 
Zugleich sind Scheidungen oder die Verantwortung für 
ein oder mehrere Kinder als Alleinerziehende Risikofak-
toren, die in erster Linie in weiblichen Lebensläufen zu 
einem Sozialhilfebezug führen.  

8.3 Anmerkungen zur Datenbasis

Abschliessend sollen auch einige Bemerkungen zur Da-
tenbasis angeführt werden. Die Schweizerische Sozialhil-
festatistik bietet die grosse Chance, im Sinne eines Moni-
torings Veränderungen in der Zahl der unterstützen 
Personen, deren Nutzung der Sozialhilfe, räumliche Kon-
zentrationen und die Zusammensetzung der unterstüt-
zen Personen beobachtbar zu machen. Es ist als sinnvoll 
zu erachten, die Informationen an der Basis zu erfassen, 
nämlich bei den zuständigen Stellen in den Gemeinden 
und Kantonen. Der daraus resultierende Charakter einer 
«Administrativstatistik» hat jedoch zur Folge, dass zuver-
lässige Angaben vor allem für die jeweilige Unterstüt-
zungsperiode der zuständigen Gemeinde vorliegen. 

Aus einer biographischen Perspektive der Betroffenen 
können damit wichtige Elemente verborgen bleiben. Eine 
zentrale Frage, welche die vorliegende Studie nicht aus-
leuchten konnte, ist die Vererbung von Armut bzw. der 
Sozialhilfeabhängigkeit. Gerade in der Gruppe der jun-
gen Erwachsenen ist von Interesse, wie weit eine Sozial-
hilfeunterstützung fortgesetzt wird, die bereits in der 
Kinder- und Jugendphase bestanden hat. Drilling (2005) 
weist auf Basis der Sozialhilfeklientel der Stadt Basel dar-
auf hin, dass fast ein Drittel der jungen Erwachsenen aus 
Familien stammen, die selbst Sozialhilfe bezogen haben. 
Würde die Sozialhilfestatistik die These einer Weitergabe 
von Armut (zu Lebensgeschichten, vgl. Ostertag & 
Knöpfel 2006) und Sozialhilfebezug von einer Genera-
tion an die nächste bestätigen, müsste die Frage nach 
Ansatzpunkten für Massnahmen unter ganz anderen 
Voraussetzungen diskutiert werden. 

Die institutionelle Zuständigkeit als Leitprinzip für die 
Erfassung von Sozialhilfebezügen hat auch zur Folge, 
dass die Dynamik des Sozialhilfebezugs nur bedingt 
sichtbar wird. Denn die Frage, wie weit die Sozialhilfe 
einmalig oder wiederkehrend und periodisch eine Funk-
tion im Leben der unterstützten Personen einnimmt, 
erschliesst sich nur durch Dokumentationen von Fallver-
läufen über Wohnortswechsel hinweg. Die personen-
bezogene Verknüpfung über Gemeindegrenzen hinweg 
ist auch deshalb angezeigt, weil viele Ablösungen von 
der Sozialhilfe nur technisch aufgrund des Wegzugs aus 
der Unterstützungsgemeinde erfolgen. Eine Rekonstruk-
tion, wie weit sich die Sozialhilfeabhängigkeit anderswo 
fortsetzt oder mit dem Wohnortswechsel auch Möglich-
keiten der selbständigen Existenzsicherung eröffnet 
werden, könnte die Bilanz über die Beendigung von 
Unterstützungen vervollständigen.

FAZIT
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Unterstützungsverläufe sind jedoch nicht nur räumlich 
zu konzipieren, sondern auch unter einer institutionellen 
Perspektive. Unter dem Stichwort «Drehtür-Effekt» sind 
Übergänge zwischen unterschiedlichen Sicherungssyste-
men – insbesondere der Sozialhilfe, der Invalidenversi-
cherung und der Arbeitslosenversicherung – angespro-
chen. Übergänge von Personen, die systembedingt 
aufgrund von Änderungen der Anspruchskriterien in an-
deren Sicherungssystemen in der Sozialhilfe erscheinen 
oder diese durch einen Leistungsbezug bei einem ande-
ren Sicherungssystem verlassen können (vgl. Rehberg, 
Ruder & Moser 2007), können auf Basis der Sozialhilfe-
statistik nicht systematisch nachgezeichnet werden. Die 
Bemühungen, Statistiken verschiedener Sicherungssys-
teme zu verknüpfen (vgl. Rehberg et al. 2007), können 
hier Aufschluss darüber geben, welche Rolle die Sozial-
hilfe im Spektrum unterschiedlicher Sicherungssysteme 
tatsächlich einnimmt und mit welchen Änderungen in 
einzelnen Sicherungssystemen der Gang zur Sozialhilfe 
begünstigt bzw. vermieden werden kann.

FAZIT

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass die Ergeb-
nisse der Studie auf die Sozialhilfebeziehenden fokussiert 
sind. Es sind jedoch nicht etwa nur personenbezogene 
oder räumliche Merkmale, welche den Eintritt in die So-
zialhilfe, den Verbleib darin oder den Austritt begünsti-
gen. Vielmehr umfasst die Sozialhilfe institutionelle 
Strukturen, die unterschiedlich ausgestaltet sind, wie 
auch unterschiedliche Praktiken im Rahmen der persön-
lichen Hilfe. Eine Sozialhilfestatistik, welche diese institu-
tionelle Seite mitberücksichtigen und fallbezogen auch 
die einzelnen Massnahmen einbeziehen könnte, würde 
Hinweise auf erfolgreiche Strategien zur Ablösung von 
der Sozialhilfe liefern. Damit liessen sich die Ideen, wo 
Massnahmen für junge Frauen ansetzen könnten, erheb-
lich bereichern. Allerdings wäre auch hier zu berücksich-
tigen, dass eine Beendigung der Sozialhilfeunterstützung 
nicht zwingend mit der Verbesserung der Lebenssitua-
tion der Betroffenen gleichzusetzen ist.
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Das folgende Glossar informiert über die in dieser Studie 
verwendeten  Konzepte und Definitionen auf Basis der 
Sozialhilfestatistik des Jahres 2004. Es orientiert sich an 
bestehenden Publikationen (vgl. Bundesamt für Statistik 
2003b und Bundesamt für Statistik 2006b) und an einem 
internen Glossar des BFS zur Sozialhilfestatistik, kann je-
doch teilweise Abweichungen aufweisen.

Abgeschlossene Fälle
Als abgeschlossene Fälle gelten all jene, die seit mindes-
tens sechs Monaten keine finanzielle Hilfe mehr erhalten 
haben. Am Stichtag 31. Dezember gelten somit Fälle 
als abgeschlossen, wenn die letzte Auszahlung vor dem 
1. Juli liegt.

Antragstellende
Pro Fall bzw. Unterstützungseinheit ist eine Person 
Antragstellerin oder Antragsteller. Diese besondere Funk-
tion ist von Bedeutung, wenn mehrere Personen gemein-
sam unterstützt werden. Es gilt jene Person als Antrag 
stellende Person, die in der Praxis der Sozialhilfe als 
solche registriert wird. Die Sozialhilfestatistik übernimmt 
die Angaben aus den einzelnen Gemeinden.

Bezugsdauer
Die Bezugsdauer bemisst sich aus der Zeitspanne zwi-
schen der ersten und der letzten getätigten Unterstüt-
zungszahlung durch die Sozialhilfe innerhalb derselben 
Gemeinde, sofern kein Unterbruch von mehr als sechs 
Monaten vorliegt. In dieser Studie wird die Bezugsdauer 
nur für abgeschlossene Fälle ermittelt.

Bruttobedarf
Der Bruttobedarf pro Monat entspricht dem theoretischen 
Bedarf der Unterstützungseinheit (materielle Grundsiche-
rung plus situationsbedingte Leistungen) pro Monat, d.h. 
ohne Berücksichtigung der aktuellen Einnahmen.

Deckungsquote
Die Deckungsquote ist die zugesprochene Leistung ge-
teilt durch den Bruttobedarf einer Unterstützungseinheit. 
Der Quotient kann einen Wert zwischen 0 und 1 anneh-
men. Die Deckungsquote wird nur für Privathaushalte 
berechnet.

Je höher die Deckungsquote, desto weniger tragen noch 
andere (anrechenbare) Einkommen zum Lebensunterhalt 
einer Unterstützungseinheit bei. Der Wert «1» ergibt 
sich dann, wenn der Bedarf einer Unterstützungseinheit 
vollständig durch die Sozialhilfe finanziert wird. Die Be-
rechnung der Deckungsquote basiert auf Budget- und 
Zahlungsangaben, die für Fälle mit Leistungsbezug in der 
Erhebungsperiode erfasst sind. Allerdings liegen die An-
gaben nicht bei allen Leistungstypen vor, insbesondere 
sind Unterstützungseinheiten, die einmalige Zahlungen
ohne Budget erhalten, wie auch Unterstützungseinheiten 
mit stationären Aufenthalten (Heime, ...) ausgeschlos-
sen. In inhaltlicher Hinsicht ist zudem bedeutsam, dass 
die Frage, ob bei einer geringen Deckungsquote tatsäch-
lich andere Einkommensanteile vorhanden sind und wel-
cher Art diese sind, so nicht zu beantworten ist. Denn 
zuverlässige Angaben zur Zusammensetzung der Ein-
kommenssituation der Sozialhilfebeziehenden sind in der 
vorliegenden Datenbasis 2004 nicht vorhanden.

Doppelzählungen
Die Sozialhilfestatistik erlaubt eine individuelle Identifika-
tion der Personen, die Sozialhilfe beanspruchen. Als 
Identifikationsschlüssel dient die AHV-Nummer. Durch 
diese Identifikationsmöglichkeit kann in der Zusammen-
führung der gesamtschweizerischen Daten festgestellt 
werden, ob die gleiche Person bei zwei oder gar mehr 
Gemeinden erfasst ist. Dies deutet nicht auf einen Fehler 
hin, sondern ist die plausible Folge eines Umzugs in eine 
andere Gemeinde während der Erhebungsperiode.
Doppelzählungen ergeben sich bei Personen, die von 
zwei (oder mehr) verschiedenen Gemeinden im gleichen 
Kanton erfasst sind. Weiter kommen Doppelzählungen 
auf gesamtschweizerischem Niveau vor, wenn Personen 
zwei (oder mehr) Gemeinden aus je unterschiedlichen 
Kantonen zugeordnet sind. In der Regel sind Doppelzäh-
lungen in der Datenauswertung nicht eingeschlossen, 
d.h. es wird nur das aktuellste Dossier berücksichtigt. Bei 
Abweichung von dieser Regel, die insbesondere Doppel-
zählungen auf Kantonsniveau betreffen, wird ein beson-
derer Vermerk angebracht.

GLOSSAR
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Fall
Siehe Unterstützungseinheit.

Fallstruktur
Typologisierung der Unterstützungseinheit nach ihren 
Mitgliedern anhand der Beziehungen untereinander mit 
Hilfe der Merkmale Beziehungstyp, Alter, Geschlecht und 
Zivilstand. Die Fallstruktur gliedert sich in «Ein-Personen-
Fälle», «Alleinerziehende», «Paar mit Kind(ern)», «Paar 
ohne Kind», «andere». 
In dieser Studie wird eine rollenbezogene Fallstruktur 
verwendet, welche «die beiden Fallstrukturen «allein 
erziehend» und «Paar mit Kind(ern)» eingrenzt. Für die 
jungen Frauen und Männer wird nur von «Alleinerziehen-
den» ausgegangen, wenn diese tatsächlich mit einem 
oder mehreren Kindern zusammenleben und nur mit 
ihnen gemeinsam eine Unterstützungseinheit bilden. 
«Paaren mit Kind(ern)» werden junge Frauen und Männer 
nur dann zugeordnet, wenn sie tatsächlich im Rahmen 
einer Partnerschaft oder Ehe gemeinsam mit einem 
Partner sowie einem minderjährigen Kind unterstützt 
werden, also wiederum von einer Sorgepflicht auszuge-
hen ist.

Junge Frauen bzw. Erwachsene
Die Bezeichnung junge Frauen bzw. junge Erwachsene 
umfasst Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren. In der 
Sozialhilfestatistik des Jahres 2004 gehören die Jahr-
gänge 1979 bis 1986 zur Altersgruppe der jungen Er-
wachsenen.

Kantone
Siehe räumliche Dimension.

Kurzzeitbezug
Von einem Kurzzeitbezug von Sozialhilfe ist zu sprechen, 
wenn die Bezugsdauer höchstens drei Monate beträgt.

Langzeitbezug
Von einem Langzeitbezug von Sozialhilfe ist zu sprechen, 
wenn die Bezugsdauer länger als ein Jahr beträgt.

Leistungsbezug in der Erhebungsperiode
Es werden nur Leistungen der Sozialhilfe im engeren Sinn 
eingeschlossen, wie sie in den kantonalen Sozialhilfe- und 
Fürsorgegesetzen geregelt ist. Innerhalb der so definierten 
Sozialhilfe werden nur direkte finanzielle Leistungen be-
rücksichtigt. Die Bezeichnung «Leistungsbezug in der Er-
hebungsperiode» umfasst alle Fälle (abgeschlossene oder 
laufende), die in der Erhebungsperiode direkte finanzielle 
Leistungen erhalten haben. Personen mit Leistungsbezug 
in der Erhebungsperiode werden in der vorliegenden Ana-
lyse als Sozialhilfebezüger/innen bezeichnet.

Leistungstypen
• Sozialhilfe, regulärer Fall ohne Eingliederungsvertrag 

(ohne Zielvereinbarung): Reguläre Hilfe.
• Sozialhilfe, regulärer Fall mit Eingliederungsvertrag 

(Zielvereinbarung): Massnahme zur Förderung der 
sozialen bzw. beruflichen Integration bedürftiger Per-
sonen, basierend auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
und der Gegenleistung. 

• Sozialhilfe, einmalige Zahlung mit/ohne Budget: 
– einmalige finanzielle Unterstützung, ausserordent-

liche Unterstützung,  es ist keine weitere Zahlung
vorgesehen (z.B. Zahnarztrechnung, Umzugskosten 
oder Mietkaution)

– spezifische finanzielle Unterstützung, die Beihilfe 
kann sich über mehrere Monate erstrecken, die 
Antrag stellende Person benötigt keine Dauerhilfe 
(z.B. Übernahme der von der Krankenkasse nicht 
gedeckten Kosten).

• Bevorschussung ALV: spezifische finanzielle Unterstüt-
zung, die Beihilfe kann sich über Monate erstrecken, 
die Antrag stellende Person benötigt keine Dauerhilfe 
(z.B. Bevorschussung von Arbeitslosenleistungen de-
ren Auszahlung sich verzögert, Ausgleich bei vorüber-
gehender Einstellung der Arbeitslosenleistungen). 

Privathaushalte
Personen in Privathaushalten umfassen Mieter/innen, 
Untermieter/innen und Hauseigentümer/innen (gemäss 
dem Merkmal «Wohnstatus»).

Räumliche Dimension
Für eine gesamtschweizerisch angelegte Statistik, an 
deren Basis kommunale Erhebungen stehen, bieten sich 
zwei räumliche Auswertungskategorien an: 
Kantone: Die Zuordnung einzelner Fälle bzw. unterstütz-
ter Personen zu Kantonen erfolgt auf Basis der Unter-
stützungsgemeinde. Sozialhilfe wird in der Regel in jener 
Gemeinde ausgerichtet, in welcher der zivilrechtliche 
Wohnsitz der Antrag stellenden Person liegt. Der zivil-
rechtliche Wohnsitz ist jene Gemeinde, in welcher eine 
Person gemeldet ist, ihre Papiere hinterlegt hat und steu-
erpflichtig ist (vgl. Bundesamt für Statistik 2003b, 37).
Unterschiedliche Rahmenbedingungen der jeweiligen 
Kantone (z.B. vorgelagerte Bedarfsleistungen) oder auch 
deren Praxis der Sozialhilfe können in dieser Studie nicht 
systematisch berücksichtigt werden. Entsprechend wird 
eine adäquate Interpretation möglicher Unterschiede 
zwischen Kantonen erschwert, weshalb auch auf eine 
Auswertung nach Kantonen, mit Ausnahme der kanto-
nalen Sozialhilfequoten, verzichtet wurde.

GLOSSAR
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Stadt-Land-Agglomeration: Die Zuordnung von Fällen 
bzw. unterstützten Personen nach Stadt, Land und 
Agglomerationen erfolgt nach der Unterstützungsge-
meinde. Die Bestimmung dieser Gemeinden als Städte, 
Agglomeration oder Land basiert auf einer vom BFS 
entwickelten Gemeindetypologie.

Reguläre Fälle
Reguläre Fälle der Sozialhilfe schliessen zwei Leistungs-
typen (regulärer Fall mit und ohne Eingliederungsver-
trag) ein. Beiden Typen ist gemeinsam, dass für die 
Bemessung der finanziellen Unterstützung ein Budget 
erstellt wird und dass es sich um eine periodische Unter-
stützung handelt. Siehe auch Leistungstypen.

Relatives Risiko
Das Konzept des relativen Risikos ermittelt nicht, wie die 
Sozialhilfequote, den Anteil von Sozialhilfebeziehenden 
an einer Bevölkerungsgruppe, sondern kalkuliert das Ri-
siko des Sozialhilfebezugs relativ zum Vorliegen oder 
Fehlen eines Merkmals (z.B. Geschlecht). Das relative Ri-
siko des Sozialhilfebezugs von jungen Frauen lässt sich 
insbesondere relativ zu jungen Männern berechnen, in-
dem der Quotient aus der Sozialhilfequote junger Frauen 
und der Sozialhilfequote junger Männer berechnet wird. 
Ein Wert von 1 bedeutet, dass das Risiko in beiden Grup-
pen gleich ist, ein Wert von 2, dass das Risiko in der ei-
nen Gruppe doppelt so hoch ist wie in der anderen.

Rollenbezogene Fallstruktur
Siehe Fallstruktur.

Sozialhilfebezüger/innen
Personen mit Leistungsbezug in der Erhebungsperiode. 
Siehe auch Leistungsbezug in der Erhebungsperiode.

Sozialhilfequote
Sie bezeichnet den Anteil der unterstützten Personen an 
der Bevölkerung – gesamthaft oder für spezifische sozio-
demografische Gruppen.
Die Angaben zur Bevölkerung, die zur Berechnung der 
Sozialhilfequote oder eines relativen Risikos notwendig 
sind, werden analog zu den bisher publizierten Ergebnis-
sen zur Sozialhilfestatistik 2004 aus der Volkszählung 
2000 bezogen.

Sozialhilferisiko
Von einem erhöhten Sozialhilferisiko ist in dieser Studie 
dann die Rede, wenn ein Merkmal in der Sozialhilfeklien-
tel (oder einer Teilgruppe davon) häufiger auftritt als in 

der gleichaltrigen Wohnbevölkerung (oder der entspre-
chenden Teilgruppe). Ein erhöhtes Sozialhilferisiko be-
steht auch, wenn die Sozialhilfequote einer Teilgruppe 
der jungen Erwachsenen höher ist als die Sozialhilfe-
quote der jungen Erwachsenen insgesamt. Siehe auch 
Sozialhilfequote.

Stadt-Land-Agglomeration
Siehe räumliche Dimension.

Unterstützte Personen
Zu den unterstützten Personen zählen die Antragstellen-
den sowie alle weiteren Personen, die im Rahmen eines 
Falls mitunterstützt werden.

Unterstützungseinheit
Neben allein lebenden Einzelpersonen gelten verwandte 
und mitunterstützte Personen, die im gleichen Haushalt 
wohnen, als ein Fall bzw. eine Unterstützungseinheit. 
Dies gilt insbesondere für Ehepaare, Ehepaare oder El-
ternteile mit unmündigen Kindern oder auch Konkubi-
nate, sofern die Partner/innen mindestens seit fünf Jah-
ren im gleichen Haushalt leben (vgl. Bundesamt für 
Statistik 2003b, 9f.). Ab dem 18. Altersjahr begründen 
junge Erwachsene in der Regel einen eigenen Anspruch 
auf Sozialhilfe, weshalb sie auch dann neu als eine ei-
gene Unterstützungseinheit gelten können, wenn sie 
vorher mit ihren Eltern von der Sozialhilfe unterstützt 
worden sind. Diese Regelung findet vor allem Anwen-
dung, wenn junge Erwachsene nicht mehr im Haushalt 
der Eltern oder eines Elternteils wohnhaft sind. Bilden 
junge Erwachsene mit einem Elternteil oder den Eltern 
einen gemeinsamen Haushalt, können sie jedoch als 
mitunterstützte Personen in einer Mehrpersonenkonstel-
lation gelten und somit auch gemeinsam mit den Eltern 
bzw. mit einem Elternteil eine Unterstützungseinheit bil-
den. Fremdplatzierte Kinder hingegen bilden unabhängig 
vom Alter in der Regel eine eigene Unterstützungsein-
heit.

Zivilrechtliche Wohnbevölkerung
Zivilrechtliche Wohnbevölkerung gemäss der Volkszählung 
2000. In der  zivilrechtlichen Gemeinde haben die Per-
sonen ihre Schriften deponiert und zahlen dort Steuern.

Zugesprochene Leistung
Der effektiv pro Monat an die Unterstützungseinheit 
ausbezahlte Betrag.

GLOSSAR
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